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Der Senat von Berlin          
- StadtWohn II F - 
Tel.: 90139-4820 
- Fin I C -             
Tel: 9020-3615 
  
 
 
An das 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen - 
 
 
 
 
V o r b l a t t  
 
Vorlage – zur Beschlussfassung - 
 
über 
 
Umgang des Senats von Berlin mit dem Ergebnis des Volksentscheids „Berlin 
braucht Tegel“ 
 
  
 
A. Problem 
 
Der Verkehrsflughafen Berlin-Tegel „Otto-Lilienthal“ (TXL) ist entsprechend dem 
Konsensbeschluss vom 28. Mai 1996 zu schließen. Diese von der Bundesrepublik 
Deutschland und den Ländern Berlin und Brandenburg als Gesellschafter der Berlin 
Brandenburg Flughafen Holding GmbH (BBF) als Vorläufergesellschaft der heutigen 
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) geschlossene Vereinbarung enthält zwei 
zentrale Festlegungen: Zum einen soll das vorhandene Flughafensystem mit seinen 
drei Flughäfen zugunsten eines einzigen Verkehrsflughafens aufgegeben werden 
(Entscheidung für „Single-Airport-Konzept“). Zum anderen wird als Standort für den 
Single-Flughafen der bisherige, entsprechend auszubauende Flughafen Schönefeld 
bestimmt (Entscheidung für den Standort Schönefeld). Folglich waren bzw. sind die 
innerstädtischen Flughäfen Tegel und Tempelhof zu schließen; der Flughafen Tem-
pelhof wurde demgemäß bereits 2008 geschlossen. 
  
Die rechtliche Umsetzung des Konsensbeschlusses erfolgte in vier Schritten:  

 Schaffung der landesplanerischen Grundlagen (Rechtsverordnung Landesent-
wicklungsplan Flughafenstandortentwicklung, LEP FS),  

 Widerruf der Betriebsgenehmigung für den Flughafen Tegel,  

 Aufhebung der fiktiven Planfeststellung für den Flughafen Tegel,  

 Erlass des Planfeststellungsbeschlusses für den Verkehrsflughafen Berlin Bran-
denburg (BER). 

 



2 
 

Die Betriebsgenehmigung sowie die Planfeststellung  für den Flughafen Tegel enden 
maximal sechs Monate nach dem der BER funktionsfähig in Betrieb genommen wur-
de. 
 
Die Berliner Bevölkerung hat mehrheitlich dem am 24. September 2017 zur Abstim-
mung gestellten Volksentscheid „Berlin braucht Tegel“ zugestimmt. Durch diesen 
Volksentscheid, wurde der Senat von Berlin in Form eines Appells aufgefordert, so-
fort die Schließungsabsichten aufzugeben und alle Maßnahmen einzuleiten, die er-
forderlich sind, um den unbefristeten Fortbetrieb des Flughafens Tegel zu sichern. 
Der Volksentscheid war somit nicht darauf gerichtet, ein Gesetz zu erlassen, sondern 
darauf, im Rahmen der Entscheidungszuständigkeit des Abgeordnetenhauses zu 
einem Gegenstand der politischen Willensbildung, der Berlin betrifft, einen Beschluss 
zu fassen. Damit hat der Volksentscheid in der von seinen Initiatoren gewählten 
Form keine rechtliche Bindungswirkung, ihm kommt allerdings eine politische Qualität 
zu. Abgeordnetenhausbeschlüsse und ihnen entsprechende Volksentscheide bewe-
gen sich mit anderen Worten im Bereich der politischen Willensbildung (BerlVerfGH, 
Beschl. v. 27.10.2008 – VerfGH 86/08 - , juris-Rn. 79 m.w.N.). 
 
Das Gebot der Organtreue kann in derartigen Fällen allein die Verpflichtung der zu-
ständigen Entscheidungsträger begründen, über die durch Volksentscheid bzw. vom 
Abgeordnetenhaus getroffene Entscheidung nicht leichtfertig hinwegzugehen, son-
dern diese zu würdigen und danach eine Abwägung vorzunehmen (BerlVerfGH, Be-
schl. v. 27.10.2008- VerfGH 86/08 – juris-Rn. 77 m.w.N.). 
 
Entsprechend dieser verfassungsrechtlichen Verpflichtung hat sich der Senat mit 
dem Ergebnis des Volksentscheids sehr intensiv auseinandergesetzt und alle er-
kennbaren Argumente abgewogen. Da das Flughafensystem Berlin Brandenburg 
vom Land Berlin nur im vollständigen Einklang mit den beiden Mitgesellschaftern der 
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, also mit der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Land Brandenburg, zu gestalten ist, hat der Senat den Mitgesellschaftern der 
FBB das Ergebnis des Volksentscheides vorgetragen und um Mitteilung ihrer Auffas-
sung dazu gebeten. Ferner war es Aufgabe des Senates, die Konsequenzen bei 
Übernahme der Inhalte des Volksentscheids zu untersuchen.  
 
Die vom Senat dem Abgeordnetenhaus von Berlin unterbreitete Vorlage stellt das 
Ergebnis dieses Untersuchungs- und Abwägungsvorganges dar.   
 
 
B. Lösung 
 
Das Abgeordnetenhaus nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass der mit dem Volks-
entscheid „Berlin braucht Tegel“ vom 24. September 2017 gemäß Art. 62 Abs. 1 Satz 
2 der Verfassung von Berlin i.V.m. § 40 Abs. 3 Abstimmungsgesetz gefasste Be-
schluss vom Senat  nicht umsetzbar ist. Unter anderem würde die für Berlin existen-
tielle gemeinsame Raum- und Landesplanung mit dem Land Brandenburg aufgege-
ben. 
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C. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 
 
Der Beschluss besitzt keine Gleichstellungsrelevanz. Es sind daher keine negativen 
Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter zu erwarten. 

 
 
D. Gesamtkosten 
  
Der Beschluss hat keine unmittelbaren Kostenauswirkungen. 
 
 
E. Zuständigkeit 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen i.V.m. 
Senatsverwaltung für Finanzen
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Der Senat von Berlin 
- Stadt Wohn II F - 
Tel.: 90139-4820 
- Fin I C – 
Tel. 9020 -3615  
 
 
 
An das 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen - 
 
V o r l a g e   
- zur Beschlussfassung - 
 
über den 
 
Umgang mit dem Ergebnis des Volksentscheids „Berlin braucht Tegel“ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 

Das Abgeordnetenhaus nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass der mit dem Volks-
entscheid „Berlin braucht Tegel“ vom 24. September 2017 gemäß Art. 62 Abs. 1 Satz 
2 der Verfassung von Berlin i.V.m. § 40 Abs. 3 Abstimmungsgesetz gefasste Be-
schluss vom Senat nicht umsetzbar ist. Unter anderem würde die für Berlin existenti-
elle gemeinsame Raum- und Landesplanung mit dem Land Brandenburg aufgege-
ben. Das Abgeordnetenhaus unterstützt den Senat bei der Gewährleistung einer zu-
kunftsorientierten Anbindung Berlins an den Luftverkehr entsprechend dem Single-
Airport-Konzept.  
 
 
 
A. Begründung: 

 
I. Beschluss- und Rechtslage 
 
Von der Bundesrepublik Deutschland, dem Land Brandenburg und dem Land 
Berlin als Gesellschafter der Berlin Brandenburg Flughafen Holding GmbH 
(BBF) als Vorläufergesellschaft der heutigen Flughafen Berlin Brandenburg 
GmbH wurde am 28. Mai 1996 beschlossen, das vorhandene Flughafensys-
tem mit seinen drei Flughäfen zugunsten eines einzigen Verkehrsflughafens in 
Schönefeld aufzugeben (Konsensbeschluss). Zur rechtlichen Umsetzung ha-
ben die Länder Berlin und Brandenburg in den Jahren 2003 und 2006 den 
Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS) als Rechts-
verordnung erlassen. 
 
Nach geltender Rechtslage muss der Verkehrsflughafen Berlin-Tegel „Otto-
Lilienthal“ (TXL) nach funktionsfähiger Inbetriebnahme des Flughafens Berlin 
Brandenburg (BER) nach Ablauf einer maximal sechsmonatigen Übergangs-
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frist geschlossen werden. An diese rechtliche Vorgabe sind der Senat von 
Berlin und alle Gesellschafter der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg 
(FBB) gebunden. 
 
Einem am 24. September 2017 zur Abstimmung gestellten Volksentscheid 
„Berlin braucht Tegel“ hat die Berliner Bevölkerung mehrheitlich zugestimmt. 
Damit wird der Senat von Berlin aufgefordert, sofort die Schließungsabsichten 
für den Flughafen Tegel aufzugeben und alle Maßnahmen einzuleiten, die er-
forderlich sind, um den unbefristeten Weiterbetrieb des Flughafens Tegel zu 
sichern.  
 
II. Vom Senat von Berlin zur Prüfung des Umgangs mit dem Ergebnis des 

Volksentscheids eingeleitete Maßnahmen 
 
1. Folgenabschätzung des Senats  
Der Senat von Berlin hat am 07. November 2017 zur Prüfung des möglichen 
Vorgehens auf Grund des Ergebnisses des Volksentscheids eine alle Ge-
schäftsbereiche des Senats umfassende Folgenabschätzung eines möglichen 
Weiterbetriebs des Flughafens Tegel erstellt (Anlage I). Die Folgenabschät-
zung fand unter folgenden Aspekten statt: 
  
a) Rechtliche Folgen 
b) Betriebswirtschaftliche Folgen 
c) Finanzielle Folgen 
d) Gesellschaftliche und stadtentwicklungspolitische Folgen 
e) Auswirkungen auf Umwelt, Verkehr und Gesundheit. 
 
Danach wäre eine Offenhaltung Tegels nur im Rahmen eines konfrontativen 
Berliner „Sonderweges“ gegen den Konsensbeschluss und gegen den erklär-
ten Willen der Mitgesellschafter überhaupt denkbar. Die daraus entstehenden 
massiven rechtlichen, finanziellen, stadtentwicklungspolitischen und regional-
politischen Risiken und Nachteile sprechen gegen eine Übernahme der Inhalte 
des Volksentscheides. 
  
2. Beauftragung von Herrn Dr. Stefan Paetow  
Als weitere Maßnahme hat der Senat von Berlin am 24. Oktober 2017 be-
schlossen, als Sachverständigen den Vorsitzenden Richter am Bundesverwal-
tungsgericht a.D., Dr. Stefan Paetow, mit der Erstellung einer juristischen Be-
gutachtung über den Umgang des Senats von Berlin mit dem Ergebnis des 
Volksentscheids „Berlin braucht Tegel“ zu beauftragen. 
 
Der Senat hat das Gutachten von Dr. Stefan Paetow am 16. Januar 2018 
nach Erörterung und Aussprache mit dem Gutachter zur Kenntnis genommen 
und gemeinsam mit der Folgenabschätzung den im Abgeordnetenhaus vertre-
tenen Fraktionen mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 28. Februar 2018 
zugeleitet (Anlage II). Zu dem Ergebnis des Gutachtens Paetow siehe Gliede-
rungspunkt III. 
 
3. Erörterung mit Mitgesellschaftern der FBB 
a) Gemeinsame Kabinettssitzung mit Brandenburg 



6 
 

Am 06. November 2017 fand eine gemeinsame Kabinettssitzung der Länder 
Brandenburg und Berlin statt. Die Landesregierung Brandenburg sprach sich 
für ein Festhalten am Konsensbeschluss aus dem Jahr 1996 und damit für die 
Schließung des Flughafens Tegel aus. Die Position der Brandenburgischen 
Landesregierung besteht unverändert fort.  
 
b) Gesellschafterversammlungen der FBB 
Sowohl der Gesellschafter Brandenburg als auch der Gesellschafter Bundes-
republik Deutschland beschlossen zu den Inhalten des Volksentscheides Fol-
gendes: 
 

 Gesellschafterversammlung am 16. August 2017 (vor dem Volksent-
scheid):  
Die Gesellschafter Brandenburg, Berlin und Bund sind sich einig, dass sie 
den Konsensbeschluss von 1996 gemeinsam getroffen haben und auch 
nur gemeinsam ändern können.  

 

 Gesellschafterversammlung am 26.10.2017 (nach dem Volksentscheid):  
Das Land Berlin stellte gegenüber den anderen Gesellschaftern die Er-
gebnisse des Volksentscheides dar und warb für die Position des Volks-
entscheids:  

 
Zitat aus Protokoll der Gesellschafterversammlung:  
„Deswegen sei es für den Gesellschafter Berlin wichtig, zu eruieren, wie sich 
die Gesellschafter nunmehr insgesamt zu einem Offenhalten bzw. Schließen 
des Flughafens Tegel verhalten würden. Er (gemeint ist der Gesellschafterver-
treter Berlins) wirbt für die Position des Volksentscheids. Das Land Branden-
burg teilte mit, dass es nicht beabsichtige den Konsensbeschluss zu ändern. 
Brandenburg könne die ggf. entstehenden Kosten für einen Weiterbetrieb 
Tegels nicht mittragen. Der Bund verweist auf den Beschluss vom 16. August 
2017, wonach der Konsensbeschluss nur von allen Gesellschaftern gemein-
sam geändert werden könne.“  
 
Der Gesellschafter Bund hat auch ansonsten nicht zu erkennen gegeben, sei-
ne Position zur Schließung des Flughafens Tegel nach Inbetriebnahme des 
Flughafens Berlin Brandenburg zu verändern.  
 
III. Wesentliche Ergebnisse des Rechtsgutachtens und mögliche Maß-

nahmen des Senats von Berlin zur Umsetzung des Volksentscheids 
„Berlin braucht Tegel“ 

 
Die wesentlichen Ergebnisse des Gutachtens sind: 
 

 Nach geltender Gesetzeslage in dem gemeinsamen von Berlin und Bran-
denburg als Rechtsverordnung erlassenen Landesentwicklungsplan Flug-
hafenstandortentwicklung (LEP FS) von 2003/2006 muss der Flughafen 
Tegel (TXL) nach Inbetriebnahme des Flughafens Berlin Brandenburg 
(BER) geschlossen werden. An diese gesetzliche Vorgabe sind alle Ge-
sellschafter der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) wie auch 
die FBB selbst gebunden, solange diese Gesetzeslage nicht im Einver-
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nehmen aller Gesellschafter geändert worden ist. An diesem Einverneh-
men fehlt es derzeit.  
 

 Der Senat von Berlin darf gegenwärtig von Gesetzes wegen keine Maß-
nahmen einleiten, um der Aufforderung des Volksentscheides vom 24. 
September 2017 nachzukommen, unter Aufgabe der Schließungsabsicht 
den unbefristeten Fortbetrieb des Flughafens Tegel zu sichern. 

 

 Die einzige rechtlich mögliche Maßnahme zur Vorbereitung eines Weiter-
betriebes des Flughafens Tegel wäre die frühestens zum 1. Januar 2022 
wirksam werdende Kündigung des Landesplanungsvertrages der Länder 
Berlin und Brandenburg und die Änderung des als Rechtsverordnung er-
lassenen Landesentwicklungsplans Flughafenstandortentwicklung (LEP 
FS) unter Aufgabe des Single-Airport-Konzeptes im Einvernehmen mit den 
anderen Gesellschaftern der FBB.  
 

 Die nach der Kündigung notwendig werdenden, nunmehr auf Berlin be-
schränkten neuen landesplanerischen Regelungen wären inhaltlich 
schwierig, zeitlich aufwendig und rechtlich risikoreich zu realisieren und 
könnten voraussichtlich nicht vor etwa dem Jahr 2025 -wenn überhaupt- 
wirksam werden. Erst danach könnte die Aufhebung der Beschlüsse in 
Angriff genommen werden, mit denen die fiktive Planfeststellung und die 
fiktive Betriebsgenehmigung für den Flughafen Tegel aufgehoben bzw. wi-
derrufen wurden.  
 

 Eine Teilkündigung des Landesplanungsvertrages im Sinne der Heraus-
nahme nur der Flughafenplanungen für BER und TXL aus der gemeinsa-
men Landesplanung wäre rechtlich unzulässig. 
 

 Abgesehen von der ohnehin eher theoretischen Möglichkeit eines Aus-
stiegs ist wegen der großen Bedeutung einer gemeinsamen Landespla-
nung für den wachsenden Verdichtungsraum Berlin/Brandenburg von einer 
Kündigung des Landesplanungsvertrages abzuraten.  
 

 Die Änderung des LEP FS kann nur dann rechtsfehlerfrei gelingen, wenn 
gravierende Kapazitätsengpässe am BER nicht durch ausreichende und 
zeitgerechte Erweiterungsmaßnahmen beseitigt werden können und des-
halb der BER seine Funktion als einziger internationaler Verkehrsflughafen 
in der Region Berlin/Brandenburg auf Dauer nicht erfüllen kann.  

 
Mögliche Maßnahmen des Senats von Berlin: 
 
Es ist festzustellen, dass der Bund und das Land Brandenburg als Mitgesell-
schafter der FBB nicht bereit sind, unter Aufgabe des Konzeptes eines Single-
Airports den Flughafen Tegel dauerhaft als Verkehrsflughafen in Betrieb zu 
lassen. Das Land Brandenburg ist zudem nicht bereit, gemeinsam mit dem 
Land Berlin die landesplanerischen Rechtsgrundlagen (insbesondere den LEP 
FS und die Zielbestimmung des LEP BB) zu ändern und damit den unbefriste-
ten Weiterbetrieb des Flughafens Tegel landesplanerisch zu ermöglichen.  
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Nach dem vorliegenden Rechtsgutachten kommt daher als einzig mögliche 
Maßnahme, die schon jetzt denkbar wäre, um einen Weiterbetrieb des Flugha-
fens Tegel wenigstens vorzubereiten, die Beendigung der gemeinsamen Lan-
desplanung der Länder Berlin und Brandenburg durch die Kündigung des 
Landesplanungsvertrages in der Fassung vom 1. November 2011 in Betracht. 
Die Kündigung des Landesplanungsvertrages kann nach Artikel 24 Absatz 1 
LEP frühestens zum 1. Januar 2022 wirksam werden. Zu diesem Zeitpunkt 
wäre der Flughafen Tegel bei einer Eröffnung des BER im Oktober 2020 be-
reits außer Betrieb und kann nur durch ein vollständig neues Planfeststel-
lungs- und Genehmigungsverfahren wieder in Betrieb genommen werden.  
Mit dem Wirksamwerden einer Kündigung entfielen die Ermächtigungsgrund-
lagen in Artikel 7 und 8 des Landesplanungsvertrages für die Aufstellung ge-
meinsamer Raumordnungspläne. Das Land Berlin wäre gem. § 8 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 Raumordnungsgesetz verpflichtet, einen neuen landesweiten Raum-
ordnungsplan aufzustellen. 
 
Um die als Rechtverordnung in Berlin und Brandenburg erlassenen gemein-
samen Landesentwicklungspläne LEP FS und der Landesentwicklungsplan 
Berlin/Brandenburg (LEP BB) aufzuheben und durch neue selbständige 
Raumordnungsplanungen nach den Bestimmungen des § 7 Abs. 7 ROG zu 
ersetzen, müsste das Land Berlin zuvor die hierfür erforderlichen Regelungs-
grundlagen in einem eigenen Landesplanungsgesetz schaffen, das an die 
Stelle des Landesplanungsvertrages träte. 
 
Schließlich müssten die nach Wirksamwerden der Kündigung notwendigen 
landesplanerischen Festlegungen des Landes Berlin zum Weiterbetrieb des 
Flughafens Tegel die verfahrens- und materiellrechtlichen Anforderungen des 
Raumordnungsrechts einhalten. Danach wäre ein voraussichtlich mehrjähri-
ges Planungsverfahren durchzuführen, das insbesondere eine Umweltprüfung 
und die öffentliche Auslegung des Planentwurfs, seiner Begründung und des 
Umweltberichts einschließen müsste. 
 
Diese Anforderungen gelten auch für den Fall, dass der Flächennutzungsplan 
des Landes Berlin die Funktion eines Raumordnungsplanes nach § 13 Absatz 
1 Satz 2 ROG übernehmen soll. Die Einschätzung des Gutachters, dass 
raumordnerische Festlegungen zum Weiterbetrieb des Flughafens Tegel in-
haltlich schwierig, zeitlich aufwendig und rechtlich risikoreich zu realisieren 
und voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2025 wirksam werden könnten, wird 
vom Senat geteilt. 
 
Die Aufstellung der für Berlin allein geltenden raumordnerischen und landes-
planungsrechtlichen Regelungen kann zudem nur rechtmäßig erfolgen, wenn 
die Kapazität des BER dauerhaft nicht ausreicht, um dessen Funktion als ein-
ziger internationaler Verkehrsflughafen der Region Berlin/Brandenburg zu er-
füllen. 
 
Zur Frage der ausreichenden Kapazität des Flughafensystems Berlin Bran-
denburg schließt sich der Senat der Auffassung der Flughafen Berlin Bran-
denburg GmbH an. Diese hat durch den vom Aufsichtsrat und der Gesell-
schafterversammlung der FBB zur Kenntnis genommenen Masterplan 2040 
schlüssig dargestellt, dass die bis zum Jahr 2040 erwartete und gutachterlich 
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unterlegte Anzahl von 55 Mio. Passagieren durch die Maßnahmen der Mas-
terplanung bewältigt werden kann. Die Umsetzung des Masterplanes soll in 
vier Phasen erfolgen:  
 
In Phase 0 werden die Kapazitäten am alten Flughafenstandort Schönefeld 
optimiert und für den Double-Roof-Betrieb ertüchtigt. Zusammen mit den 
Maßnahmen am BER, welche die Inbetriebnahme des Terminal T1-E für 
sechs Mio. Passagiere, eine erste Verlängerung des Pier Nord sowie Optimie-
rungsschritte im Terminal T1 umfassen, soll Ende 2021 eine Kapazität für 
knapp 40 Mio. Passagiere erreicht werden. 
 
Phase 1 umfasst vor allem den Bau des ersten Abschnitts des Terminals T2 
direkt gegenüber des Terminal T1 in östlicher Richtung für 12 Mio. Passagie-
re. Hinzu kommt eine zweite Verlängerung des Pier Nord, sodass im Jahr 
2025 insgesamt etwa 45 Millionen Passagiere abgefertigt werden können. 
 
Die Komplettierung des Terminals T2 auf eine Kapazität von insgesamt 18 Mi-
o. Passagiere ist wesentlicher Bestandteil der Phase 2, die bis zum Jahre 
2030 terminiert ist. Zusätzlich wird das Pier Süd verlängert und damit die Ge-
samtkapazität im Jahr 2030 auf 48 Mio. Passagiere erhöht. 
 
Nach 2030 kann der Flughafen in Phase 3 nach Bedarf weiter ausgebaut wer-
den. Der Bau eines ersten (ggf. eines weiteren) Satelliten westlich des Termi-
nals 1, der direkt mit diesem verbunden ist, würde zusätzliche Kapazität für 
rund 7 Mio. Passagiere schaffen.  
 
In allen Phasen sind ergänzend zu den beschriebenen neuen Terminal-
Kapazitäten zusätzliche Erschließungen wie z.B. Rollwege, Vorfeldflächen o-
der Betriebsgebäude vorgesehen. 
 
Der Masterplan ist inzwischen strategisches Leitbild für die Ausbaumaßnah-
men, die teilweise bereits begonnen haben. Im Ergebnis ist nicht von einem 
mittel- bis langfristigen nicht lösbaren Kapazitätsengpass auszugehen. 
 
Zur Überprüfung der Annahmen des Masterplanes wurde von der FBB die 
Flughafen Zürich AG aufgefordert, eine zweite Meinung zum Masterplan BER 
2040 abzugeben Nach dem Ergebnis der Prüfung ist der Prozess der Master-
planung nachvollziehbar und zielführend.  
 
IV. Stellungnahmen der im Abgeordnetenhaus von Berlin vertreten Frakti-

onen 
 
1. Stellungnahme der SPD-Fraktion Berlin, der Fraktion Die Linke im Abge-
ordnetenhaus von Berlin und der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Abge-
ordnetenhaus von Berlin zum Rechtsgutachten zum Umgang des Senats von 
Berlin mit dem Ergebnis des Volksentscheids „Berlin braucht Tegel“:  
 
Die Fraktionen der SPD, der Linken und von Bündnis 90 / Die Grünen im Ber-
liner Abgeordnetenhaus verzichten auf eine ausführliche Stellungnahme zum 
Rechtsgutachten. Sie verweisen in einer gemeinsam verfassten Stellungnah-
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me darauf, dass die Inhalte des Rechtsgutachtens der Rechtsauffassung ent-
sprechen, die von ihren Fraktionen seit vielen Jahren vertreten wird.     
 
2. Stellungnahme der CDU-Fraktion Berlin zum Rechtsgutachten zum Um-
gang des Senats von Berlin mit dem Ergebnis des Volksentscheids „Berlin 
braucht Tegel“: 
   
Die CDU-Fraktion vertritt die Auffassung, dass der Senat durch die geltende 
Rechtslage nicht an der Einleitung von Maßnahmen zur Umsetzung des 
Volksentscheids „Berlin braucht Tegel“ gehindert ist. Es müsse nicht erst eine 
Änderung des LEP FS abgewartet werden, um die notwendigen Verwaltungs-
verfahren zum Widerruf des Widerrufs der Betriebsgenehmigung bzw. der 
Planfeststellung für den Flughafen Tegel einzuleiten. Es sei in dem Zusam-
menhang nicht ersichtlich, warum ein planerisches Verfahren für die Aufhe-
bung bzw. Änderung der Schließungsbescheide ein Planfeststellungsverfah-
ren erfordern sollte. 
 
Ferner zweifelt die CDU-Fraktion an der Feststellung des Gutachtens, dass 
der Bund in seiner Eigenschaft als Gesellschafter der Flughafengesellschaft 
an die landesplanerischen Vorgaben von Berlin und Brandenburg gebunden 
sei.  
 
Zur Frage der Kapazität am BER hält die CDU eine fachgutachterliche Würdi-
gung für erforderlich.   
 
Außerdem sei zu klären, ob der Lärmschutz für Tegel nicht bereits vor 2020 
greife. 
 
Hebe man den Schließungsbescheid bzw. den Widerruf der Planfeststellung 
auf, so bleibe es bei der heute bestandskräftigen Rechtslage, es sei irrefüh-
rend von einer Wiederherstellung der Genehmigungssituation zu sprechen. 
 
Stellungnahme des Senats:  
 
Der Bund ist wie Berlin und Brandenburg an die geltenden landesplanerischen 
Vorgaben gebunden. Die Bedeutung der Erreichung eines Konsenses mit al-
len Gesellschaftern der FBB ist auch in diesem Zusammenhang von großer 
Bedeutung. Auch der Bund wäre als Miteigentümer der FBB in einem etwai-
gen Verfahren zur Änderung der landesplanerischen Regelwerke als Betroffe-
ner anzuhören. Selbst wenn seine Einwendungen „hinweggewogen“ werden 
würden, könnte er sich gesellschaftsrechtlich weiterhin auf den geltenden 
Konsensbeschluss berufen. Es bliebe dann nur noch ein extrem risikoreicher 
„Berliner Sonderweg“. 
 
Die Kapazitätsfrage ist durch den Masterplan und seine externe Überprüfung 
durch die Flughafen Zürich AG geklärt. 
 
Die Frage der Aufhebung des Schließungsbescheides bzw. des Widerrufs des 
Widerrufs ist eine zentrale Frage der rechtlichen Überprüfung einer Offenhal-
tung von TXL. Es ist nach Auffassung des Senats nicht davon auszugehen, 
dass lediglich die bisherige Genehmigungssituation wieder auflebt. Es ist 
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vielmehr zu beachten, dass der Flughafen Tegel ausschließlich aufgrund da-
maligen alliierten Rechtes genehmigt und betrieben worden ist und deshalb für 
den Flughafen Tegel nie ein ordnungsgemäßes Genehmigungs- und Planfest-
stellungsverfahren durchgeführt worden ist (vgl. Gutachten Paetow, S., 22). 
Eine „Flucht in ehemaliges alliiertes Recht“ dürfte vor heutigen Gerichten kei-
nen Bestand haben. Entscheidungen über planfeststellungsrelevante Angele-
genheiten sind nach Auffassung des Senats ausschließlich aufgrund heutigen 
Rechts zu treffen. Folglich wäre in diesem Falle auch die Durchführung eines 
Verfahrens notwendig, welches zumindest einem Planfeststellungsverfahren 
ähnlich ist.   
 
3. Stellungnahme der AfD-Fraktion Berlin zum Rechtsgutachten zum Umgang 
des Senats von Berlin mit dem Ergebnis des Volksentscheids „Berlin braucht 
Tegel“:   
 
Die AfD-Fraktion ist der Meinung, dass der Berliner Senat das Land Branden-
burg von den Vorteilen einer dauerhaften Offenhaltung des Flughafens Tegel 
überzeugen muss, mit dem Ziel, gemeinsam eine Änderung des geltenden 
Flughafenentwicklungsplans (LEP FS) herbeizuführen.  
 
Aus Sicht der AfD-Fraktion ist die bauliche und technische Fertigstellung und 
anschließende Inbetriebnahme des BER nach wie vor von großen Unsicher-
heiten geprägt. Es sei auch fraglich, ob der BER die erforderlichen Abferti-
gungskapazitäten alleine erbringen könne.  
 
Der Senat sei daher angehalten, die rechtlichen Voraussetzungen für den 
dauerhaften Betrieb des Flughafens Tegel schrittweise zu schaffen und vorzu-
bereiten.  
Ferner solle Tegel für etwaige Störfälle als Ausweichflughafen aufrechterhal-
ten werden.  
 
Stellungnahme des Senats: 
 
Der Senat hatte bei den Mitgesellschaftern der FBB das Ergebnis des Volks-
entscheides vorgestellt und dafür geworben. Die Mitgesellschafter der FBB 
sprachen sich jedoch klar gegen die Ziele des Volksentscheides und für ein 
Festhalten am Konsensbeschluss aus. Da der Volksentscheid nicht darauf ge-
richtet war, ein Gesetz zu erlassen, sondern darauf, im Rahmen der Entschei-
dungszuständigkeit des Abgeordnetenhauses zu einem Gegenstand der poli-
tischen Willensbildung, der Berlin betrifft, einen Beschluss zu fassen, hatte der 
Volksentscheid keine rechtliche Bindungswirkung. Ihm kommt allerdings eine 
politische Qualität im Rahmen der politischen Willensbildung zu. Diesem Auf-
trag ist der Senat vollumfänglich nachgekommen. Die Aufrechterhaltung des 
Verkehrsflughafens Tegel lediglich mit dem Argument für etwaige Störfälle als 
Ausweichflughafen zur Verfügung zu stehen, stünde in keinem Verhältnis zu 
den massiven finanziellen, stadtentwicklungspolitischen und auch umweltpoli-
tischen Nachteilen der Aufrechterhaltung. Bereits jetzt finden Ausweichflüge 
zu den nächstgelegenen Flughäfen statt.  
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4. Stellungnahme der FDP-Fraktion Berlin zum Rechtsgutachten zum Umgang 
des Senats von Berlin mit dem Ergebnis des Volksentscheids „Berlin braucht 
Tegel“:   
 
Die FDP-Fraktion vertritt die Auffassung, dass die Verhandlungen des Landes 
Berlin mit dem Land Brandenburg und dem Bund zur Gewährleistung der Of-
fenhaltung des Flughafens Tegel nicht mit der notwendigen Vehemenz betrie-
ben worden seien. 
 
Darüber hinaus wird bemängelt, dass den Fraktionen im Abgeordnetenhaus 
lediglich im Nachhinein das Recht auf eine Stellungnahme eingeräumt wurde 
und nicht bereits im Vorfeld der Gutachtenerstellung bzw. Erstellung der 
Folgeabschätzungen.  
 
Am Standort des BER erwartet die FDP dauerhafte und gravierende Kapazi-
täts- und Abfertigungsengpässe, die eine permanente Offenhaltung des Flug-
hafens Tegel rechtfertigten. Diese erwarteten Engpässe geböten ein Offenhal-
ten von Tegel, zumal entgegen gerichtete Gründe nicht ersichtlich seien. 
 
Die FDP-Fraktion geht davon aus, dass der Flughafen Tegel nur bei einer ent-
sprechenden Änderung zumindest des LEP FS offengehalten werden dürfe. 
Des Weiteren seien der Widerruf der Entwidmungsverfügung sowie des Ände-
rungsbescheides der Betriebsgenehmigung möglich. Die Genehmigungsfiktion 
des Flughafens Tegel ist nach Ansicht der FDP nicht befristet.  
 
Ferner verweist die FDP auf positive gesellschaftliche und stadtentwicklungs-
politische Folgen des Flugbetriebs in Tegel, z.B. gegen den Bevölkerungs-
wandel in den angrenzenden Wohnquartieren. Das aufgezeigte Wohnungs-
baupotenzial könne an anderen Standorten realisiert werden.  
 
Im Übrigen habe der Senat nicht über das „Ob“ der Offenhaltung zu entschei-
den, sondern nur über das „Wie“. 
 
Stellungnahme des Senats: 
  
Wie bereits dargestellt hat das Land Berlin als unmittelbarer Adressat des 
Volksentscheides auftragsgemäß gegenüber dem Land Brandenburg und der 
Bundesrepublik Deutschland für die Inhalte des Volksentscheids geworben. 
Die Ergebnisse wurden im Rahmen dieser Vorlage ausführlich dargelegt. 
 
Auf der Grundlage des Masterplans gelangt der Senat zu der Auffassung, 
dass mittel- bis langfristig keine Kapazitätsengpässe bei Schließung des Flug-
hafens Tegel entstehen. 
 
Ein Widerruf der Entwidmungsverfügung sowie des Änderungsbescheids der 
Betriebsgenehmigung wäre in seiner Auswirkung gleichbedeutend mit dem Er-
lass einer Planfeststellungsverfügung. Diese ist aber nach heutigem Recht an 
strenge Vorgaben gebunden, die bei dieser Vorgehensweise missachtet wer-
den würden. Klagen von Seiten der Betroffenen hätten nach Auffassung des 
Senats gute Aussichten auf Erfolg. 
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Von positiven gesellschaftlichen und stadtentwicklungspolitischen Folgen ist 
bei einer Offenhaltung des Flughafens Tegel nicht auszugehen. Durch die 
Freimachung der Flächen des Flughafens Tegel erschließen sich für das Land 
Berlin dringend benötigte Potenziale für den Wohnungsbau sowie für Gewer-
beansiedlungen. Der sukzessive Aufbau von 17.500 direkten Arbeitsplätzen 
im Forschungs- und Industriepark Berlin würde zu einem Anstieg des BIP um 
rd. 3,2 Mrd. € führen sowie weitere 23.500 Arbeitsplätze außerhalb Tegels 
schaffen. Hinzu kommt die Entlastung großer innerstädtischer Bereiche von 
Fluglärm und -emissionen, diese führt unmittelbar zu einer Erhöhung der Le-
bensqualität.   
 
Wie zuvor wird darauf verwiesen, dass der Volksentscheid in der von den Ini-
tiatoren gewählten Form keine rechtliche Bindungswirkung hat. Ihm kommt al-
lerdings eine politische Qualität zu. 
 
V. Schlussfolgerungen 
  
Die am Standort Schönefeld für den BER erforderlichen Kapazitäten werden 
durch den Masterplan in ausreichender Art und Weise bereitgestellt. Eine Er-
gänzung durch eine Offenhaltung des Flughafens Tegel ist nicht erforderlich.  
 
Eine Offenhaltung Tegels wäre überdies nur im Rahmen eines konfrontativen 
Berliner “Sonderweges“ gegen den Konsensbeschluss und damit gegen den 
erklärten Willen der zwei anderen Mitgesellschafter der Flughafen Berlin 
Brandenburg GmbH überhaupt denkbar und auch dann mit erheblichen 
Rechtsunsicherheiten verbunden. Die daraus entstehenden massiven rechtli-
chen, finanziellen, stadtentwicklungspolitischen und regionalpolitischen Risi-
ken und Nachteile sprechen im Ergebnis gegen eine Übernahme der Inhalte 
des Volksentscheides. 
 
Die Beendigung der gemeinsamen Landesplanung der Länder Berlin und 
Brandenburg als grundlegende Voraussetzung zur Umsetzung des Ergebnis-
ses des Volksentscheides „Berlin braucht Tegel“ ist mit hohen inhaltlichen, 
zeitlichen und finanziellen Risiken belastet und deshalb aus den dargestellten 
Gründen für den Senat von Berlin unverantwortbar.  
 
Ein Verzicht auf die gemeinsame Landesplanung mit dem Land Brandenburg 
wäre für beide Bundesländer mit erheblichen Nachteilen verbunden. Der ge-
samte Siedlungsraum von Berlin und seiner näheren Umgebung wächst aktu-
ell mit hoher Geschwindigkeit weiter zusammen, begleitet von stetig steigen-
den Bevölkerungszahlen. Die Anforderungen an eine abgestimmte Siedlungs-
flächen-, Freiraum- und Verkehrsentwicklung werden noch deutlich zuneh-
men. 
 
In dieser Situation und bei diesen Perspektiven künftig getrennte Wege in der 
Landesplanung zu gehen, hätte für beide Bundesländer negative Folgen. 
Eine gemeinsame Landesplanung zwischen den Ländern Berlin und Branden-
burg ist für die nachhaltige Entwicklung der Region daher auch künftig unver-
zichtbar. Das Thema „Gemeinsame Landesplanung“ war zudem nicht Gegen-
stand des Volksentscheides vom 24. September 2017. 
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Der mit dem Volksentscheid „Berlin braucht Tegel“ vom 24. September 2017 
gem. Art. 62 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung von Berlin i.V.m. § 40 Abs. 3 Ab-
stimmungsgesetz gefasste Beschluss kann durch den Senat von Berlin somit 
nicht umgesetzt werden.  

 
Berlin, den 12. April 2018 
 
 

Der Senat von Berlin  
 
 
 
 
Müller        Lompscher 
.........................................         ………………….………………         
Regierender Bürgermeister         Senatorin für Stadtentwicklung 
        und Wohnen   
      
 
        Dr. Kollatz-Ahnen 

………………………….. 
Senator für Finanzen 
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6. November 2017 
 
 
Zusammenfassung der Folgeabschätzungen aller Senatsverwaltungen bei Umsetzung 
des Volksentscheids „Berlin braucht Tegel“ 
 
 
Die Zusammenfassung orientiert sich an den Auflieferungen aller Senatsverwaltungen, die 
Gegenstand der Senatssitzung am 24. Oktober 2017 war. Die Zulieferungen werden hier 
nunmehr nach folgenden fünf inhaltlichen Überschriften gruppiert: 
 

1. Rechtliche Folge 
2. Betriebswirtschaftliche Folgen 
3. Finanzielle Folge 
4. Gesellschaftliche und stadtentwicklungspolitische Folgen 
5. Auswirkungen auf Umwelt, Verkehr und Gesundheit 

 
 

1. Rechtliche Folgen 
 
Haltung der Gesellschafter: Grundlage für alle weiteren möglichen Schritte hin zur 
Offenhaltung des Flughafens Tegel nach Eröffnung des BER ist eine Vorabstimmung mit den 
Gesellschaftern der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH (FBB), da nur sie über einen 
Weiterbetrieb unter dem Dach der FBB entscheiden können. Da eine Offenhaltung von TXL 
mit dem Konsensbeschluss von 1996 zum BER kollidieren würde, wäre auch dieser in der 
Folge zu verändern.  
 
Die Vertreterinnen und Vertreter der Gesellschafter Berlin, Brandenburg und des Bundes der 
FBB haben sich anlässlich des Ausgangs des Berliner Volksentscheides zur Offenhaltung 
TXL am 26.10.2017 beraten. Es kam keine Mehrheit für den Weg hin zur Offenhaltung TXL 
zustande. Das gemeinschaftliche Projekt der Offenhaltung ist damit gescheitert. Im Weiteren 
kann Berlin lediglich noch einen „Sonderweg“ verfolgen. 
 
Der Berliner Sonderweg: In einem ersten Schritt müsste Berlin  den 
Landesplanungsvertrag, der den BER als Single-Standort festlegt, einseitig kündigen. Mit 
einer Kündigung des Landesplanungsvertrages, frühestens zum 31.12.2020, träten die 
jeweils als Rechtsverordnung in den Ländern Berlin und Brandenburg in Kraft gesetzten 
gemeinsamen Landesentwicklungspläne nicht außer Kraft. Um diese zu Ändern wäre - eine 
Einigung mit dem Land Brandenburg vorausgesetzt - ein vollständiges Planungsverfahren 
nach den für die Aufstellung eines Raumordnungsplans geltenden Vorschriften erforderlich 
(§ 7 Abs. 7 ROG). 
 
Im Anschluss müssten neue Entwicklungspläne mit Brandenburg verhandelt werden. Nur 
wenn entgegen der erneut bekräftigten Beschlusslage der Gesellschafterversammlung FBB 
eine solche Einigung gelänge, ein neuer Planfeststellungsbeschluss für Tegel erwirkt werden 
könnte und sämtliche erwartbaren Klagen final abgewiesen würden, könnte seitens des 
Landes Berlin erneut versucht werden, eine einheitliche Auffassung der Gesellschafter zur 
Offenhaltung herbeizuführen.  
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Gem. Gesellschaftsvertrag FBB bedürfen „grundsätzliche Maßnahmen im Zusammenhang 
mit dem Aus- und Neubau des Flughafens BER“ einer Mehrheit von mindestens 75% der 
abgegebenen Stimmen. Da selbst Berlin und Brandenburg zusammen nur 74% haben, 
bedeutet dies faktisch die Notwendigkeit der Zustimmung aller Gesellschafter zu einer 
Offenhaltung. Sofern der Bund und/oder Brandenburg jedoch an ihrer Ablehnung festhalten, 
wäre ein Weiterbetrieb von TXL durch das Gemeinschaftsunternehmen FBB nicht möglich. 
Eine Weiterführung des Gedankens einer Offenhaltung TXL ist rechtstheoretisch also dann 
nur noch im Alleingang möglich. Sofern die Mitgesellschafter damit einverstanden wären, 
könnte die Berliner Flughafengesellschaft (BFG) entweder als Zweckgesellschaft innerhalb 
der FBB fortbestehen oder an Berlin veräußert werden und – dann aber auf alleinige 
Rechnung Berlins - TXL weiterbetreiben. Alternativ könnte Berlin seine Geschäftsanteile an 
der FBB veräußern, um aus den gesellschaftsvertraglichen Regelungen hinsichtlich der 
Verpflichtung zur Entwicklung des Standortes Schönefeld als Single-Airport zu „entfliehen“ 
(„Flucht aus Konsensbeschluss“). Dieses Szenario würde jedoch bedeuten, dass der 
Hauptstadtflughafen BER ohne Berlin betrieben werden würde. Berlin könnte dann eine neue 
Flughafenbetriebsgesellschaft für TXL gründen. Die aufstehenden Gebäude und Assets der 
BFG hat Berlin bereits im Rahmen der angestrebten Beendigung des Erbbaurechtsvertrages 
bei Schließung TXL notariell übernommen. Auslöser der Beendigung des 
Erbbaurechtsvertrages TXL ist der Vollzug der Schließung von TXL (Ende der Duldung des 
Betriebs), die Schließung ist somit Voraussetzung für einen rechtlichen Neubeginn eines 
genehmigten Betriebs in TXL.  
 
Folgen für die Landesplanung: Die derzeit geltenden gemeinsamen 
Landesentwicklungspläne der Länder Berlin und Brandenburg 
(Landesentwicklungsprogramm und Landesentwicklungspläne) sehen vor, dass der 
Flughafen Berlin-Tegel mit Inbetriebnahme der Kapazitätserweiterung am Standort 
Schönefeld zu schließen ist. Die Landesplanung legt sowohl im LEP FS als auch im LEP B-B 
das Ziel fest, dass der BER grundsätzlich alleiniger Verkehrsflughafen werden soll. Dieses 
Ziel ist auch in dem Entwurf des LEP HR enthalten, der den LEP B-B ersetzen soll. Um 
dennoch Tegel dauerhaft offenzuhalten, müsste der Widerspruch zu den Zielen der 
Landesplanung aufgelöst werden.  
 
Für die einzelnen Bestandteile der Landesplanung bedeutet dies im Detail: 
 
Landesentwicklungsprogramm (§ 19 Absatz 11) 
Der im Gesamtraum Berlin-Brandenburg zu erwartende Bedarf an Luftverkehrskapazitäten 
soll durch rechtzeitige Bereitstellung vornehmlich innerhalb des bestehenden internationalen 
Flughafensystems, insbesondere unter Verringerung der Lärmbetroffenheit, gedeckt werden. 
Dabei soll der nationale und internationale Luftverkehrsanschluss für Berlin und Brandenburg 
möglichst auf einen Flughafen konzentriert werden. Für die allgemeine Luftfahrt sollen 
ergänzend regionale Flugplätze geschaffen werden.  
 
Für diese Grundsatzfestlegung aus dem Landesentwicklungsprogramm müsste im Zuge 
einer Abwägung erörtert werden, in welcher Weise die angestrebte Bündelung der 
Luftverkehrskapazitäten innerhalb des bestehenden Flughafensystems erreicht werden soll, 
wenn nicht an einem regionalen Flughafenstandort.  
 
Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) 
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Linienflugverkehr und Pauschalflugreiseverkehr mit Flugzeugen sind in Berlin und Branden-
burg nur auf dem Verkehrsflughafen Berlin Brandenburg International (BER) zulässig, 
ausgenommen Flugverkehr durch Flugzeuge mit einer zulässigen Höchstabflugmasse von 
bis zu 14 000 Kilogramm. Bis zur Inbetriebnahme der Kapazitätserweiterung am Standort 
Schönefeld ist dieser Verkehr nur auf den Flughäfen des Berliner Flughafensystems 
zulässig. Das Ziel des Landesentwicklungsplanes Flughafenstandortentwicklung bleibt dabei 
unberührt. Diese Zielfestlegungen finden sich wortgleich im Entwurf des gemeinsamen 
Landesentwicklungsplanes Hauptstadtregion (LEP HR), den die Länder Berlin und 
Brandenburg voraussichtlich im Dezember 2017 beschließen wollen, um danach mit dem 
zweiten Auslegungsverfahren beginnen zu können. 
 
Um die Offenhaltung des Flughafen TXL parallel zum BER zu ermöglichen müsste das Ziel 
7.3 aus dem Entwurf des LEP HR herausgenommen werden. Dieses Ziel ergänzt den LEP 
FS und sieht eine Konzentration der mengenmäßig maßgeblichen Arten des nationalen und 
internationalen Luftverkehrs auf den Standort BER vor. Auf allen dafür geeigneten 
Flugplätzen in Berlin und Brandenburg (z.B. Neuhardenberg oder Eberswalde) wären 
Linienflugverkehr und Pauschalflugreiseverkehr jeglicher Größenordnung grundsätzlich 
möglich, da entsprechenden Anträgen zumindest keine Ziele der Raumordnung entgegen 
gehalten werden könnten. 
 
Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS) 
Zur Deckung des nationalen und internationalen Luftverkehrsbedarfes der Länder Berlin und 
Brandenburg ist der Flughafen Berlin- Schönefeld weiter zu entwickeln. Mit Inbetriebnahme 
der Kapazitätserweiterung am Standort Schönefeld sind die Flugplätze Berlin- Tegel und 
Berlin-Tempelhof zu schließen und ihre Flächen einer anderen Nutzung zuzuführen. 
 

a) Szenario 1: Positivfestlegung des Standortes Tegel neben dem BER 
Es müsste eine tragfähige Begründung entwickelt werden, warum die vorgesehene 
landesplanerische Konzentration des Luftverkehrs auf den BER nicht mehr 
vorgesehen wird und der Standort Tegel sich auch nach der notwendigen Prüfung 
weiterer Standortalternativen als zweiter Standort aufdrängt. 
Die vorgesehene Konzentration auf den Standort BER wurde ganz maßgeblich damit 
begründet, dass infolge der Schließung der Flughäfen Tegel und Tempelhof 
summarisch betrachtet insgesamt weniger Menschen durch Fluglärm belastet 
werden. Als Hauptargument für die Notwendigkeit eines Weiterbetriebs von Tegel 
werden vermeintliche Kapazitätsprobleme schon beim Start des BER vorgetragen. 
Abgesehen davon, dass die Flughafengesellschaft bereits einen Masterplan vorgelegt 
hat, der zeigt, wie die Kapazitäten des BER mit dem langfristig prognostizierten 
Bedarf weiter entwickelt werden sollen, ist nicht vorstellbar, dass das 
Kapazitätsthema es rechtfertigen könnte, eine raumordnerische Abwägung 
zugunsten eines innerstädtischen (!) Flughafens erfolgreich vorzunehmen, da es 
zweifellos auch weitere denkbare Standorte gibt. 
Im Rahmen der notwendigen strategischen Umweltprüfung wäre es kaum 
begründbar, neben der schon bevorstehenden Mehrbelastung von Menschen durch 
Fluglärm am Standort BER einen hochbelastenden Flughafen am Standort Tegel 
weiter zu betreiben. An dieser Stelle müssten zwingend auch andere Standorte und 
Lösungen im gemeinsamen Planungsraum Berlin-Brandenburg geprüft werden. Der 
Standort Tegel könnte sich in der Abwägung mit anderen Belangen, insbesondere 
der verkehrlichen Erschließungsgunst, aus Lärmschutzgründen voraussichtlich nicht 
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gegen deutlich weniger lärmrelevante Standorte in bevölkerungsärmeren Bereichen 
durchsetzen. 
 
b) Szenario 2: Aufgabe des Single-Standort-Konzepts im LEP FS 
Der LEP FS müsste geändert werden. Es müssten diejenigen Regelungen aus dem 
Plan heraus genommen werden, die andere Standorte im gemeinsamen 
Planungsraum ausschließen. Mit diesem Szenario würde keine Positivaussage für 
Tegel getroffen, sondern es würden wegen der vermeintlichen Kapazitätsprobleme 
am BER weitere Standorte raumordnerisch nicht mehr ausgeschlossen. Weitere 
Standorte müssten im Planverfahren auch im Rahmen einer strategischen 
Umweltprüfung betrachtet werden.  
Die konkrete Planrechtfertigung für einen bestimmten weiteren Standort müsste dann 
im Planfeststellungsverfahren erfolgen. 
 
c) Szenario 3: Aufhebung des LEP FS 
Die Raumordnungsplanung würde bei dieser Lösung keine Festlegungen zu den 
Standorten für Flughäfen treffen. Die Aufhebung des bisherigen raumordnerischen 
Ziels der Konzentration am Standort BER kann auch nur in einem Planungsverfahren 
mit öffentlicher Beteiligung erfolgen und müsste auch zum Gegenstand einer 
strategischen Umweltprüfung gemacht werden, die sich unter anderem mit möglichen 
weiteren Standorten befassen müsste. Die konkrete Planrechtfertigung für einen 
bestimmten weiteren Standort müsste dann im Planfeststellungsverfahren erfolgen. 
Eine raumordnerische Vorklärung möglicher Standorte wäre nicht mehr gegeben.  

 

Eine Alternative zur Änderung  der Landesplanung wäre ein nachträglicher Widerspruch 
nach § 5 Abs. 3 Satz 1 des Raumordnungsgesetzes durch die Oberste Luftfahrtbehörde des 
Landes Berlin mit der Begründung einer nachträglichen Veränderung der Sachlage, z.B. 
einer veränderten Luftverkehrsprognose, nach dem Inkrafttreten der LEPs. Gesetzliche 
Voraussetzung eines solchen Widerspruchs ist die Zustimmung der nächsthöheren Behörde, 
also des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Die Rechtsfolge 
wäre dann eine Befreiung der Luftfahrtbehörde von diesem Ziel der Raumordnung. Dies 
käme einer Außerkraftsetzung der landesplanerischen Zielsetzung gleich. Damit würde ein 
Widerspruch bereits an der Voraussetzung scheitern, dass die Grundkonzeption der Planung 
nicht berührt werden darf.  
 
Änderungsbedarfe Flächennutzungsplan (FNP): Die Darstellung des Flughafens TXL als 
„Verkehrsfläche Flughafen“ im FNP wurde mit der FNP-Änderung 04/09 geändert. Nach 
Abschluss aller Beteiligungsverfahren, Senatsbeschluss und Zustimmung im 
Abgeordnetenhaus wurden die gegenwärtigen Darstellungen mit der Veröffentlichung im 
Amtsblatt von Berlin am 30.09.2011 wirksam. Eine Änderung des FNP im Sinne einer 
Darstellung als Flughafen wäre rechtlich nicht möglich. Die vorherige (übernommene) 
Darstellung des Flughafens vor dem 30.09.2011 ist auf Grundlage des 
Planfeststellungsbeschlusses durch die FNP-Änderung ersetzt worden. Es ist auch nicht 
möglich, mit einer FNP-Änderung wieder eine neue Flughafenfläche „zu erzeugen“. 
Verkehrsflughäfen unterliegen ihren eigenen rechtlichen Verfahren. Sollte nach deren 
Abschluss wieder ein Verkehrsflughafen möglich sein, dann würde in den FNP eine 
„Verkehrsfläche Flughafen“ nachrichtlich übernommen werden. Aus dem Ergebnis der 
Volksabstimmung ergibt sich daher kein Planungserfordernis für den FNP als kommunaler 
vorbereitender Bauleitplan. 



Seite 5 von 19 
 

 
Überprüfung des Masterplanes der Flughafengesellschaft zur Kapazität des BER: Zur 
Ermittlung der vom Flughafen BER zu bewerkstelligenden Fluggast- und 
Flugverkehrskapazitäten sollte der von der Flughafengesellschaft jüngst vorgestellte 
Masterplan zur Kapazitätserweiterung durch ein neutrales Gutachten überprüft werden. 
Dabei ist auch abzustimmen, wie unter verkehrspolitischen Aspekten eine Entwicklung der 
Fluggastzahlen und der Flurbewegungen Eingang in die Bewertung finden soll. Sollte das 
Gutachten zu dem Ergebnis kommen, dass der Flughafen Tegel langfristig aus 
Kapazitätsgründen nicht parallel zum Flughafen BER benötigt wird, wäre weiterhin zu prüfen, 
ob der Flughafen Tegel aus anderen Gründen zwingend benötigt wird, wenn der Flughafen 
BER aus meteorologischen, technischen oder anderen Gründen nicht zur Verfügung steht, 
z.B. weil für die Berliner und Brandenburger Bevölkerung, für den Berlin-Tourismus, für 
Wirtschaft und Kultur sowie angesichts der Hauptstadtfunktion alternative Ausweichorte wie 
Rostock-Laage, Hannover oder Leipzig nicht ausreichend und angemessen sind. 
 
 
Widerruf der „Schließungsbescheide“: Welche Voraussetzungen und verfahrensmäßigen 
Schritte erforderlich sind, um die bereits aufgehobene Betriebsgenehmigung und 
Planfeststellung wieder aufleben zu lassen, ist rechtlich umstritten (Fachverfahren nach § 6 
Abs. 4 Satz 2 und § 8 Abs. 1 und 2 LuftVG oder bloßer Widerruf nach § 49 VwVfG i.V.m. § 1 
Abs. 1 VwVfG Bln). Davon hängt im Weiteren aber ab, unter welchen Voraussetzungen und 
mit welchen Verfahrensschritten (insb. Erfordernis einer erneuten Auslegung) 
Betriebsgenehmigung und Planfeststellung wieder hergestellt werden können. Hierfür ist 
auch die Frage von Bedeutung, ob diese Verwaltungsakte noch rechtzeitig vor Eintritt der 
aufschiebenden Bedingung des Widerrufs der Schließungsbescheide bestandskräftig 
erlassen werden können, wobei für das umfassende Verwaltungsverfahren u.U. mit einer 
Mindestdauer von 3 Jahren zu rechnen ist.  
 
Im Rahmen des Verfahrens sind neben den Kapazitätsfragen auch die weiterbestehenden 
Lärmbelastungen durch den fortgesetzten Flugbetrieb, die Kosten des Weiterbetriebs für die 
Flughafengesellschaft oder die Folgen für die Planungen zur Nachnutzung des 
Flughafengeländes einzubeziehen. 
 
Da die Oberste Luftfahrtbehörde im Rahmen der Auftragsverwaltung der Aufsicht des BMVI 
untersteht, könnte durch eine Weisung der Aufsichtsbehörde das Verfahren zum Widerruf 
der Schließungsbescheide beendet werden. 
 
Folgen für den Planfeststellungsbeschluss BER: Das Single-Airport-Konzept war eine 
wesentliche Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses für den Flughafen BER und wurde 
auch vom BVerwG in seinen Entscheidungen als entscheidender Gesichtspunkt für die 
Rechtfertigung der Planfeststellung zugrunde gelegt. Eine Aufgabe dieses Konzeptes würde 
dem Planfeststellungsbeschluss damit ein tragendes Begründungselement entziehen. Hier 
ist zu klären, ob insoweit das Nachschieben einer anderen Begründung möglich ist, oder ob 
es eines erneuten Verfahrens im Rahmen der Planergänzung bedarf. Darüber hinaus ist 
fraglich, ob dadurch die Möglichkeit eines erneuten Rechtsbehelfs gegen den 
Planfeststellungsbeschluss zum Flughafen BER eröffnet wird. 
 
Folgen einer Offenhaltung von Tegel aus verfassungs- und abstimmungsrechtlicher 
Sicht: Aus verfassungs- und abstimmungsrechtlicher Sicht lässt sich anmerken, dass der 
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Volksentscheid auch nach dem Grundsatz der Verfassungsorgantreue lediglich eine 
Verpflichtung des Senats begründen kann, sich mit dem durch das Volk verabschiedeten 
Beschluss inhaltlich auseinander zu setzen (vgl. BerlVerfGH, Beschl. v. 27.10.2008 – 
VerfGH 86/08 –, juris-Rn. 77-80). Genau dies hat der Senat durch den beschlossenen 
Umgang mit dem Ergebnis des Volksentscheides nun initiiert. Ohne jeden Zweifel dürfte das, 
was aufgrund der Beschlüsse in der Senatssitzung am 10.10.2017 zum Umgang mit den 
Ergebnissen des Volksentscheids in Sachen Offenhaltung Tegel beabsichtigt ist, dieser – 
möglicherweise bestehenden - verfassungsrechtlichen Verpflichtung genügen. Gegenstand 
von Volksbegehren und Volksentscheid können nach Art. 62 Abs. 1 Satz 2 VvB wie im 
vorliegenden Fall auch Beschlüsse sein, die im Rahmen der Entscheidungszuständigkeit des 
Abgeordnetenhauses die politische Willensbildung in Berlin betreffen. Solchen 
Entschließungen kommt weder als Parlamentsbeschluss des Abgeordnetenhauses noch als 
Ergebnis eines Volksentscheids rechtliche Bindungswirkung zu (BerlVerfGH, Beschl. v. 
27.10.2008 – VerfGH 86/08 –, juris-Rn. 79 m.w.N.). Sie haben politische Qualität. 
Abgeordnetenhausbeschlüsse und ihnen entsprechende Volksentscheide bewegen sich mit 
anderen Worten im Bereich der politischen Willensbildung (BerlVerfGH, Beschl. v. 
27.10.2008 – VerfGH 86/08 –, juris-Rn. 79 m.w.N.). Das Gebot der Organtreue begründet in 
derartigen Fällen die Verpflichtung der zuständigen Entscheidungsträger, über die durch 
Volksentscheid bzw. vom Abgeordnetenhaus getroffene Entscheidung nicht leichtfertig 
hinwegzugehen, sondern diese zu würdigen und danach eine Abwägung vorzunehmen 
(BerlVerfGH, Beschl. v. 27.10.2008 – VerfGH 86/08 –, juris-Rn. 77 m.w.N.). 
 
Denkmalschutzgesetz: Die Anlagen des Flughafens Tegel sind denkmalwert. Bei einer 
denkmalverträglichen Umnutzung wie auch bei einem Weiterbetrieb für den Luftverkehr geht 
das Landesdenkmalamt davon aus, dass die denkmalkonstituierenden flughafentypischen 
Eigenschaften zu erhalten und die Vorschriften gem. § 9 DschG Bln einzuhalten sind. 
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Grafische Übersicht zu rechtlichen Folgen: 
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2. Betriebswirtschaftliche Folgen 
 
Auswirkungen auf der Tegel Projekt GmbH: Die Tegel Projekt GmbH wurde 2011 
gegründet und mit der Standortentwicklung beauftragt. Mit der Gesellschaft wurde ein 
entsprechender Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen. Dessen Laufzeit wurde 2016 
um vier Jahre bis zum 31.12.2020 verlängert. Gemäß des vom Lenkungskreis 
beschlossenen Wirtschafts- und Stellenplans verfügt die Tegel Projekt GmbH derzeit über 36 
genehmigte Stellen. 
 
Im Falle einer dauerhaften Offenhaltung des Flughafens Tegel könnte der 
Geschäftsbesorgungsvertrag aufgrund des Wegfalls der Geschäftsgrundlage gekündigt 
werden. Der Gesellschafter, die WISTA Management Berlin GmbH, sowie der Auftraggeber, 
das Land Berlin müssten dann entsprechende Beschlüsse treffen. Bei einer Auflösung der 
Gesellschaft wären alle laufenden Verträge zu beenden. Dies beträfe Arbeitsverträge, 
Mietverträge, Dienstleistungsverträge und sonstige Verträge.  
 
In der Folge wäre mit Klagen seitens der Beschäftigten und der Vertragspartner und daraus 
folgenden juristischen Auseinandersetzungen zu rechnen, insbesondere mit Abfindungs- 
sowie Schadensersatzforderungen. Es kämen weitere finanzielle Belastungen zur 
Abwicklung und Beendigung aller Verträge auf das Land Berlin zu. Finanziell und 
organisatorisch wäre in jedem Fall eine ausreichende Nachlaufzeit zu berücksichtigen, um 
die Abwicklung aller laufenden Prozesse sicherzustellen, abzuschließen und 
endabzurechnen. 
 
 

3. Finanzielle Folgen 
 
Instandsetzung des Flughafens Tegel: Ein Weiterbetrieb des Flughafens TXL würde 
umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten an Gebäuden, Verkehrswegen und 
infrastrukturellen Anlagen erfordern. Eine Kostenschätzung der FBB auf der Grundlage von 
Kostenansätzen des Jahres 2017 und eines durchschnittlichen 
Baukostensteigerungsindexes i.H.v. 4% geht von Bruttokosten in Höhe von ca. 1.100 Mio. 
Euro aus. Davon entfielen 51% auf die grundhafte Sanierung der 38 Betriebsgebäude, 29% 
auf den Außenbereich, insbesondere die Flugbetriebsflächen und 20% auf die mediale 
Infrastruktursanierung (Wasser, Abwasser, Wärme, Strom, Telekommunikation). Diese 
Kosten würden sich zwar auf mehrere Jahre verteilen, aufgrund des aktuellen Zustands der 
Flughafenanlagen müssten viele Einzelobjekte allerdings zeitnah saniert werden. Dabei ist 
nicht erheblich, ob TXL im Voll- oder Teilbetrieb agiert, da ein Großteil der Sanierungen auch 
bei Teilbetrieb erforderlich wäre. Inwieweit diese Kosten langfristig über die Entgelte zu 
refinanzieren wären ist fraglich, da TXL in Konkurrenz zum BER stehen würde.  
 
Lärmschutz TXL: Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass zur Sicherstellung eines 
gesetzeskonformen Schallschutzes erhebliche Kosten auf eine 100%tig landeseigene TXL-
Flughafengesellschaft zukommen würden.  
 
Zudem ergeben sich weitere Kosten für das Land Berlin, da eine zusätzliche erhebliche 
Mehrarbeit bei jenen Stellen entsteht, die nach § 10 des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm darüber entscheidet, in welcher Höhe mögliche Aufwendungen im Einzelfall 
erstattungsfähig sind. Insofern ergeben sich haushaltsmäßige Auswirkungen auf den 
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Doppelhaushalt 2018/2019 und für die weitere Haushalts- und Finanzplanung im Hinblick auf 
die dann zusätzlich durchzuführenden Schallschutz-Erstattungsverfahren. Die Summe der 
erforderlichen Sachmittel ist schwer zu schätzen, da ein Teil der Ansprüche sofort entsteht, 
ein anderer Teil evtl. auch erst später. Jährliche Kosten für die benötigten externen 
Sachverständigen in Höhe von 2 Mio. Euro erscheinen in den ersten Jahren für die 
Durchführung der Verwaltungsverfahren möglich. Gleichzeitig wäre Vorsorge für eine 
ausreichende Personalausstattung in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen zu schaffen. Es wird mit einem Bedarf von mindestens 11 zusätzlichen 
Mitarbeitenden – Sachbearbeiter/-innen, Ingenieure/-innen und Juristen/-innen - gerechnet. 
 
Mögliche Kosten für Berliner Justiz: Die zahlenmäßigen Auswirkungen einer Offenhaltung 
des Flughafens Tegel lassen sich für die Gerichte und Strafverfolgungsbehörden nur grob 
schätzen. Im Bereich der Zivilgerichte gehen Schätzungen dahin, dass durch 
flughafenbedingte Streitigkeiten ca. 3,5 VZÄ Richter/-innen und 3,5 VZÄ mittlerer Dienst 
gebunden sind. Diese stünden bei Schließung des Flughafens für andere wichtige Aufgaben 
zur Verfügung.  
 
Für den Bereich des Strafrechts: Im Strafprozess bestimmt sich die Zuständigkeit der 
Gerichte und Strafverfolgungsbehörden nach dem Tatort, dem inländischen Ergreifungsort 
oder dem Wohnort des Beschuldigten. Durch die Zuständigkeit nach Tatort und 
Ergreifungsort (der Ort des Flughafens ist Tat- bzw. Ergreifungsort) ist Berlin für viele 
Straftaten zuständig, für die bei Schließung des Flughafens Tegel und Verlagerung des 
Flugverkehrs nach Schönefeld das Land Brandenburg zuständig wäre. Nach eigener 
Aussage hatte die Bundespolizei 2016 9.932 Verfahren am Flughafen Tegel und war Stand 
August 2017 bei 4.010 Verfahren. Bei einer Offenhaltung des Flughafens Tegel wäre das 
Personal weiterhin durch diese Verfahren gebunden und stünde für andere Verfahren nicht 
zur Verfügung. 
 
Auf die Verwaltungsgerichte kämen bei einer Offenhaltung des Flughafens Tegel mit 
Sicherheit zusätzliche – insbesondere lärmschutzrechtliche – Streitigkeiten in großem 
Umfang möglicherweise bereits ab 2019 aber in jedem Fall ab 2020 zu. 
 
Folgen für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ (GRW): Seit Beginn der Überlegungen für die Nachnutzung des 
Flughafens Tegel ist geplant, Teile der wirtschaftsnahen Infrastruktur mit Mitteln der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) zu fördern. 
Sofern der Flughafen Tegel offen bleibt, ergeben sich folgende Konsequenzen aus Sicht der 
GRW:  

 Für erbrachte Planungsleistungen (Voruntersuchungen) wurden aus Mitteln der 
GRW ca. 400.000 Euro gezahlt, die bei einer Offenhaltung des Flughafens Tegel 
nicht weiter nutzbar wären.  

 Für den Umbau der Terminals B und D zu Gründerzentren sollen GRW-Mittel 
eingesetzt werden. Die Höhe der Förderung beträgt dabei nach derzeitigem Stand 
ca. 54 Mio. Euro, davon sind 27 Mio. Euro Bundesmittel. Dies ist nur möglich wenn 
– wie in den bisherigen Planungen vorgesehen – ein nachhaltiger Baubeginn im 
Jahr 2019 und damit in dieser Förderperiode stattfindet. Ob ein Gründerzentrum in 
der nächsten Förderperiode noch gefördert werden kann, ist derzeit ungewiss. 
Insofern könnten diese Fördergelder ggf. nicht mehr zur Unterstützung der Berliner 
Gründerszene eingesetzt werden.  
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Beuth Hochschule: Alle in die bisher verfolgten Planungen investierten Mittel (strategische 
Masterplanung, Machbarkeitsstudie, Bedarfsprogramm, Vorentwurfsplanung, HS-interne 
Vorbereitung und Begleitung, senatsverwaltungsinterne Personalkosten) der letzten Jahre 
sind zu fast 100% als Fehlinvestition einzuschätzen. 
 
Verlust bisheriger Planungsleistungen: Zur Umsetzung der Planungs- und 
Steuerungsleistungen des Nachnutzungskonzepts wurden durch die Tegel Projekt GmbH bis 
Ende des Jahres 2017 voraussichtlich ca. 40 Mio. Euro bewirtschaftet. Diese Leistungen und 
entsprechende Mittel müssten erneut aufgebracht werden, um den Bedarf an Industrie- und 
Wohnflächen an anderen Orten in Berlin zu decken, da mit allen Planungen an anderen 
Orten neu begonnen werden müsste. Eine detaillierte Auflistung der abzuschreibenden 
Planungen folgt in Abschnitt 4. 
 
 

4. Gesellschaftliche und stadtentwicklungspolitische Folgen 
 
Aus gesamtstädtischer Sicht hat die geplante Nachnutzung des Flughafens Tegel eine 
besondere Bedeutung. Es gibt im gesamten Stadtgebiet Berlins keinen zweiten Standort, an 
dem eine derart umfangreiche Nutzungsmischung aus Forschung, Gewerbe, Wohnen und 
Freiraum erreicht werden kann. Das Potential des Flughafens Tegel zur Entwicklung großer 
Gewerbe- und Wohnflächen sowie eines zentralen Forschungsstandortes würde im Falle 
seiner Offenhaltung ersatzlos entfallen. 
 
Wohnungsbaupotenzial: Im Falle einer Offenhaltung des Flughafens Tegel wären 3 der 11 
Schwerpunkte des Wohnungsbaus („Neue Stadtquartiere“) aus der Koalitionsvereinbarung 
unmittelbar betroffen, sowie zahlreiche weitere Neubaupotenziale. Dabei gilt es besonders 
zu berücksichtigen, dass unter den betroffenen Potenzialen in hohem Maße Vorhaben des 
landeseigenen Wohnungsbaus sind, die für die Bereitstellung preiswerten Wohnraums 
unverzichtbar sind: Dies betrifft nicht nur die ggf. entfallenden Projekte auf dem 
Flughafenareal, sondern auch zahlreiche Vorhaben in der Einflugschneise, deren 
Realisierbarkeit stark beeinträchtigt und bei Neufestlegung von Lärmschutzzonen 
möglicherweise nicht mehr gegeben wäre.  
 
Eine Quantifizierung des beeinträchtigen Wohnungsbaupotenzials lässt sich nur grob 
ermitteln, da Daten nur zu den im verwaltungsinternen Wohnbauflächen-Informationssystem 
(WoFIS) erfassten Potenzialen vorliegen – in der Regel Vorhaben ab 50 Wohneinheiten. 
Diese Flächen wurden mit den Lärmschutzbereichen des Flughafen Tegels überlagert, um 
die Betroffenheit entsprechend der aktuellen Rechtslage zu festzustellen. Nicht bewerten 
lassen sich die möglichen Änderungen der Lärmschutzregelungen. Insgesamt sind 
Neubaupotenziale im Umfang von ca. 25.000 Wohneinheiten (WE) allein auf den im WoFIS 
erfassten Flächen betroffen. Davon liegen ca. 7.000 WE unmittelbar auf dem Flughafenareal 
(Schumacher-Quartier und TXL Nord - Regierungsflughafen) und ca. 10.000 WE in der 
unmittelbar umgebenden Lärmschutzzone 2 (u.a. Projekt Gartenfeld sowie Teilbereiche der 
Wasserstadt Oberhavel). In der anschließenden Planungszone Fluglärmschutz sind 
Potenziale für ca. 8.000 WE erfasst. 
 
Innerhalb dieser Stadtbereiche sind konkrete Vorhaben mit mehr als 3.500 WE der 
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften betroffen (davon ca. 1.000 WE an der 
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Mertensstraße bereits in Bau). Hinzu kommt der anteilig geplante, aber noch nicht näher 
quantifizierte landeseigene Wohnungsbau auf dem Flughafenareal und in der angrenzenden 
Cité Pasteur – anzunehmen sind zusätzliche ca. 5.000 WE. 
 
Zusätzlich zu den o.a. im WoFIS erfassten, von einer Offenhaltung des Flughafens 
beeinträchtigten Potenzialen kommen kleinteilige Neubaupotenziale der Innenentwicklung, 
die auf der Basis entsprechender Gutachten langfristig auf weitere bis zu ca. 5.000 WE 
geschätzt werden. Dazu zählen größere Nachverdichtungspotenziale in Wohnquartieren der 
1950er- bis 1980er-Jahre (z.B. Falkenhagener Feld und Georg-Ramin-Siedlung), in den vor 
dem 2. Weltkrieg entstandenen Quartieren (z.B. im Bereich Schäfersee) sowie in 
Wohngebieten der offenen Bauweise (z.B. nordwestlicher Bereich von Spandau). 
Grundsätzlich zu bedenken sind auch mögliche Auswirkungen auf den in den letzten Jahren 
realisierten Wohnungsbau im Bereich der Einflugschneise. Diese Investitionen wurden unter 
der Maßgabe der Flughafenschließung genehmigt und finanziert, so dass zusätzliche 
Lärmschutzmaßnahmen und Entschädigungen (Planschaden) anfallen können. 
 
Beispielhaft wären folgende Planungen im Wohnareal „Schumacher Quartier“ 
abzuschreiben: 

 Entfall von Flächen  
- 53 ha Wohngebiet 
- davon Schulen und soziale Infrastruktur: 35.000 m² 

 Ergebnisse des städtebaulichen Wettbewerbs 
 Ergebnisse der Qualifizierung des Städtebaus 
 Anpassungen des Flächennutzungsplans 
 Aufstellung von mehreren Bebauungsplänen und Einbringung ins Verfahren 
 Planung von Straßen, Radwegen und Gehwegen  
 Planung der Frei- und Grünflächen 
 Planung der Wärme- und Kälteversorgung 
 Planung des Stromnetzes 
 Planung einer Quartiersversorgung mit Informations- und   

Kommunikationstechnologien 
 Planung innovativer Lösungen im Bereich Regen-, Schmutz- und Trinkwasser 
 Planung von Herrichtungs- und Abbruchmaßnahmen 
 Entwicklung von Konzepten zur Nachhaltigkeit in Zusammenarbeit mit der  
 Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen 

 
Wirtschaft und Arbeitsplätze: Wie in einem Anfang September 2017 von der 
Investitionsbank Berlin vorgestellten Gutachten aufgezeigt, würde der sukzessive Aufbau 
von 17.500 direkten Arbeitsplätzen im Forschungs- und Industriepark Berlin sowie 
Investitionen in Höhe von rd. 923 Mio. Euro über einen 20-jährigen Zeitraum von 2018 bis 
2037 einen Anstieg des BIP um 3,2 Mrd. Euro bewirken sowie weitere 23.500 Arbeitsplätze 
außerhalb Tegels und somit insgesamt 41.000 Arbeitsplätze schaffen. Die Mehreinnahmen 
im Berliner Haushalt lägen in diesem Fall bei 544 Mio. Euro.  
 
Neue Jobs würden vor allem in den Bereichen Handel, Verarbeitendes Gewerbe, Bau, 
unternehmensnahe Dienstleistungen, Sicherheitsdienste, Digitalwirtschaft (insbesondere IT-
Systemtechnologie und Telekommunikation), Personenverkehr, öffentliche und private 
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Kultureinrichtungen sowie im Handwerk entstehen. Dabei entfiele der größte Teil auf den 
unternehmensnahen Dienstleistungsbereich.  
 
„Urban Tech Republic“: Die Nachnutzung des Flughafens Tegel als „Urban Tech Republic“ 
stellt seit 2009 eines der Leuchtturmprojekte für die Berliner Wirtschafts- und Industriepolitik 
dar. Seitdem wurde in einem breiten partizipativen Prozess mit Wirtschaft, Wissenschaft und 
Stadtgesellschaft das Konzept für Tegel als Industrie- und Technologiestandort entwickelt 
und in den Folgejahren (entlang den technologischen Entwicklungen) immer weiter 
konkretisiert sowie planerisch unterlegt. Wirtschaftspolitisch soll die UTR der wichtige 
Industrie- und Forschungsstandort für Zukunftstechnologien in Berlin werden. 
 
Die „Urban Tech Republic“ bildet einen Schwerpunkt in der 2015 vom Senat beschlossenen 
Smart City-Strategie hinsichtlich ihrer Rolle als Produktions- und Anwendungszentrum für 
umweltfreundliche Spitzentechnologie in den Bereichen Elektromobilität, alternative 
Energien, innovative Fahrzeugentwicklungen und -erprobungen, nachhaltiges Bauen sowie 
neue Wasserkonzepte und Industrie 4.0. Hiermit entstünde ein für Berlin einzigartiger 
integrierter Ansatz für die Ver- und Entsorgungsplanung, für den es in Berlin noch kein 
vergleichbares Beispiel gibt. Auf dieser Grundlage können unter Einbeziehung der 
ökologischen und wirtschaftlichen Faktoren neue Geschäftsmodelle entstehen.  
 
Beispielhaft müssten im Bereich des Forschungs- und Industriepark für Zukunftstechnologien 
„Urban Tech Republic“ folgende Planungen abgeschrieben werden: 

 Flächen für Industrie, Gewerbe, Lehre und Forschung:  
- 82 ha Industriepark 
- 70 ha Gewerbepark 

 39 ha Campus 
 245 ha Landschaftsraum und Grünflächen 
 Ergebnisse des städtebaulichen Wettbewerbs 
 Ergebnisse der Qualifizierung des Städtebaus 
 Ergebnisse des freiraumplanerischen Wettbewerbs 
 Anpassungen des Flächennutzungsplans 
 Aufstellung von mehreren Bebauungsplänen und Einbringung ins Verfahren 
 Planung von Straßen, Radwegen und Gehwegen  
 Planung der Frei- und Grünflächen 
 Planung der Wärme- und Kälteversorgung 
 Planung des Stromnetzes 
 Planung einer Quartiersversorgung mit Informations- und 

Kommunikationstechnologien 
 Planung innovativer Lösungen im Bereich Regen-, Schmutz- und Trinkwasser 
 Planung von Infrastruktursammelkanälen  
 Planung von Herrichtungs- und Abbruchmaßnahmen 
 Entwicklung von Konzepten zur Nachhaltigkeit in Zusammenarbeit mit der 

Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen 
 
Abschreibungen bisheriger Planungen: Die Nachnutzung des Flughafens Tegel wurde 
durch umfangreiche Vorplanungen vorbereitet. Auf diese Weise sind bis 2011 
Planungsleistungen im Umfang von 1 – 2 Mio. Euro vergeben worden. Mit einer Offenhaltung 
des Flugbetriebs in Tegel sind sämtliche seit 2008 erfolgten Planungen nicht mehr 
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umsetzbar und damit verloren. Eine nur teilweise Umsetzung der vorliegenden Planungen ist 
nicht möglich. In vielen Bereichen sind die Planungen bereits so weit fortgeschritten, dass sie 
bereits den Stand der Leistungsphase 3 nach HOAI erreicht haben, z.B. Straßenplanung.  
 
Beispielhaft und auszugsweise können folgende Potenziale und Planungen benannt werden, 
die im Falle einer Flughafenoffenhaltung vollständig verloren wären: 
 
Hochbaumaßnahmen in Berlin TXL 

 Entfall von Planungen für 195.000 m² Bruttogeschossfläche in Bestandsgebäuden 
für  

- Hochschulen 
- Gründerzentren 
- Startup-/Coworking Spaces 
- Technologiezentren 
- Akademien 

 Terminal A: Planungen für Architektur, TGA, Statik und Freianlagen für die Beuth  
 Hochschule 
 Terminal B: Konzeptplanungen für ein Gründerzentrum  
 Terminal D: Planungen für Architektur, TGA, Statik und Freianlagen  
 Technologiezentrum für Startups / Coworking Spaces 
 Hangargebäude: Konzeptplanungen für Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst 

Akademie 
 Energiezentrale E1: Konzeptplanungen für die Realisierung eines Zentrums für 

Infrastruktur, Digitalisierung und erneuerbarer Energien 
 Feuerwache: Konzeptplanung für Implementierung einer Feuerwache der Berliner 

Feuerwehr 
 
Allgemeine Planungsleistungen 

 Durchführung von Planungswerkstätten und Standortkonferenzen zur  
 Nachnutzung des Flughafens Tegel 
 Entwicklung eines „Masterplans Berlin TXL“ in Zusammenarbeit mit acht   

Planungsbüros 
 Entwicklung von Konzepten der Bodenordnung und Neuparzellierung  
 Planung der Baulogistik des Gesamtstandortes 

 
Beuth-Hochschule: Da auf dem bestehenden Campus LUX an der Luxemburger Straße in 
Mitte keine baulichen Reserven und nicht genügend freie Bauflächen vorhanden sind, wird 
es zu Einschränkungen der Studiengänge in der Beuth-Hochschule kommen. Es besteht die 
Gefahr, dass die Studienzahlen der Beuth HS sich absenken werden. Die Zukunft der Beuth-
Hochschule mit Ihrer derzeitigen Ausrichtung – Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik (MINT) – hängt von der Realisierung der Planung am Campus 
LUX und am Campus TXL ab. Für den Wissenschaftsstandort Berlin würde dies eine 
Schwächung ihres Angebotes und der Kapazitäten in Bezug auf die MINT-Fächer der 
Fachhochschulen bedeuten. 
 
Bei neuen Planungen zur Umsetzung der Flächendefizite für die Beuth-Hochschule wird sich 
der Umzug im günstigsten Fall unter Anstrengung aller Beteiligten mindestens 3 Jahre, im 
Regelfall ca. 5 Jahre im Bezug zur jetzigen laufenden Planung verzögern. Das bestehende 
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Bedarfsprogramm des Campus TXL ist nicht auf den Standort Mitte übertragbar. Sollte die 
Beuth-Hochschule keine Frei- und Versuchsflächen in der Nähe zum Standort der 
Fachbereiche zur Verfügung gestellt bekommen, besteht die Gefahr, dass diese 
Fachbereiche möglicherweise in Zukunft nicht mehr angeboten werden können.  
Somit wird sich das Studienangebot im Bereich der „urban technologies“ verringern, da das 
Land Berlin der Hochschule die notwendige Infrastruktur nicht zur Verfügung stellen kann.  
 
Sozialraum: Im Falle der Offenhaltung des Flughafens Tegel würden Planungen für das 
„Schumacher Quartier“ nicht weiter verfolgt werden können. In der Folge würden die 
Planungen zum Auf- und Ausbau sozialer Infrastruktur im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe (Kita, Jugendfreizeiteinrichtungen) entfallen. Eine zukünftige Entlastung auch 
angrenzender Regionen durch die Bereitstellung von Jugendhilfeangeboten innerhalb des 
neuen Wohnquartiers ist somit nicht möglich. Es ist zu erwarten, dass bestehende 
Einrichtungen der Jugendhilfe weiterhin und dauerhaft vom Lärm und Schmutz betroffen 
sind. Hieraus können ggf. weitere Anforderungen hinsichtlich des Lärmschutzes entstehen. 
Der konkrete Umfang solcher Maßnahmen müsste geprüft werden. Nach eigenen 
Berechnungen vorhandener Berliner Daten sind ca. 25.600 Kinder unter 7 Jahren 
unmittelbar in der Stufe 0 und 1 vom Fluglärm betroffen sein, d.h. ca. 10 Prozent der Kinder 
unter 7 Jahren im Land Berlin. Differenziert nach Bezirken sind demnach ca. 42 % der 
Kinder in Spandau, ca. 32 % der Kinder in Reinickendorf, ca. 24 % der Kinder in Pankow und 
17 % der Kinder in Mitte betroffen.  
 
Schulen: Hinzu kommt, dass neusten Planungen auf dem Gebiet des Schumacher Quartiers 
steigende Nachfrage nach Schulplätzen insbesondere im ISS Bereich aus Mitte bedient 
werden müssen. Die Offenhaltung führt zu Problemen bei der Schulplatzversorgung in 
anderen Stadtteilen. 
 
Berliner Feuerwehr: Eine Offenhaltung Tegels hätte auch Auswirkungen auf die Berliner 
Feuerwehr- und Rettungsdienst Akademie (BFRA). Die Suche nach einer neuen Fläche als 
Standort für die BFRA wäre unabdingbar, aber schwierig. Eine Verzögerung des Umzuges 
bedeutet, dass eine Ausweitung der Ausbildungskapazitäten und die Verbesserung der 
Unterrichtsbedingungen nicht möglich ist. Eine Überarbeitung des Bedarfsprogramms ggf. 
mit Anpassungen an den neuen anderen Standort, würde die Planungen werden um Jahre 
zurück werfen. Die künftige Ausbildung für die Feuerwehr wäre äußerst gefährdet. Insgesamt 
wäre mit erhöhten Kosten zu rechnen. Die zu geringen Ausbildungskapazitäten ziehen einen 
Fehlbedarf der personellen Ressourcen der Berliner Feuerwehr nach sich und gefährden die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung in der wachsenden Stadt. 
 
Das bereits geplante Bedarfsprogramm endet mit einem ermitteltem Kostenrahmen von 
140.539.394 Euro. 
 
Mit Schließung des Flughafens Tegel erlischt zudem die Betriebserlaubnis der 
Flughafenfeuerwehr. Daher ist eine sofortige Übernahme durch die Berliner Feuerwehr 
zwingend notwendig, damit die Betriebserlaubnis für die Wache weiterhin Gültigkeit behält. 
Es ist eine Umnutzung der Flughafenfeuerwehr in eine städtische Feuerwache geplant. Der 
neue Forschungs- und Industriepark wird dann durch diese Feuerwache brand- und 
rettungsdienstlich abgedeckt. Des Weiteren soll der TD der Berliner Feuerwehr (technische 
Hilfeleistungen z.B. bei Autounfällen) auch dorthin siedeln, da die aktuellen Räumlichkeiten 
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in Charlottenburg (Wache Charlottenburg Nord) begrenzt sind. Die Nähe zur BFRA soll eine 
synergetische Nutzung von Geräten, Ausstattung und Wartungsflächen ermöglichen.  
 
Das bereits geplante Bedarfsprogramm für die Feuerwache und Fahrzeughalle Technischer 
Dienst endet mit einem ermitteltem Kostenrahmen von: 17.431.628 Euro 
 
Gesamtstädtische Sportentwicklungsplanung: Das Gelände des jetzigen Flughafens 
Tegel hat ein riesiges Potential hinsichtlich der Freiraumnutzung für Sport und sportnahe 
Bewegungsformen. Gemäß den bisher vorliegenden Planungen zur Nachnutzung bestehen 
im Falle einer Schließung des Flughafens Tegel hervorragende Möglichkeiten, im Bereich 
der Bauflächen sowie im Bereich der Landschaft zusätzliche bedarfsgerechte Sport- und 
Bewegungsflächen unterzubringen. Die bisherigen Planungen nehmen diese Chance noch 
bereits wahr. Da für das Schumacher-Quartier mittelfristig die schon vorhandenen 
Sportflächen am Uranusweg einer Bebauung weichen sollen, bedarf es jedoch bei der 
städtebaulich-landschaftsplanerischen Neuordnung neben der Ausweisung bedarfsgerechter 
neuer Sportflächen für das Quartier auch eines Ersatzes für die wegfallenden Sportanlagen. 
Zudem schränken die bisherigen Festlegungen zugunsten des Naturschutzes die sportliche 
Ausprägung und Nutzbarmachung im Bereich der Landschaft stark ein. 
  
Im Saldo gebe aus Sicht der Versorgung mit Sportinfrastruktur (öffentliche Sportanlagen) 
noch mehr Gestaltungsmöglichkeit, zusätzliche Sportflächen auszuweisen und insbesondere 
einen verbindlichen Ersatzstandort für die Sportanlage Uranusweg auszuweisen. Die 
geplante Landschaftsgestaltung ist zudem für sportliche Bewegungsformen in Teilen 
tauglich. Für den Sport wäre es positiv, wenn die Chance genutzt würde, in den Planungen 
der Nachnutzung noch weitere Sportinfrastrukturen unterzubringen. 
 
Kulturraum: Im Falle eines Weiterbetriebs des Flughafens Tegel würden diese für den 
Erhalt und die Entwicklung der kulturellen Attraktivität Berlins wichtigen und wertvollen 
Flächenpotentiale für Kunst und Kultur nicht zur Verfügung stehen. 
 
In der wachsenden Stadt Berlin werden Räume für Kunst und Kultur zunehmend knapper. 
Die Entwicklung des Immobilienmarktes und der Gewerbemieten stellt eine 
ernstzunehmende Gefahr für kulturelle und künstlerische Akteure dar, die häufig unter 
prekären wirtschaftlichen Bedingungen arbeiten müssen. Auf den bestehenden Flächen 
lastet ein bereits heute hoher und zukünftig weiter steigender ökonomischer 
Verwertungsdruck. Dies betrifft auch erhebliche Teile der Kreativwirtschaft und der Berliner 
Clubkultur. Die Schließung des Flughafens Tegel eröffnet auch für Kunst und Kultur neue 
Entwicklungsmöglichkeiten. Insbesondere in den ersten Jahren nach der Schließung des 
Flughafens kommen viele Räume der Bestandsgebäude für eine kulturelle Zwischennutzung 
in Frage, perspektivisch auch für eine dauerhafte Nutzung, etwa für Arbeitsräume für 
Künstler/-innen, Clubs und kulturelle Veranstaltungen. Möglich sind kulturelle Nutzungen 
nach Einschätzung der Tegel Projekt GmbH insbesondere in den Terminal- und 
Wirtschaftsgebäuden des Flughafens sowie in den Hangars. Hier ergeben sich zahlreiche 
Möglichkeiten für kulturelle Nutzungen in einer einzigartigen Atmosphäre. Darüber hinaus 
bieten die Freiflächen und zukünftig entstehenden Stadträume und Quartiere auch langfristig 
Entwicklungspotenziale für die Berliner Kunst- und Kulturszene.  
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5. Auswirkungen auf Umwelt, Verkehr und Gesundheit 
 
Neuer Lärmschutz: Ist der Flughafen Tegel nach 2019 noch in Betrieb, muss nach dem 
Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG) spätestens zum Ende des Jahres 2019 
durch Rechtsverordnung seitens des Landes Berlin ein neuer Lärmschutzbereich festgelegt 
werden. Wie viele Anwohnerinnen und Anwohner letztlich unter die Vorgaben der 
Schutzzonen für die Flugbewegungen tagsüber und nachts fallen, kann derzeit nicht 
abschließend eingeschätzt werden, da dies insbesondere auch von den verkehrlichen 
Eingangsdaten abhängt.  
 
Für die Verfahren zur Erstattung von Aufwendungen ist dann die Enteignungsbehörde 
zuständig. Der Anspruch entsteht im inneren Bereich der Schutzzonen bereits mit 
Festsetzung des Lärmschutzbereichs, in den äußeren Bereichen der Schutzzonen dagegen 
erst mit Beginn des sechsten Jahres nach der Festsetzung. Zahlungspflichtiger ist die 
Flughafengesellschaft. Die Höhe der zu erwartenden Zahlungen und die Art und Weise der 
Finanzierung dieser Ausgaben wären im Einzelnen näher zu ermitteln. 
 
Das FluLärmG regelt darüber hinaus auch Bauverbote, die Entschädigung bei Bauverboten 
sowie sonstige Beschränkungen der baulichen Nutzung. Ob und in welchem Umfang hier 
Entschädigungsansprüche entstehen können, kann im Vorfeld nicht abgeschätzt werden. 
 
Für den Flughafen Berlin-Tegel (TXL) wurde mit Verordnung vom 04.06.1976 erstmalig ein 
Lärmschutzbereich festgesetzt. Dieser Lärmschutzbereich umfasst das Gebiet außerhalb 
des Flugplatzgeländes, in dem der durch Fluglärm hervorgerufene äquivalente 
Dauerschallpegel 67 dB (A) übersteigt. Der Lärmschutzbereich wird nach dem Maße der 
Lärmbelastung in zwei Schutzzonen gegliedert. Die Schutzzone 1 umfasst das Gebiet, in 
dem der äquivalente Dauerschallpegel 75 dB (A) übersteigt, die Schutzzone 2 das übrige 
Gebiet des Lärmschutzbereiches und die Gebiete, die hier in diese Schutzzone einbezogen 
worden sind. 
 
Hingegen besteht nach der aktuell gültigen Gesetzeslage der Lärmschutzbereich heute aus 
einer Tag-Schutzzone 1, einer Tag-Schutzzone 2 und einer Nacht-Schutzzone. Für den 
bestehenden zivilen Flughafen TXL wären dabei folgende Grenzwerte zu Grunde zu legen: 

 Zur Abgrenzung der Tag-Schutzzonen greift das FluLärmG ausschließlich auf den 
äquivalenten Dauerschallpegel als Außenpegel zurück. Hingegen kombiniert das 
FluLärmG zur Abgrenzung der Nachtschutzzone einen äquivalenten 
Dauerschallpegel von 55 dB (A) als Außenpegel und ein Häufigkeits-
Maximalkriterium von 6 x 57 dB (A) als Innenpegel in Schlafräumen bei gekippten 
Fenstern. 

 Für Nutzungen, die in der Tag-Schutzzone 1 des Lärmschutzbereichs nach dem 
FluLärmG liegen, könnten Ansprüche auf eine Aufwendungserstattung für bauliche 
Schallschutzmaßnahmen geltend gemacht werden.  

 Für Nutzungen, die in der Tag-Schutzzone 2 des Lärmschutzbereiches nach dem 
FluLärmG liegen, gelten lediglich für Neubauvorhaben bestimmte 
Schallschutzauflagen. Es besteht kein Anspruch auf eine Erstattung von 
Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen.  
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 Für Nutzungen innerhalb der Nacht-Schutzzone könnten ebenfalls Ansprüche auf 
eine Aufwendungserstattung für bauliche Schallschutzmaßnahmen geltend 
gemacht werden. 

 
Der Anwendungsbereich des FluLärmG beschränkt sich auf den passiven Schallschutz und 
betrifft nicht etwa auch die Regulierung aktiver Schallschutzmaßnahmen, z. B. 
Betriebsregelungen, Vorgabe an die Technik, zeitliche Beschränkungen (Nachtflugverbot), 
Lenkung des Luftverkehrs u. ä.. 
 
Anders als beim BER, wo auf dem Berliner Hoheitsgebiet ausschließlich Lärmbetroffene aus 
dem Verwaltungsbezirk Treptow-Köpenick tangiert sind, werden bei TXL Lärmbetroffene 
mehrerer Verwaltungsbezirke betroffen sein. Hinzu kommt, dass alle Lärmbetroffenen des 
Flughafens TXL ihre Ansprüche aufgrund des FluLärmG geltend machen müssen und nicht 
wie beim BER auch aus der weitergehenden Planfeststellung, weil es naturgemäß für den 
Flughafen TXL keine Regelungen für Lärmschutz aus der Planfeststellung zum BER gibt.  
 
Zur Zahlung bestandskräftig festgestellter Ansprüche einer Aufwendungserstattung für 
bauliche Schallschutzmaßnahmen ist der Betreiber des Flughafens verpflichtet. Dies ist im 
Falle des Flughafens TXL die Berliner Flughafen-Gesellschaft mbH (BFG). 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hier nur um eine Prognose handelt, weil belastbare 
Zahlen abhängig von der Festsetzung des Lärmschutzbereiches und der daraus 
resultierenden Betroffenheiten sind. Zudem sieht das FluLärmG für die Entstehung der 
Erstattungsansprüche sehr differenzierte Regelungen vor, die abhängig sind von dem 
konkret errechneten Grad an Lärmeinwirkungen durch Fluglärm und dem Zeitraum der 
Nutzung. Konkret bedeutet dies für Lärmbetroffene der Tag-Schutzzone 1 und der Nacht-
Schutzzone, dass Ansprüche bei Überschreitung des durch Fluglärm hervorgerufenen 
äquivalenten Dauerschallpegels, am Tag von mehr als 70 dB(A) bzw. in der Nacht von mehr 
als 60 dB(A) immer sofort mit Festsetzung des Lärmschutzbereichs, ansonsten auch erst 
Jahre nach Festsetzung des Lärmschutzbereichs, fällig werden. 
 
Außerdem könnten für Berlin auch Entschädigungen für Bauverbote in Betracht kommen. 
Dies wird davon abhängen, ob ein künftiger Lärmschutzbereich für TXL über die Grenzen 
des bisherigen Lärmschutzbereiches hinausgeht. 
 
Qualifizierte Folgen lassen sich hier zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschätzen, weil 
verlässliches Zahlenmaterial zur Lärmbelastung der einzelnen Grundstücke regelmäßig erst 
im Verordnungsverfahren vorliegen wird. 
 
Ausarbeitung und Fortschreibung der Lärmminderungsplanung des Landes Berlin: 
Ein Weiterbetrieb des Flughafens Tegel hätte Auswirkungen auf die 
Lärmminderungsplanung des Landes Berlin. Diese regelt auf der Grundlage des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes Lärmprobleme und Lärmauswirkungen mit dem Ziel, die 
Bevölkerung vor lärmbedingten Belastungen und Belästigungen zu schützen. Neben der 
Erstellung strategischer Lärmkarten wären Lärmminderungsmaßnahmen in einem 
Aktionsplan zu erarbeiten und fortzuschreiben. 
 
Auswirkungen Luftreinhalteplanung Berlin: Die Auswirkungen des Flugbetriebs auf dem 
Flughafen Tegel auf die Luftqualität im Stadtgebiet um damit auf die Luftreinhalteplanung ist 
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hingegen gering, so dass Anpassungen des Luftreinhalteplans nicht erforderlich sind. Der 
Einfluss des Flugverkehrs auf die Schadstoffbelastung in Hauptverkehrsstraßen ist mit 
durchschnittlich 1 Prozent sehr niedrig. In unmittelbarer Nähe des Flughafens Tegel können 
dagegen höhere Anteile an der NO2-Belastung bis maximal 8 % auftreten. 
 
Neuausweisung eines Wasserschutzgebietes: Bei der Erteilung der Förderbewilligung für 
das Wasserwerk Tegel erfolgt die Neuausweisung eines Wasserschutzgebietes; sollte der 
Flughafen Tegel innerhalb einer Schutzzone liegen, sind entsprechende Auflagen zu 
formulieren und vom Flughafen - ggf. durch bauliche Maßnahmen - einzuhalten. 
Auswirkungen des Flughafenbetriebes auf die Gewässer 
(Oberflächengewässer/Grundwasser) sind grundsätzlich durch entsprechende Maßnahmen 
zu minimieren. 
 
Neufestlegung der Flugrouten am Flughafen BER und ggf. TXL und Abstimmung mit 
der Deutschen Flugsicherung (DFS): Die Flugrouten müssten bei einer Abkehr vom 
Single-Airport-Konzept durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung neu festgelegt 
werden. Die Festlegung selbst würde wiederum einer (durchaus mehrjährigen) 
verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterliegen. Die DFS ist nach eigenen Angaben nur auf 
einen Single-Airport-Betrieb für den Fall der Inbetriebnahme des Flughafens BER eingestellt. 
Die DFS müsste daher bei einem Weiterbetrieb von Tegel rechtzeitig Maßnahmen einleiten, 
um sowohl in technischer als auch personeller Hinsicht einen Doppelbetrieb von TXL und 
BER zu organisieren und zu gewährleisten. Hierzu müsste sie entsprechende Hinweise 
erhalten, um dies entsprechend vorbereiten zu können. 
 
Gesundheitliche Folgen durch Fluglärm: Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen 
die negativen Auswirkungen von Fluglärm auf die menschliche Gesundheit. Die dichte 
innerstädtische Bebauung innerhalb der An- und Abflugrouten des Flughafens Tegel bedingt 
die beträchtliche Anzahl der von Fluglärm betroffenen Personen. Eine Offenhaltung des 
Flughafens Tegel würde für deutlich mehr Berlinerinnen und Berliner gesundheitliche 
Beeinträchtigungen durch Fluglärm bedeuten. 
 
Der Grad der empfundenen Belästigung ist individuell unterschiedlich, es zeigt sich jedoch 
ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der subjektiv wahrgenommenen Belästigung und 
dem Auftreten und der Schwere von Erschöpfungssymptomen, wie übermäßigem 
Schlafbedürfnis, Müdigkeit, Mattigkeit oder der Häufigkeit von Kopfschmerzen und ähnlichen 
Beschwerden. Fluglärm hat zudem einen wesentlichen Einfluss auf die Schlafqualität, was 
die Entstehung verschiedener Erkrankungen begünstigen kann. Während des Schlafes 
auftretender Lärm ruft unbewusste Aufwachreaktionen hervor und verringert die Dauer des 
Tief- und Traumschlafes bei Zunahme oberflächlicher Schlafstadien und Wachzeiten. 
Infolgedessen kommt es zu vermehrter Müdigkeit und einer Herabsetzung der 
Leistungsfähigkeit.  
 
Die kognitive Leistungsfähigkeit von Kindern wird durch Fluglärm beeinträchtigt, welches sich 
durch verminderte Aufmerksamkeit, Gedächtnisleistung und Sprachverarbeitung (inkl. 
Lesekompetenz) äußern kann. Vermutet wird zudem ein direkter (über das Gehör des 
Babys) und indirekter (über Veränderungen des mütterlichen Herz-Kreislauf und 
Hormonsystems) negativer Einfluss von Fluglärm auf das ungeborene Kind.  
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Durch Fluglärm erfolgt eine Aktivierung des Hormon- und autonomen Nervensystems mit 
Erhöhung der Cortisol und Adrenalin-Spiegel im Organismus. Infolgedessen kann das Risiko 
folgender Erkrankungen ansteigen:  

 Herz-Kreislauferkrankungen, wie Bluthochdruck, Schlaganfälle und der Koronaren 
Herzkrankheit  

 Erkrankungen, die im Zusammenhang mit dem körpereignen Immunsystem 
stehen, können sich bei Fluglärm verschlimmern  

 Depressionen (insbesondere bei Frauen und nächtlichem Fluglärm) 
 Stoffwechselerkrankungen (z.B. erhöhte Blutfett- und Blutzuckerwerte) 

 
Entwicklung des Flugverkehrs: Eine Offenhaltung von Tegel würde den Flugverkehr in 
Berlin auf zwei Standorte aufteilen und wäre gegenüber dem Single-Airport in jedem Fall mit 
Mehrkosten verbunden. Dies erscheint aus ökonomischer Sicht nicht sinnvoll. Als 
Negativbeispiel ist hier der Flughafenstandort Mailand zu nennen. Dort wird der Luftverkehr 
künstlich auf drei Standorte aufgeteilt (Bergamo, Linate und Malpensa). Obwohl Mailand zu 
den wirtschaftlich stärksten und bevölkerungsreichsten Regionen Italiens zählt, konnte sich 
kein adäquater Luftverkehr entwickeln. Ein Umsteigen und damit das Fehlen entsprechender 
Feederverkehre erschweren eine weitere Ansiedlung von Langstrecken. Dies hat auch 
wesentlich zum Niedergang der Alitalia beigetragen.  
 
Berlin hat den Anspruch, in den nächsten Jahren zum einen die Anzahl der internationalen 
Gäste zum anderen den Anteil an Qualitätstouristen anzuheben. Hierfür ist eine sehr gute 
interkontinentale Anbindung notwendig. Bleibt Tegel offen, wird dies die 
Langstreckenentwicklung schwächen und die preissensiblen point-to-point (low Cost) 
Verkehre in ihrer Entwicklung stärken. Dies steht im Widerspruch zu der im Koalitionsvertrag 
geforderten nachhaltigen und stadtverträglichen Tourismusentwicklung.  
 



 
Dr. Stefan Paetow                                                                          
Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht a. D. 
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                     Kernaussagen zum Umgang mit dem Volksentscheid 

                    

                  

A.  Aktuell mögliche Maßnahmen des Senats von Berlin zur Umsetzung des 
Volksentscheids 
 

 

                                                                       I.     

 

Nach geltender Gesetzeslage in dem gemeinsamen, von Berlin und Brandenburg als 

Rechtsverordnung erlassenen Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung 

(LEP FS) von 2003/2006  muss der Flughafen Tegel (TXL) nach Inbetriebnahme des 

Flughafens Berlin Brandenburg (BER) geschlossen werden. An diese gesetzliche 

Vorgabe sind alle Gesellschafter der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) 

wie auch die FBB selbst gebunden, solange diese Gesetzeslage nicht im Einvernehmen 

aller Gesellschafter geändert worden ist. An diesem Einvernehmen fehlt es derzeit. 

 

Der Senat von Berlin darf deshalb gegenwärtig von Gesetzes wegen keine Maßnahmen 

einleiten, um der Aufforderung des Volksentscheides vom 24. September 2017 

nachzukommen, unter Aufgabe der Schließungsabsicht den unbefristeten Fortbetrieb 

des Flughafens Tegel  zu sichern.  

 

                                                                       II. 

 

Die einzige Maßnahme, die schon jetzt denkbar wäre, um einen Weiterbetrieb des 

Flughafens Tegel wenigstens vorzubereiten, wäre der einseitige Ausstieg Berlins aus der 

gemeinsamen Landesplanung mit Brandenburg. Das erfordert die frühestens zum 1. 

Januar 2022 wirksam werdende Kündigung des Landesplanungsvertrages zwischen 

Berlin und Brandenburg.  
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Die nach der Kündigung notwendig werdenden, nunmehr auf Berlin beschränkten 

neuen landesplanerischen Regelungen  wären inhaltlich schwierig, zeitlich aufwendig 

und rechtlich risikoreich zu realisieren und könnten voraussichtlich nicht vor etwa dem 

Jahr 2025 – wenn überhaupt – wirksam werden.  Erst danach könnte die Aufhebung 

der Beschlüsse in Angriff genommen werden, mit denen die fiktive Planfeststellung und 

die fiktive Betriebsgenehmigung für den Flughafen Tegel aufgehoben bzw. widerrufen 

wurden.   

 

Eine Teilkündigung des Landesplanungsvertrages im Sinne der Herausnahme nur der 

Flughafenplanungen für BER und TXL aus der gemeinsamen Landesplanung wäre 

rechtlich unzulässig. 

 

Abgesehen von der ohnehin eher theoretischen Möglichkeit eines Ausstiegs ist wegen der 

großen Bedeutung einer gemeinsamen Landesplanung für den wachsenden 

Verdichtungsraum Berlin/Brandenburg von einer Kündigung des 

Landesplanungsvertrages abzuraten. 

 

 

                                                                    

B.  Vorsorgliche Prüfung der Rechtslage, falls künftig alle Gesellschafter 
der FBB  den unbefristeten Weiterbetrieb des TXL befürworten würden 
 

                                   

                                                                       I.                                                           

 

Als erste Maßnahme müssten Berlin und Brandenburg den LEP FS unter Aufgabe des 

Single-Airport-Konzepts ändern und den unbefristeten Weiterbetrieb des TXL  

landesplanerisch ermöglichen. Hierfür genügt nicht ein bloßer „politischer Wille“. 

Vielmehr müsste der gesetzlich vorgegebene Rahmen eingehalten werden, nämlich die 

Durchführung eines aufwendigen Verfahrens mit einer Strategischen Umweltprüfung 

(SUP) unter Beteiligung der Öffentlichkeit und insbesondere der Anhörung der 

betroffenen Anwohner. 
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Eine Aufgabe des Single-Airport-Konzepts könnte rechtlich nur gelingen, wenn eine 

Änderung der tatsächlichen Verhältnisse ein Abrücken von diesem Konzept rechtfertigt. 

Eine solche Änderung könnte nach Lage der Dinge nur darin bestehen, dass – anders als 

bisher angenommen – der künftige BER bereits bei Inbetriebnahme oder kurze Zeit 

später an Kapazitätsgrenzen stößt. 

 

Bestünden nach Eröffnung des BER und in den darauf folgenden Jahren keine oder 

keine gravierenden Kapazitätsengpässe, wäre eine Änderung des LEP FS zugunsten 

eines unbefristeten Weiterbetriebs des TXL abwägungsfehlerhaft und somit 

rechtswidrig. 

 

Andererseits könnte eine Änderung des LEP FS dann rechtsfehlerfrei gelingen, wenn 

etwaige gravierende Kapazitätsengpässe am BER nicht durch ausreichende und 

zeitgerechte Erweiterungsmaßnahmen beseitigt werden könnten und deshalb der BER 

seine Funktion als einziger internationaler Verkehrsflughafen in der Region 

Berlin/Brandenburg auf Dauer nicht erfüllen könnte. 

 

Dabei ist allerdings davon auszugehen, dass nach derzeitigem Kenntnisstand die 

Konfiguration der Start- und Landebahnen des BER auch für künftige deutliche 

Kapazitätserhöhungen ausreichend ist. Ein Engpass erscheint daher – wenn überhaupt 

– nur für die Abfertigungsanlagen realistisch.  

 

 

                                                                        II. 

 

Unterstellt man eine rechtsfehlerfrei gelingende Änderung des LEP FS, müsste die 

Aufhebung der Beschlüsse vom 29. Juli 2004 und vom 2. Februar 2006, mit denen die 

die fiktive Betriebsgenehmigung und die fiktive Planfeststellung für den Flughafen Tegel 

widerrufen bzw. aufgehoben wurden, in einem planerischen Verfahren in Angriff 

genommen werden. Es spricht viel dafür, dass dies nur in einem förmlichen 

Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren geschehen könnte, weil die bisherige 

Planfeststellungs- und Genehmigungsfiktion des TXL wohl nicht wieder aufleben kann. 
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In diesen Verfahren könnte die Aufhebung der Beschlüsse vom 29. Juli 2004 und vom 2. 

Februar 2006 nur im Fall gravierender und dauerhafter Kapazitätsengpässe 

rechtsfehlerfrei gelingen. Sehr viel schwieriger wäre dies allerdings, wenn die Änderung 

des LEP FS erst nach Eröffnung des BER und damit nach der Schließung des 

Flughafens Tegel rechtswirksam würde. 

 

 

                                                                        III. 

 

Durch eine (rechtswirksam erfolgte) Änderung des LEP FS und die dadurch 

ermöglichte unbefristete Offenhaltung des Flughafens Tegel würde der 

Planfeststellungsbeschluss für den BER vom 13. August 2004 nicht ernstlich gefährdet 

und bliebe eine bestandskräftige Grundlage für die Inbetriebnahme und den weiteren 

Ausbau des BER. Allerdings könnte es nach dem Wegfall der Funktion als Single-

Airport rechtlich geboten sein, die bisher vorgesehenen Nachtflugbeschränkungen am 

BER zum Schutz der Anwohner auszuweiten. 

 

  

                                                                        IV. 

 

Es wäre zu erwarten, dass gegen sämtliche der vielen zu treffenden Entscheidungen 

Klagen von betroffenen Personen, Gemeinden und Umweltvereinen erhoben würden, 

die bei zwei Instanzenzügen (Oberverwaltungsgericht und Bundesverwaltungsgericht) 

jahrelange Verzögerungen mit sich bringen dürften. 
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              Ausgangspunkt und Gegenstand des Rechtsgutachtens 

 

 

Der Verkehrsflughafen Berlin Tegel (TXL) ist derzeit der größte und wichtigste Flughafen in 

der Region Berlin-Brandenburg. Dort wurden im Jahr 2016 etwa 21,4 Millionen Passagiere 

abgefertigt. Der Flughafen Berlin Schönefeld (SXF) fertigte 2016 ca. 11,5 Millionen 

Passagiere ab, so dass sich eine Gesamtzahl von ca. 32,9 Millionen Passagieren ergibt. In 

Umsetzung des sog. Konsensbeschlusses der drei Anteilseigner der Flughafengesellschaft 

Berlin, Brandenburg und Bund aus dem Jahr 1996 wird das Berliner Flughafensystem durch 

mehrere planungs- und luftverkehrsrechtliche Maßnahmen grundlegend zu einem sog. Single-

Airport-Konzept umgestaltet. Einziger Verkehrsflughafen soll der entsprechend erweiterte 

Flughafen Berlin Schönefeld (BER) werden, während die innerstädtischen Flughäfen 

Tempelhof und Tegel zu schließen sind. Die Schließung des Flughafens Tegel (Tempelhof ist 

schon stillgelegt) hat spätestens sechs Monate nach der funktionsfähigen Eröffnung des BER 

zu erfolgen. 

 

Der durch Planfeststellungsbeschluss vom 13. August 2004 genehmigte Flughafen BER ist 

zwar seit Jahren im Bau, seine ursprünglich für 2011/2012 vorgesehene Eröffnung hat sich 

aber immer wieder verzögert. Nunmehr ist von der Flughafengesellschaft als verbindlicher 

Eröffnungstermin der Monat Oktober 2020 bekannt gegeben worden.1 Seit Erlass des 

Planfeststellungsbeschlusses für den BER ist die Zahl der an TXL und SXF abgefertigten 

Passagiere weit stärker gestiegen als seinerzeit prognostiziert. Auch für die Zukunft werden 

wachsende Passagierzahlen vorhergesagt. Angesichts dieser Entwicklung wird seit längerem 

und zunehmend kritisch in Politik und Öffentlichkeit darüber diskutiert, ob der BER bei 

                                                 
1 Pressemitteilung der FBB vom 15.12.2017 
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seiner Eröffnung und in der darauf folgenden Zeit überhaupt die nötige Kapazität aufweist, 

um den gegenwärtigen und künftigen Luftverkehrsbedarf der Region zu decken. Eine 

verbreitete Auffassung hält den Weiterbetrieb von TXL neben dem BER für unerlässlich. 

Dem hat sich die Berliner Bevölkerung angeschlossen, indem sie mehrheitlich dem am 24. 

September 2017 zur Abstimmung gestellten Volksentscheid „Berlin braucht Tegel“ 

zugestimmt hat. 

 

Der durch Volksentscheid angenommene Beschluss lautet: 

 

„Der Flughafen Berlin-Tegel „Otto-Lilienthal“ ergänzt und entlastet den geplanten 

Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (BER). Der Berliner Senat wird aufgefordert, 

sofort die Schließungsabsichten aufzugeben und alle Maßnahmen einzuleiten, die erforderlich 

sind, um den unbefristeten Fortbetrieb des Flughafens Tegel zu sichern!“ 

 

Bei dem erfolgreichen Volksentscheid handelt es sich um einen „sonstigen Beschluss“, der  

im Rahmen der Entscheidungszuständigkeit des Abgeordnetenhauses zu Gegenständen der 

politischen Willensbildung, die Berlin betreffen, gefasst wurde (siehe Art. 62 Abs. 1 Satz 2 

der Verfassung von Berlin, § 40 Abs. 3 Abstimmungsgesetz). Ein solcher Beschluss hat zwar 

nur appellativen Charakter. Doch ist der Senat von Berlin verpflichtet, zu dem Ergebnis des 

Volksentscheids Stellung zu nehmen und seine Haltung durch einen Beschluss zum Ausdruck 

zu bringen.  

 

Im Zuge der Prüfung, welche Schritte auf Grund des Ergebnisses des Volksentscheides zu 

erfolgen haben, hat der Senat von Berlin alle Senatsverwaltungen gebeten, eine ihren 

Geschäftsbereich betreffende Folgeabschätzung eines möglichen Weiterbetriebs des 

Flughafens Tegel zu übermitteln. Die Zusammenfassung dieser Folgeabschätzungen liegt 

unter dem Datum vom 6. November 2017 vor. Als weitere Maßnahme hat der Senat 

beschlossen, den Verfasser mit der Erstellung einer neutralen juristischen Begutachtung über 

den Umgang des Senats mit dem Ergebnis des Volksentscheides „ Berlin braucht Tegel“ zu 

beauftragen. Der Aufgabenbereich umfasst die Sichtung und Auswertung der 

Folgeabschätzungen der Senatsverwaltungen. Ferner sollen die rechtlichen Konsequenzen für 

das Land Berlin sowie den Luftverkehrsstandort Berlin und Brandenburg und die gemeinsame 

Landesentwicklungsplanung mit dem Land Brandenburg Berücksichtigung finden. Dabei soll 

es insbesondere um Prozessrisiken für bestehende Planungen zum Luftverkehrsstandort und 
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etwa notwendige neue Maßnahmen zur Umsetzung des Volksentscheides gehen. Der Senat 

wird die Ergebnisse und Empfehlungen des Gutachters entgegennehmen und auf der 

Grundlage einen Beschluss fassen, der dem Abgeordnetenhaus vorgelegt wird. 

 

Das folgende Gutachten wird ist also durch den Gegenstand des Volksentscheides – die 

unbefristete Offenhaltung des Verkehrsflughafens Tegel – begrenzt. Darüber hinaus gehende 

Überlegungen, z. B. mit Blick auf die Möglichkeit einen nur kurzzeitigen Weiterbetrieb des 

Flughafens Tegel kann das Gutachten nicht oder allenfalls am Rande anstellen. Außerdem 

beschränkt sich die Untersuchung auf die rechtliche Problematik. Soweit für die 

Begutachtung rechtlicher Fragen auch (verkehrs-)politische, wirtschaftliche oder finanzielle 

Gesichtspunkte von Bedeutung sind, wird der Verfasser darauf so weit wie es ihm möglich ist 

eingehen. Dabei wird es je nach Situation unumgänglich sein, mit unterstellten Szenarien zu 

arbeiten. 

 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass der größere Teil des Gutachtens aus vorsorglich 

angestellten Überlegungen besteht. Denn nach der gegenwärtigen Gesetzeslage ist wegen der 

Haltung des Landes Brandenburg (und wohl auch des Bundes) eine Offenhaltung von Tegel 

rechtlich unzulässig. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die drei Anteilseigner der 

Flughafengesellschaft – aus welchen Gründen auch immer – in der Zukunft doch noch einen 

unbefristeten Weiterbetrieb ins Auge fassen, werden die dann auftauchenden rechtlichen 

Fragen in der Art eines „Hilfsgutachtens“ behandelt. 

 

 

                                                            Teil A   

 

                                        Die gegenwärtige Gesetzeslage 

 

I. Rechtsgrundlagen des Betriebs von TXL bis zum Konsensbeschluss 

 

Der seit 1948 bestehende Flughafen Tegel (TXL) hat bezüglich seiner Rechtsgrundlagen eine 

lange und differenzierte Geschichte hinter sich. Für die Zwecke des vorliegenden Gutachtens 

bildet der sog. Konsensbeschluss von 1996 eine entscheidende Zäsur. Deshalb empfiehlt es 

sich, nachfolgend die Zeiträume von 1948 bis 1996 und von 1996 bis heute gesondert zu 

betrachten. 
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Der im Zuge der alliierten Luftbrücke im Jahr 1948 von der französischen Besatzungsmacht 

errichtete Militärflughafen unterstand alliiertem Besatzungsrecht. Aufgrund einer 

Vereinbarung vom 7. Juli 1960 zwischen der französischen Militärregierung und der Berliner 

Flughafengesellschaft mbH (BFG) war seit 1960 auch ziviler Luftverkehr zugelassen. Im Jahr 

1975 wurde eine Vereinbarung über die Nutzungsrechte der BFG an den inzwischen 

errichteten Anlagen des Flughafens geschlossen. Danach blieben im Wesentlichen die 

Kontrolle des Flugverkehrs, der Betrieb der Navigationseinrichtungen und die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gelände in der Hand der 

französischen Militäradministration. 

 

Im Rahmen der Herstellung der Einheit Deutschlands wurden auch die für den Flughafen 

Tegel maßgebenden Rechtsgrundlagen an die neuen staatsrechtlichen Verhältnisse angepasst. 

Die wichtigste bundesrechtliche Regelung findet sich § 2 Abs. 5 des Sechsten 

Überleitungsgesetzes vom 25. September 1990 (BGBl. I S. 2106). Danach gelten die aufgrund 

alliierten Rechts angelegten oder betriebenen Flughäfen Berlin-Gatow, Berlin-Tegel und 

Berlin-Tempelhof nach Übergabe durch die Alliierten im Sinne der §§ 6 bis 10 des 

Luftverkehrsgesetzes (LuftVG)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 1981 

(BGBl. I S. 61) als genehmigt und im Plan rechtskräftig festgestellt. Die Übergabe des 

Flughafens Tegel und seiner Anlagen durch die französische Militäradministration geschah 

im Wesentlichen unmittelbar nach dem Inkrafttreten der Übereinkommen zur Herstellung der 

deutschen Einheit am 3. Oktober 1990. Endgültig abgeschlossen wurde die Übergabe im Jahr 

1994 mit der vollständigen Aufgabe der militärischen Nutzung auch im Bereich Tegel-Nord. 

 

Eine weitere Überleitungsregelung betraf den Lärmschutz. Nach § 2 Abs. 8 Nr. 1 des 

genannten Überleitungsgesetzes wurden die Vorschriften der §§ 1 bis 12 des Gesetzes zum 

Schutz gegen Fluglärm vom 30. März 1971 (BGBl. I S. 282) in Berlin (West) mit der 

folgenden Maßgabe in Kraft gesetzt: Die Verordnung des Berliner Senats über die 

Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Flughafen Berlin-Tegel vom 4. Juni 1976 (GVBl. 

S. 1242) gilt als bundesrechtliche Verordnung zu § 4 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz gegen 

Fluglärm fort. 

 

Damit war der Flughafen Tegel vollständig in das bundesdeutsche luftverkehrsrechtliche 

Rechtsregime übergeführt. Zwar fehlte es an Verwaltungsentscheidungen sowohl für die 
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Genehmigung (§ 6 LuftVG) als auch für die Planfeststellung (§§ 8 – 10 LuftVG). Es handelt 

sich vielmehr um fiktive Rechtsakte, die freilich grundsätzlich dieselbe Rechtswirkung wie 

entsprechende Verwaltungsakte der zuständigen Behörden haben. Auf die Frage, welchen 

Umfang an Flugbewegungen und Passagierzahlen die Planfeststellungs- und 

Genehmigungsfiktion zulässt, ist später einzugehen. 

 

 

II. Der Konsensbeschluss (Single-Airport Konzept) 

 

Bereits seit dem Jahr 1990 wurde in Politik und Öffentlichkeit intensiv und kontrovers 

darüber diskutiert, wie es nach dem Ende der Teilung Deutschlands und Berlins mit dem 

historisch gewachsenen, teilungsbedingt nicht aufeinander abgestimmten Berliner 

Flughafensystem mit seinen drei Flughäfen weiter gehen sollte. Durchgesetzt hat sich 

schließlich die im sog. Konsensbeschluss vom 28. Mai 1996 entwickelte Planung. 

 

Diese vom Bund und von den Ländern Berlin und Brandenburg als Gesellschafter der Berlin 

Brandenburg Flughafen Holding GmbH (BBF) geschlossene Vereinbarung enthält zwei 

Festlegungen. Zum einen soll das vorhandene Flughafensystem mit seinen drei Flughäfen 

zugunsten eines einzigen Verkehrsflughafens aufgegeben werden (neues Flughafenkonzept). 

Zum anderen wird als Standort des Single-Flughafens der bisherige, entsprechend 

auszubauende Flughafen Schönefeld bestimmt (Standortentscheidung). Logische Folge ist 

somit die Schließung der innerstädtischen Flughäfen Tempelhof und Tegel. Ausschlaggebend 

für diese Lösung war – neben anderen Gesichtspunkten (z. B. die Haushaltslage des Bundes 

und der Länder) – der Umstand, dass durch die schrittweise Schließung eine wesentliche 

Reduzierung der Anzahl der von Fluglärm Betroffenen erreichbar sei.  

 

Mit dem Konsensbeschluss war der Startschuss für eine grundlegende Veränderung der 

Rechtsgrundlagen für alle drei Flughäfen erfolgt. 

 

 

III. Rechtliche Umsetzung des Konsensbeschlusses 

 

Die rechtliche Umsetzung des Konsensbeschlusses geschah in vier Schritten: Schaffung der 

landesplanerischen Grundlagen (dazu 1.), Widerruf der Betriebserlaubnis für den Flughafen 
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Tegel (2.), Aufhebung der Planfeststellung für den Flughafen Tegel (3.) sowie Erlass des 

Planfeststellungsbeschlusses für den BER - seinerzeit noch „Ausbau von Berlin-Schönefeld“ 

genannt - (4.). 

 

1. Landesplanung 

 

Ausgangspunkt ist der von den Ländern Berlin und Brandenburg beschlossene Staatsvertrag 

über die Aufgaben und Trägerschaft sowie Grundlagen und Verfahren der gemeinsamen 

Landesplanung (Landesplanungsvertrag) vom 6. April 1995, jetzt geltend in der Fassung 

vom 1. November 2011 (GVBl. Berlin 2012, S. 3). 

 

In Art. 1 des Vertrages haben sich die Länder verpflichtet, eine auf Dauer angelegte 

gemeinsame Raumordnung und Landesplanung zu betreiben. Art. 7 Abs. 1 des Vertrages 

verpflichtet die Länder zur Aufstellung eines gemeinsamen Landesentwicklungsprogramms, 

das ebenfalls als Staatsvertrag zu vereinbaren ist. Das Landesentwicklungsprogramm in der 

Fassung vom 1. November 2003 (LEPro 2003) bestimmt in § 19 Abs. 11, dass der im 

Gesamtraum Berlin Brandenburg zu erwartende Bedarf an Luftverkehrskapazitäten durch 

rechtzeitige Bereitstellung vornehmlich innerhalb des bestehenden internationalen 

Flughafensystems , insbesondere unter Verringerung der Lärmbetroffenheit, gedeckt werden 

soll. Dabei soll der nationale und internationale Luftverkehrsanschluss für Berlin und 

Brandenburg „möglichst auf einen Flughafen konzentriert werden“. Hierbei soll eine enge 

räumliche Beziehung des Flughafens zum Aufkommensschwerpunkt Berlin angestrebt 

werden. Das nachfolgende Landesentwicklungsprogramm vom 15. Dezember 2007 – LEPro 

2007 – (GVBl. Berlin S. 629) erklärt die Bestimmung des § 19 Abs. 11 LEPro 2003 als 

fortgeltend (Begründung zu § 7 LEPro 2007). 

 

Ist in § 19 Abs. 11 LEPro 2003 die Konzentration auf einen einzigen Flughafen als Grundsatz 

der Raumordnung (§ 2 und § 3 Abs. 1 Nr. 3 des Raumordnungsgesetzes - ROG) und damit 

noch nicht zwingend verbindlich ausgestaltet, so erfolgte auf der nachfolgenden 

Planungsebene der Regionalpläne die Konkretisierung als Ziel der Raumordnung (§ 3 Abs. 1 

Nr. 2 ROG) durch den als Rechtsverordnung in beiden Ländern erlassenen 

Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS) vom 28. Oktober 

2003, jetzt geltend in der Fassung vom 30. Mai 2006 (GVBl. Berlin S. 509). Das Ziel Z 1 

lautet:  
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„Zur Deckung des nationalen und internationalen Luftverkehrsbedarfes der Länder Berlin 

und Brandenburg ist der Flughafen Berlin-Schönefeld weiter zu entwickeln. Mit 

Inbetriebnahme der Kapazitätserweiterung am Standort Schönefeld sind die Flugplätze 

Berlin-Tegel und Berlin-Tempelhof zu schließen und ihre Flächen einer anderen Nutzung 

zuzuführen.“  

 

Diese Festlegung ist als raumordnerische Zielbestimmung für die in § 4 Abs. 1  ROG 

genannten öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts bei ihren raumbedeutsamen 

Planungen  verbindlich. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinen Urteilen vom 16. März 2006 betreffend die 

Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss für den BER die Rechtswirksamkeit des Zieles 

Z 1 des LEP FS 2003 bestätigt, nachdem zuvor das OVG Brandenburg in einem nicht 

rechtskräftig gewordenen Normenkontrollurteil diesen Plan für nichtig erklärt hatte.2 

 

Ergänzend zu Ziel Z 1 des LEP FS enthält der Landesentwicklungsplan Berlin-

Brandenburg (LEP BB)3 als Ziel 6.6 folgende Festlegung: Linienflugverkehr und 

Pauschalflugreiseverkehr mit Flugzeugen sind nur auf dem Verkehrsflughafen Berlin 

Brandenburg International (BBI) zulässig, ausgenommen Flugverkehr durch Flugzeuge mit 

einer zulässigen Höchstabflugmasse von bis zu 14.000 Kilogramm. Bis zur Inbetriebnahme 

der Kapazitätserweiterung am Standort Schönefeld (BBI) ist dieser Verkehr nur auf den 

Flughäfen des Berliner Flughafensystems zulässig.  

 

Der Entwurf des in Aufstellung befindlichen Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion 

(LEP HR), der den LEP BB ablösen soll, enthält unter Z 7.3 dieselbe Festlegung. 

 

 

2. Widerruf der Betriebsgenehmigung TXL (Schließungsbeschluss 2004) 

 

Um zu dokumentieren, dass das Land Berlin die landesplanerisch vorgegebene Schließung 

des Flughafens Tegel entgegen vorgebrachten Zweifeln tatsächlich betreibt, erließ die 

                                                 
2 Vgl. z. B. BVerwGE 125, 116 (143 ff) Rn. 86 ff. 
3 Für das Land Brandenburg rückwirkend zum 15.05.2009 in Kraft gesetzt durch Verordnung 27.05.2015, GVBl. 
  II/15; vgl. dazu OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 16.06.2014 – OVG 10 A 8.10 
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am 29. Juli 2004 und damit noch vor Erlass des 

Planfeststellungsbeschlusses BER vom 13. August 2004 einen „Bescheid über den Widerruf 

der Betriebsgenehmigung für den Flughafen Berlin-Tegel“. Der auf Antrag der Betreiberin 

des TXL, der Berliner Flughafengesellschaft (BFG), und nach Anhörung von 

Luftverkehrsgesellschaften, verschiedener Organisationen und Verbände und von Trägern 

öffentlicher Belange ergangene Beschluss ist auf § 6 LuftVG, § 45 der Luftverkehrs-

Zulassungsordnung (LuftVZO) § 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in 

Verbindung mit § 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung gestützt. Er 

lautet in seinem verfügenden Teil: 

 

„1. Die Betriebsgenehmigung für den Verkehrsflughafen Berlin-Tegel (TXL) wird widerrufen. 

Der Widerruf wird mit Ablauf von sechs Monaten wirksam, nachdem die Verlängerung der 

künftigen Start- und Landebahn 07L/25R (Nord- und heutige Südbahn) auf 3600 m Länge und 

der Neubau der künftigen Start- und Landebahn 07R/25L (Südbahn) des Verkehrsflughafens 

Berlin-Schönefeld (SXF) mit einer Länge von mindestens 4000 m funktionsfähig in Betr ieb 

genommen worden ist.  …. 

2.  Über die Aufhebung der Planfeststellung wird gesondert entschieden.“ 

 

Die gegen den Beschluss vom 29. Juli 2004 erhobenen Klagen mehrerer Fluggesellschaften 

blieben erfolglos4, der Beschluss ist also bestandskräftig. 

 

 

3. Aufhebung der fiktiven Planfeststellung TXL (Schließungsbeschluss 2006) 

 

Wie im Beschluss vom 29. Juli 2004 vorbehalten erließ die Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung am 2. Februar 2006 einen „Bescheid über die Entlassung der Anlagen und 

Flächen des Flughafens Berlin-Tegel aus der luftrechtlichen Zweckbestimmung 

(Planfeststellung)“. Der ebenfalls auf Antrag der BFG und nach Anhörung von 

Luftverkehrsgesellschaften, verschiedener Organisationen und Verbände und von Trägern 

öffentlicher Belange ergangene Beschluss ist gestützt auf eine entsprechende Anwendung der 

§§ 8 LuftVG, 77, 72 Abs. 1, 49 VwVfG in Verbindung mit § 1 des Gesetzes über das 

Verfahren der Berliner Verwaltung. Er lautet im ersten Absatz seines verfügenden Teils: 

                                                 
4 OVG Berlin Brandenburg, Urteile vom 24.11.2005 – OVG 12 A 3.05 u.a. sowie BVerwG, Beschlüsse vom  
   21.06.2006 – BVerwG 4 B 18.06 u.a.- 
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„Die planfestgestellten Flächen und Anlagen des Verkehrsflughafens Berlin-Tegel (TXL) 

werden mit Ablauf von sechs Monaten, nachdem die Verlängerung der künftigen Start- und 

Landebahn 07L/25R (Nord- und heutige Südbahn) auf 3600 m Länge und der Neubau der 

künftigen Start- und Landebahn 07R/25L (Südbahn) des Verkehrsflughafens Berlin-

Schönefeld  mit einer Länge von mindestens 4000 m funktionsfähig in Betrieb genommen 

worden sind, aus der luftverkehrsrechtlichen Zweckbestimmung entlassen.“ 

 

Der Beschluss vom 2. Februar 2006 ist ebenfalls bestandskräftig, nachdem hiergegen 

erhobene Klagen zurückgenommen wurden. 

 

 

4. Planfeststellungsbeschluss BER  („Ausbau Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld“) 

 

Als vierte Maßnahme zur rechtlichen Umsetzung des Konsensbeschlusses (chronologisch 

allerdings noch vor dem Schließungsbeschluss 2006) erließ das Ministerium für 

Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg am 13. August 2004 den 

Planfeststellungsbeschluss für den Bau des BER, seinerzeit als „Ausbau des 

Verkehrsflughafens Berlin- Schönefeld“ bezeichnet.  

 

Der zentrale Inhalt des Beschlusses ist – „in Änderung und Ergänzung des nach § 71 Abs. 1 

Satz 1 LuftVG als planfestgestellt geltenden bestehenden Verkehrsflughafens Berlin-

Schönefeld“5 - die planerische Zulassung des Ausbauvorhabens. Der Beschluss trifft indes – 

entgegen einer gelegentlich zu hörenden Meinung – keine eigene Anordnung zur Schließung 

des Berliner Flughafens Tegel (und Tempelhof). Dafür würde der Planfeststellungsbehörde 

des Landes Brandenburg auch die Zuständigkeit fehlen.6 Allerdings bezeichnet der 

Planfeststellungsbeschluss die Schließung der beiden Flughäfen als „tragenden Bestandteil 

der Planrechtfertigung des Ausbauvorhabens“ (Entscheidungsgründe S. 336). 

Dementsprechend ist auf Seite 328 formuliert: „Der Planfeststellungsbeschluss steht unter 

dem Vorbehalt der endgültigen Schließung der Flughäfen Berlin-Tegel und Berlin-Tempelhof 

spätestens nach einer Übergangszeit von sechs Monaten nach Inbetriebnahme der 

ausgebauten Südbahn.“  

                                                 
5 So der verfügende Teil des Planfeststellungsbeschlusses S. 57 
6 Darauf weist Kluckert, Rechtliche Perspektiven für den Weiterbetrieb des Verkehrsflughafens Tegel, DÖV 
   2013, 874 (877) zutreffend hin 
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Die Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss vom 13. August 2004 wies das 

Bundesverwaltungsgericht mit Urteilen vom 16. März 20067 im Wesentlichen zurück. 

Erfolgreich waren die Klagen nur wegen einiger Mängel in den Regelungen zum Lärmschutz. 

In einem Planergänzungsbeschluss vom 20. Oktober 2009 behob das Ministerium für 

Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg diese Mängel. Der 

Planfeststellungsbeschluss vom 13. August 2004 ist mit den nachfolgenden Änderungen und 

Ergänzungen mittlerweile bestandskräftig8. 

 

 

IV. Folgerungen für den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel 

 

Die entscheidende Rechtsnorm für die Frage, ob die gegenwärtige Gesetzeslage einen 

Weiterbetrieb des Flughafens Tegel auch nach Inbetriebnahme des BER zulässt, ist der LEP 

FS. Die zentrale Bedeutung dieser Rechtsverordnung verkennen sowohl die Ausarbeitung des 

Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages9 aus dem Jahr 2013 als auch das im 

Auftrag von Ryanair erstellte Gutachten „Tegel offen halten“ vom Juni 2017, dessen 

juristischen Teil die Anwaltskanzlei CMS Hasche Sigle erstellt hat.10 Das hat zur Folge, dass  

die beiden Gutachten in ihrem rechtlichen Ansatz unzutreffend und insoweit in den darauf 

aufbauenden rechtlichen Ableitungen defizitär sind. 

 

Die Zielfestlegung Z 1 des LEP FS unterliegt der Bindungswirkung des § 4 Absatz 1 Satz 1 

ROG. Das in Z 1 formulierte Ziel, den Flughafen Tegel nach Inbetriebnahme des BER zu 

schließen und dessen Flächen einer anderen Nutzung zuzuführen, ist von allen öffentlichen 

Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten. Die Fortführung 

des Flughafenbetriebes wäre eine raumbedeutsame Maßnahme (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG). 

Deshalb sind Adressaten der (zwingenden) Beachtenspflicht von Ziel Z 1 auch die für einen 

Weiterbetrieb des Flughafens Tegel zuständigen Behörden des Landes Berlin.11 Dieselbe 

Beachtenspflicht gilt für die privatrechtlich organisierte Flughafengesellschaft FBB (§ 4 Abs. 

1 Satz 2 ROG). 

                                                 
7 Beispielhaft BVerwGE 125, 116 („Schönefeld“) 
8 Abweisung der Klagen gegen den Planergänzungsbeschluss durch BVerwGE 141, 1 
9 Vgl. etwa die Ausführungen auf Seiten 15 f. und 26 
10 Vgl. etwa die Ausführungen auf den Seiten 17, 39-40, 47 unten, 68 – 70 und 76 
11 So ausdrücklich BVerwGE 125, 116 (180) Rn. 193; BVerwG, B. vom 29.11.2007 - 4 B 22.07 –  Buchholz  
    442.40 § 6 LuftVG Nr. 34; BVerwG, B. vom 18.09.2009 –  4 B 33.09 
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Die Bindung an das Ziel Z 1 kann nicht auf dem Weg eines nachträglichen Widerspruchs der 

Obersten Luftfahrtbehörde des Landes Berlin gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 ROG umgangen 

werden. Diese Möglichkeit wird in der Zusammenfassung der Folgeabschätzungen aller 

Senatsverwaltungen (Seite 4) mit der Begründung erwogen, dass sich nach dem Inkrafttreten 

des LEP FS die Sachlage, z. B. die Luftverkehrsprognose, verändert habe. Nach der 

genannten Vorschrift kann eine an der Planung zu beteiligende öffentliche Stelle des Bundes  

im Sinne von § 5 Abs. 1 ROG unter bestimmten Voraussetzungen nachträglich einer 

Zielfestlegung widersprechen, sofern eine Veränderung der Sachlage ein Abweichen  

erforderlich macht. Ein wirksamer nachträglicher Widerspruch lässt dann (nur) gegenüber der 

betreffenden Stelle die Bindungswirkung des Zieles entfallen. Eine derartige Fallgestaltung ist 

hier aber nicht gegeben. Denn die Vorschrift des § 5 ROG bezieht sich, wie aus Absatz 1 

hervorgeht, nur auf raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen des 

Bundes, von anderen öffentlichen Stellen, die im Auftrag des Bundes tätig sind, sowie von 

Personen des Privatrechts nach § 4 Abs. 1 Satz 2 ROG, die für den Bund öffentliche 

Aufgaben durchführen. Es handelt sich um eine Art Schutzbestimmung12 zugunsten von 

Planungen des Bundes, die durch Zielfestlegungen anderer Planungsträger, also insbesondere 

der Länder, nachteilig betroffen sein können. Im vorliegenden Fall stehen aber überhaupt 

keine Planungen des Bundes in Rede. 

 

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass jede Maßnahme oder Entscheidung von Behörden des 

Landes Berlin oder der FBB, die auf einen Weiterbetrieb des Flughafens Tegel nach 

Inbetriebnahme des BER (nach Ablauf der maximal sechsmonatigen Übergangsfrist) zielen, 

auf ein rechtlich unzulässiges Ergebnis gerichtet wären.13 Das gilt insbesondere für die 

Aufhebung der Schließungsverfügungen von 2004 und 2006, einschließlich eines 

entsprechenden Aufhebungsantrags der FBB. Deshalb besteht für die zuständigen Berliner 

Behörden gegenwärtig auch nicht die Befugnis, entsprechende Verwaltungsverfahren 

einzuleiten, wie dies von mancher Seite etwa bezüglich eines „Widerrufs des Widerrufs der 

Betriebsgenehmigung“ gefordert wird. 

  

 

Zwischenergebnis: 

 
                                                 
12 Spannowsky in Spannowsky/Runkel,Goppel, ROG, § 5 Rn. 1 und 7: „Konfliktbereinigungsverfahren“ 
13 So zutreffend auch die Einschätzungen in den Gutachten Kipp und Geulen 
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Die gegenwärtige Gesetzeslage untersagt den Behörden des Landes Berlin jede 

Maßnahme oder Entscheidung, die auf einen Weiterbetrieb des Flughafens Tegel nach 

Inbetriebnahme des BER (nach Ablauf der maximal sechsmonatigen Übergangsfrist) 

gerichtet ist.  

 

 

           

                                                            Teil B   

 

                    Voraussetzungen für eine Änderung der Gesetzeslage 

 

I. Einverständnis aller Gesellschafter der FBB 

 

Wie dargelegt, ist das entscheidende rechtliche Hindernis für einen möglichen Weiterbetrieb 

des Flughafens Tegel die landesplanungsrechtliche Situation, die das Single-Airport-Konzept 

mit Schließung der beiden innerstädtischen Flughäfen festschreibt. Will man diese 

Gesetzeslage beseitigen, müssten also § 19 Abs. 11 LePro 2003, der LEP FS (oder zumindest 

dessen Zielbestimmung Z 1) und die Zielbestimmung 6.6 des LEP BB geändert werden. 

Zuvor müssten die Gesellschafter der FBB von  dem Konsensbeschluss aus dem Jahr 1996 

abrücken.  

 

Berlin und Brandenburg betreiben eine auf Dauer angelegte gemeinsame Raumordnung und 

Landesplanung und verpflichten sich deshalb unter anderem,  ein gemeinsames 

Landesentwicklungsprogramm und gemeinsame Landesentwicklungspläne festzulegen (Art. 1 

Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 2  des Landesplanungsvertrags). Eine Änderung der genannten 

landesplanerischen Rechtsgrundlagen ist also nur durch ein gemeinschaftliches Handeln der 

beiden Länder möglich. 

 

Ein solches gemeinschaftliches Handeln in Richtung auf Offenhaltung des Flughafens Tegel 

setzt das Einvernehmen des Bundes als Mitgesellschafter der FFB voraus. Denn dem Bund 

dürfte gegen seinen Willen nicht der Betrieb eines zweiten Flughafens neben dem BER 

aufgedrängt werden. Der Bund könnte auch nicht von den beiden anderen Gesellschaftern 

überstimmt werden. Denn nach dem Gesellschaftsvertrag der FBB bedürfen „grundsätzliche 

Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Aus- und Neubau des Flughafens BER“  - und das 
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ist bei Offenhaltung von Tegel der Fall - einer Mehrheit von mindestens 75 % der 

abgegebenen Stimmen.14 Berlin und Brandenburg haben aber zusammen nur 74 % der 

Stimmen. 

 

Der Ministerpräsident von Brandenburg hat zuletzt etwa im Rahmen der gemeinsamen 

Sitzung der Kabinette von Berlin und Brandenburg am 6. November 2017 erklärt, das Land 

Brandenburg bleibe bei seiner Haltung, dass der Flughafen Tegel nach Inbetriebnahme des 

BER geschlossen werden müsse.15 Schon zuvor hatte sich in einer Sitzung der Gesellschafter 

der FBB vom 26. Oktober 2017 keine Mehrheit für die Offenhaltung des Flughafens Tegel 

gefunden.16 Auch der Bund hält - jedenfalls gegenwärtig - an der bisherigen Gesetzeslage fest. 

 

Solange Brandenburg und der Bund oder einer von beiden bei dieser Haltung bleiben, ist eine 

Änderung der landesplanerischen Grundlagen nicht möglich. Berlin sind insoweit – 

ungeachtet des Volksentscheides – die Hände gebunden. 

 

 

Zwischenergebnis: 

 

Das Land Berlin kann nach dem gegenwärtigen Stand der Aufforderung des 

Volksentscheides, die erforderlichen Maßnahmen zur Offenhaltung des Flughafens 

Tegel nach Inbetriebnahme des BER zu ergreifen, wegen der Haltung von Brandenburg 

und des Bundes nicht mit Aussicht auf Erfolg Folge leisten. 

 

 

 

II. Hilfsgutachtliche Überlegungen zur Änderung der Gesetzeslage 

 

Zwar ist gegenwärtig nicht zu erkennen, dass Brandenburg und der Bund ihre Auffassung  

zum Weiterbetrieb des Flughafens Tegel aufgeben würden. Andererseits ist nicht 

auszuschließen, dass sich diese Haltung – aufgrund welcher Entwicklungen auch immer – in 

Zukunft ändern könnte, also alle Gesellschafter den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel 

                                                 
14 Siehe die Zusammenfassung der Folgeabschätzungen aller Senatsverwaltungen, S. 2 
15 Vgl. etwa den Bericht des Tagesspiegel in der Ausgabe vom 7.11.2017 
16 Zusammenfassende Folgenabschätzung vom 6.11.2017, S. 1 
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ermöglichen wollen. Es empfiehlt sich deshalb, vorsorglich Überlegungen zu den rechtlichen 

Fragen anzustellen, die sich für diesen (unterstellten) Fall ergeben würden. 

 

Entsprechend dem hilfsgutachtlichen Charakter bleibt die folgende Untersuchung auf die 

wesentlichen Gesichtspunkte beschränkt. Dabei wird ferner unterstellt, dass eine mögliche 

Änderung der Gesetzeslage zeitlich noch rechtzeitig vor Ablauf der Übergangsfrist nach 

Inbetriebnahme des BER in Kraft treten würde, d. h. dass die aufschiebende Bedingung in den 

Schließungsverfügungen von 2004 und 2006 noch nicht eingetreten ist. Wäre hingegen die 

Bedingung schon eingetreten, müsste wegen des Erlöschens der Planfeststellungs- und 

Genehmigungsfiktion ein gänzlich neues Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren 

durchgeführt werden (siehe Teil C I 3). 

 

 

1. Änderung des § 19 Abs. 11 LEPro 2003 

 

Als höherstufige Regelung der gemeinsamen Landesplanung müsste § 19 Abs. 11 LEPro 

2003 als Bestandteil des Staatsvertrages LEPro 2007 vor einer Änderung des LEP FS 

geändert sein. Denn die gemeinsamen Landesentwicklungspläne sind auf der Grundlage des 

gemeinsamen Landesentwicklungsprogramms zu entwickeln (Art. 8 Abs. 1 Satz 1 des 

Landesplanungsvertrages, § 8 Abs. 2 Satz 1 ROG). Das schließt natürlich nicht aus, beide 

Änderungsverfahren gleichzeitig und parallel zu betreiben. Im Gegenteil könnte das sogar 

geboten sein, um unnötige Mehrfachprüfungen zu vermeiden. 

 

a) Verfahrensrechtliche Voraussetzungen 

 

Bei der notwendig werdenden Änderung des Staatsvertrages über das 

Landesentwicklungsprogramm 2007 müssten Berlin und Brandenburg u. a. folgende 

verfahrensrechtliche Vorgaben beachten:  Für Raumordnungsplanungen nach § 8 ROG ist 

eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen (§ 35 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – in Verbindung mit Nr. 1.5 der Anlage 5 

zum UVPG). Das gilt auch für Änderungen einer Planung, es sei denn es handelte sich um 

eine nur geringfügige Änderung (§ 9 Abs. 2 ROG, § 37 UVPG) – was hier erkennbar nicht 

der Fall ist. Gegenstand und Verfahren einer SUP sind in §§ 9 bis 11 ROG sowie ergänzend 

(vgl. § 38 Satz 1 UVPG) in den §§ 39 ff. UVPG geregelt.  
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Bei der SUP ist eine Reihe von Verfahrensschritten vorgeschrieben, wie zum Beispiel: 

Unterrichtung der Öffentlichkeit und der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen (§ 

10 Abs. 1 Satz 1 ROG); Durchführung der Umweltprüfung (§ 9 ROG, § 39 ff. UVPG); 

Erstellung des Umweltberichts (§ 9 Ab. 1 ROG, § 40 UVPG); Beteiligung der Öffentlichkeit 

und der Träger öffentlicher Belange durch öffentliche Auslegung des Entwurfs des 

Raumordnungsplans samt Begründung und Umweltbericht (§ 10 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 ROG; 

§§ 41, 42 UVPG); Überprüfung eingegangener Stellungnahmen (§ 10 Abs. 1 Satz 3 ROG, § 

43 UVPG). Ergänzende Verfahrensvorschriften enthält Art. 7 Abs. 2 des 

Landesplanungsvertrages.  

 

Diese Aufzählung, zu der noch die etwaige (fakultative) Durchführung eines 

Erörterungstermins hinzuzurechnen wäre, soll deutlich machen, welcher allein zeitliche 

Aufwand mit einer Änderung des § 19 Abs. 11 LEPro 2003 verbunden wäre, ehe es – nach 

abschließender Bewertung und Berücksichtigung und Annahme des Plans (§§ 43, 44 UVPG)  

- zu einer förmlichen Änderung des Staatsvertrages durch die beiden Länder kommen kann. 

Das gilt erst recht, wenn gleichzeitig das Verfahren zur Änderung des LEP FS durchgeführt 

würde, weil hierbei umfangreichere und konkretere Untersuchungen und Festlegungen und 

eine entsprechend aufwendigere Anhörung (siehe dazu unten Abschnitt 2.) als bei einem 

Landesentwicklungsprogramm erforderlich wären. Zu bedenken ist weiter, dass der für die 

SUP zu betrachtende Raum und damit auch die Anzahl der zur betroffenen Öffentlichkeit 

gehörenden Personen (§ 2 Abs. 9 UVPG) sehr groß sein wird, weil der Untersuchungsraum 

die voraussichtlichen Umweltauswirkungen des gesamten neuen Flughafensystems, also der 

beiden Flughäfen umfassen müsste. Das könnte angesichts der mit Sicherheit zu erwartenden 

intensiven Einwendungen der durch den Weiterbetrieb nachteilig Betroffenen eine zusätzliche 

Verlängerung des Verfahrens bewirken. 

 

Alles in allem muss wohl, gerechnet vom Beginn des Verfahrens, mit einer Dauer von 

mindestens einem Jahr gerechnet werden. Falls gleichzeitig die SUP für den LEP FS 

durchgeführt würde, dürfte die Verfahrensdauer deutlich länger werden, nicht zuletzt auch 

deshalb, weil für die Untersuchung der Umweltauswirkungen des Flughafens Tegel wohl 

wenig auf vorhandenes Material zurückgegriffen werden könnte. Das ist eine Folge davon, 

dass für diesen Flughafen nie ein ordnungsgemäßes Genehmigungs- und 

Planfeststellungsverfahren durchgeführt worden ist. 
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b) Materiellrechtliche Voraussetzungen.  

 

Das gemeinsame Landesentwicklungsprogramm legt auf einer höherstufigen Planungsebene 

insbesondere Grundsätze der Raumordnung fest, die für die Gesamtentwicklung der beiden 

Länder von Bedeutung sind (Art. 7 Abs. 1 Satz 2 LEPro 2007). Grundsätze der Raumordnung 

sind Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als Vorgaben für 

nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG). Im 

Gegensatz zu Zielen der Raumordnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG) sind die Grundsätze nicht in 

dem Sinn verbindlich, dass aus ihnen entwickelte, die Grundsätze konkretisierende 

Planungen, etwa die Landesentwicklungspläne, keinen Abwägungsspielraum mehr für ihre 

eigenen Festlegungen hätten.  

 

Dieser Unterschied zwischen höherstufiger und nachfolgender Planungsebene wirkt sich auf 

den Maßstab der jeweiligen planerischen Abwägung aus. So bestimmt § 7 Abs. 2 Halbsatz 1 

ROG, dass bei der Aufstellung der Raumordnungspläne die öffentlichen und privaten 

Belange, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind, 

gegeneinander und untereinander abzuwägen sind. Das wiederum bedeutet, dass die 

Abwägung der Belange, die den Festlegungen des gemeinsamen 

Landesentwicklungsprogramms zugrunde liegen, weniger konkret und auf detaillierten 

Ermittlungen beruhend erfolgt als etwa bei Zielbestimmungen in einem 

Landesentwicklungsplan. Das maßgebende Abwägungsprogramm, also die in die Abwägung 

einzustellenden öffentlichen und privaten Belange, ist allerdings beim 

Landesentwicklungsprogramm im Wesentlichen gleichartig wie auf der nachfolgenden Stufe. 

Deshalb wird, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die Ausführungen zur Abwägung bei 

der Änderung des – letztlich entscheidenden - LEP FS verwiesen.  Das gilt auch für die 

vorrangige Frage, welches von mehreren landesplanerisch möglichen Standort-Konzepten das 

Single-Airport-Konzept ablösen soll (siehe den folgenden Abschnitt 2). 

 

2. Änderung des LEP FS 

 

Soll die Zielfestlegung Z 1 des LEP FS geändert werden, müsste wohl der gesamte Plan neu 

gefasst werden. Denn das in Z 1 formulierte Ziel eines Single-Airport-Konzepts ist so zentral, 

dass alle übrigen Festlegungen zumindest angepasst werden müssten. Letztlich kann die 
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Frage, welchen Umfang die Änderung hätte, offen bleiben. Die entscheidenden 

verfahrensrechtlichen und materiellrechtlichen Anforderungen sind bei einer Beschränkung 

auf Z 1 dieselben wie bei einer umfangreicheren Änderung.  

 

Wegen der verfahrensrechtlichen Voraussetzungen kann auf die auch hier geltenden 

Ausführungen zur Änderung von § 19 Abs. 11 LEPro 2003 verwiesen werden (oben 

Abschnitt 1 a). Näher zu untersuchen sind im Folgenden die materiellrechtlichen 

Voraussetzungen und rechtlichen Grenzen einer Änderung des LEP FS in seiner Fassung von 

2006. Zu wiederholen ist dabei die Aussage, dass wegen der aufwendigen Durchführung der 

SUP ein jahrelanges Verwaltungsverfahren zu erwarten wäre – von anschließenden 

Rechtsschutzverfahren ganz abgesehen. 

 

 

a) Bedeutung der Raumordnung für die Festlegung des Standorts eines 
    internationalen Verkehrsflughafens 
 

Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts17 ist die Wahl des Standorts 

für einen internationalen Verkehrsflughafen wegen der großräumigen Auswirkungen 

vorrangig eine raumordnerische Entscheidung. Zielförmige Standortfestlegungen in einem 

Landesentwicklungs- oder Regionalplan treffen somit die Aussage, dass der ausgewählte 

Standort aus raumordnerischer Sicht geeignet und – nach einem raumordnerischen 

Alternativenvergleich – vorzugswürdig ist, um konkurrierende Raumnutzungen in einen 

dauerhaften großräumig ausgewogenen Ausgleich zu bringen. Auf der nachfolgenden Stufe 

der Zulassung des Flughafenvorhabens – üblicherweise durch Planfeststellung nach § 8 

LuftVG – ist die Zulassungs-(Planfeststellungs-)behörde an die raumordnerische 

Standortentscheidung in der Weise gebunden, dass sie keinen eigenen 

Standortalternativenvergleich mehr vornehmen darf, sondern an den betreffenden Standort 

gebunden ist. Allerdings trifft die Behörde keine („positive“) Rechtspflicht zur Zulassung des 

Vorhabens an diesem Standort. Vielmehr muss sie überprüfen, ob das konkrete Vorhaben an 

diesem Standort alle rechtlichen Voraussetzungen für eine Zulassung erfüllt. Ist das nicht der 

Fall, muss sie die Zulassung (also regelmäßig die Planfeststellung) versagen. 

 

                                                 
17 Grundlegend BVerwGE 125, 116 (130 ff.) Rn. 54 ff. „Schönefeld“; BVerwGE 144, 1 (16, 22) Rn. 49, 64; 
    BVerwGE 144, 44 (64) Rn. 53 
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Aus diesem Verhältnis zwischen raumordnerischer Standortfestlegung und nachfolgender 

Zulassungsentscheidung ergibt sich die überragende Bedeutung des LEP FS für die 

gesamte in diesem Gutachten zu untersuchende rechtliche Problematik. Man wird die zitierte 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts so verstehen müssen, dass für die Planung 

und Zulassung insbesondere von internationalen Verkehrsflughäfen18 in aller Regel auf der 

ersten Stufe eine raumordnerische Standortaussage erfolgt sein muss, ehe ein konkretes 

Zulassungsverfahren erfolgen kann. Diese Standortaussage muss nicht zwingend eine 

zielförmig abschließende Standortfestlegung (wie im Fall des LEP FS) sein, sondern kann – 

jedenfalls bei Erweiterungen eines Flughafens oder bei Änderungsgenehmigungen – eine 

weniger bindende landesplanerische Festlegung, etwa die zielförmige Festlegung von 

Vorrangflächen sein.19 Daraus erhellt, dass die raumordnerische Gesetzeslage eine erhebliche 

Bedeutung auch für die Frage haben wird, unter welchen rechtlichen Voraussetzungen die 

Schließungsverfügungen von 2004 und 2006 aufgehoben werden könnten (dazu unten Teil 

C). Dasselbe gilt für die Frage, welche Voraussetzungen für einen Weiterbetrieb des 

Flughafens Tegel erfüllt sein müssten, wenn das Land Berlin den „Sonderweg“ des Ausstiegs 

aus der gemeinsamen Landesplanung versuchen würde (dazu unten Teil E). 

 

 

b) Gegenstand der Festlegungen in einem geänderten LEP FS 

 

Zunächst ist zu klären, auf welchem Konzept die Änderungen des LEP FS beruhen sollen. Die 

Zusammenfassung der Folgeabschätzungen aller Senatsverwaltungen bei Umsetzung des 

Volksentscheids beschreibt auf Seite 3 und 4 drei mögliche Szenarien: Erstens die 

Positivfestlegung des Standortes Tegel neben dem BER; zweitens die Aufgabe des Single-

Standort-Konzepts ohne Positivaussage für Tegel; drittens die ersatzlose Aufhebung des LEP 

FS. 

 

Aus den folgenden Gründen ist nur das erste Szenario geeignet, das angestrebte Ziel einer 

Offenhaltung des Flughafens Tegel zu erreichen. Wie ausgeführt, ist die Festlegung des 

Standorts eines internationalen Verkehrsflughafens vorrangig eine raumordnerische 

Entscheidung. Soll der Weiterbetrieb des Flughafens Tegel sichergestellt werden, muss auf 

der landesplanerischen Ebene, also im LEP FS, der Standort Tegel zielförmig festgelegt 

                                                 
18 Aber auch für Regionalflughäfen, vgl. BVerwGE 130, 83 (107 f.) Rn. 66 
19 Vgl. BVerwGE 142, 234 (263) Rn. 82 und BVerwG, Beschluss vom 31.03.2011 – 4 BN 19.10 – juris Rn. 10 f.  
    zur Erweiterung des Flughafens Frankfurt; vgl. auch BVerwGE 130, 83 (107 f.) Rn. 66 f. 
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werden. Allerdings kann eine derartige Zielfestlegung auch erst nach einer 

abwägungsfehlerfreien Alternativenprüfung erfolgen, also nach einer Untersuchung, ob sich 

nicht andere Lösungsmöglichkeiten als der Weiterbetrieb eines innerstädtischen Flughafens 

anbieten (vgl. näher unten Abschnitt e) aa) „Die Kapazitätsfrage“). Nur mit einer solchen 

Zielfestlegung wäre gesichert, dass auf der zweiten Stufe, nämlich der Zulassung des 

konkreten Vorhabens, ausschließlich und ohne weitere Alternativenprüfung untersucht und 

entschieden wird, ob alle rechtlichen Voraussetzungen für einen Weiterbetrieb gegeben sind. 

Diese Zulassungsebene wären hier die nachfolgenden Verwaltungsverfahren zur Aufhebung 

der beiden Schließungsverfügungen von 2004 und 2006. 

 

Hingegen gäbe es beim zweiten Szenario (Aufgabe des Single-Airport-Konzepts), wie in der 

Zusammenfassung a.a.O. zutreffend hervorgehoben wird, mangels Positivaussage für den 

Flughafen Tegel keine landesplanerische Festlegung eines bestimmten Standorts für einen 

zweiten Flughafen. Vielmehr müsste bei der erforderlichen landesplanerischen 

Alternativenprüfung untersucht werden, welche anderen Standorte raumordnerisch ebenfalls 

für einen die Kapazitätsprobleme lösenden zweiten Flughafen in Betracht kommen. Ob eine 

solche landesplanerische Zurückhaltung in der Standortfrage überhaupt zulässig wäre, mag 

dahin stehen. Jedenfalls könnte eine Standortfestlegung (mit Alternativenprüfung) zugunsten 

von Tegel und zulasten anderer landesplanerisch möglicher Standorte erst im Rahmen der 

Verwaltungsverfahren zur Aufhebung der Schließungsverfügungen 2004 und 2006 erfolgen.  

 

Das dritte Szenario wäre schon deshalb nicht zielführend, weil nach ersatzloser Aufhebung 

des LEP FS überhaupt keine raumordnerische Vorklärung der Flughafen-Standorte mehr 

bestünde. Angesichts der Bedeutung der raumordnerischen Entscheidung für die Standorte 

internationaler Verkehrsflughäfen wäre ein solcher Verzicht rechtlich hochproblematisch. 

Denn im vorliegenden Fall geht es um die Koordinierung von zwei nahe beieinander 

gelegenen Flughäfen mit jeweils großräumigen Auswirkungen. Dies ist der klassische Fall für 

einen raumordnerischen Koordinierungsbedarf. Ein isoliertes Zulassungsverfahren für die 

Offenhaltung des Flughafens Tegel könnte dies nicht leisten 

 

Für die folgende Untersuchung der rechtlichen Voraussetzungen einer Änderung des LEP FS 

ist daher davon auszugehen, dass diese Änderung auf eine neue verbindliche Zielfestlegung 

mit einer Positivaussage für den Standort Tegel (neben dem Standort BER) ausgerichtet sein 

müsste. 
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c) Grundsätzliches zur Abwägung des Planungsträgers und zur gerichtlichen 
Abwägungskontrolle 
 

Bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung eines Raumordnungsplanes sind 

die öffentlichen und privaten Belange, soweit sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar 

und von Bedeutung sind, gegeneinander und untereinander abzuwägen; bei der Festlegung 

von Zielen der Raumordnung ist abschließend abzuwägen (§ 7 Abs. 2 Satz 1, Abs. 7 ROG). 

Bei SUP-pflichtigen Plänen wie hier ist von herausgehobener Bedeutung für die Abwägung 

die Berücksichtigung des Ergebnisses der Umweltprüfung nach § 9 ROG (vgl. § 7 Abs. 2 

Satz 2 ROG). Mit dem Abwägungserfordernis ist die wichtigste rechtliche Anforderung an 

einen Raumordnungsplan bezeichnet. Für die planende Stelle bedeutet dies, dass sie alle 

abwägungserheblichen Belange erfassen, insbesondere auch mögliche Alternativen 

untersuchen und dann unter Berücksichtigung des gesamten Abwägungsmaterials über den 

Plan entscheiden muss. Soweit es um Alternativen zum planerischen Vorhaben geht, muss sie 

sich letztlich für eine davon entscheiden. Dabei kann es durchaus sein, dass nicht nur die 

gewählte, sondern auch die verworfenen Alternativen - gemessen an der Planungsaufgabe – 

in rechtmäßiger Weise hätten in Betracht kommen können. Die planende Stelle hat 

planerische Gestaltungsfreiheit und das heißt nicht zuletzt das Bevorzugen und damit 

notwendig das Ausscheiden von Alternativen. Vor diesem Hintergrund hat zum Beispiel das 

Bundesverwaltungsgericht in seinen Urteilen vom 16. März 200620 zum 

Planfeststellungsbeschluss vom 13. August 2004 in einem obiter dictum ausgeführt, dass an 

Stelle des Single-Airport-Konzeptes  eine Erweiterung des vorhandenen Berliner  

Flughafensystems eine „rechtlich wohl auch vertretbare Lösung gewesen wäre“.  

 

Von der planerischen Gestaltungsfreiheit sind zu unterscheiden die rechtlichen Grenzen, 

denen eine ordnungsgemäße Abwägung unterliegt. Ob diese rechtlichen Grenzen eingehalten 

sind, ist insbesondere bei der gerichtlichen Kontrolle der jeweiligen planerischen 

Entscheidung von Bedeutung. Die rechtliche Überprüfung der Einhaltung des 

Abwägungsgebots21 fragt nur danach, ob die konkrete Abwägungsentscheidung in dem 

rechtlich vorgegebenen Rahmen bleibt, nicht aber danach, ob es sich um die „beste“ 

planerische Lösung handelt. Denn es ist durchaus möglich, dass eine verworfene andere 

Lösung unter planerischen Gesichtspunkten gleichwertig oder gar – je nach Standpunkt – 

                                                 
20 Vgl. BVerwGE 125, 116 (146) Rn. 98 „Schönefeld“ 
21 Zu den Maßstäben der Abwägungskontrolle siehe die st. Rspr. des BVerwG seit BVerwGE 34, 301 (308 ff.) 
    und BVerwGE 48, 56 (63 ff): BVerwGE 125, 116 (145 f.) Rn. 97 und 98 
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„besser“ gewesen wäre und ebenso rechtsfehlerfrei hätte gewählt werden können. Ein 

rechtserheblicher Abwägungsfehler liegt nur dann vor, wenn eine Abwägung überhaupt nicht 

stattgefunden hätte, oder wenn in die Abwägung nicht an Belangen eingestellt worden wäre, 

was nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden musste oder wenn die Bedeutung der 

betroffenen Belange verkannt worden wäre oder wenn der Ausgleich zwischen ihnen in einer 

Weise vorgenommen worden wäre, der zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer 

Verhältnis steht.22 

 

Diese klar stellenden Ausführungen sind für den Verfasser deshalb wichtig, weil sie deutlich 

machen, was das zu erstellende Gutachten leisten kann und muss und was nicht. Aufgabe ist 

eine „neutrale juristische Begutachtung“ über den Umgang mit dem Ergebnis des 

Volksentscheids. Dabei sind selbstverständlich auch die politischen und ökonomischen 

Folgen der rechtlichen Überlegungen und Weichenstellungen in den Blick zu nehmen. Was 

das Gutachten naturgemäß nicht leisten kann und soll, ist das eigenständige Bewerten von 

genuin politischen Entscheidungen des Senats und des Abgeordnetenhauses von Berlin. Was 

damit gemeint ist, sei an folgendem  (vereinfachten) Beispiel erläutert. Unterstellt die 

rechtliche Prüfung der Möglichkeiten einer Änderung des LEP FS käme zu dem Ergebnis, 

dass sowohl die Schließung als auch der Weiterbetrieb des Flughafens Tegel bei ähnlichem 

Klagerisiko rechtlich zulässig wären. Dann wäre es eine ausschließlich politische 

Entscheidung, welche der beiden Alternativen bevorzugt wird. Plakativ formuliert: Ob die 

Flächen des Flughafens Tegel für die Stadtentwicklung (Wissenschaft, Wohnen, Gewerbe) 

oder – wie bisher – für einen Verkehrsflughafen genutzt werden sollen, müsste in dem 

unterstellten Fall (im Einvernehmen mit Brandenburg) vom Senat und vom 

Abgeordnetenhaus und nicht von einem Gutachter entschieden werden. 

 

 

 d) Die maßgebenden Abwägungsgründe für den LEP FS 2003/2006 

 

Die raumordnerische Abwägung (§ 7 Abs. 2 ROG) als der wichtigste Teil der Begründung 

nimmt dementsprechend sowohl im LEP FS 2003 als auch in der jetzt maßgebenden Fassung 

des Plans von 2006 breiten Raum ein. Dabei ist zu beachten, dass nach der damaligen 

Gesetzeslage auch die ergänzende Fassung von 2006 noch nicht einer SUP-Pflicht unterlag. 

Im Folgenden sollen die wichtigsten Gesichtspunkte der Entscheidung für das Single-Airport-

                                                 
22 Vgl. etwa die Zusammenfassung der st. Rspr. des BVerwG in BVerwGE 100, 370 (383 f.) 
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Konzept und die damit verbundene Schließung des Flughafens Tegel (und Tempelhof) in der 

gebotenen Kürze dargestellt werden.  

 

Zunächst sei die zusammenfassende Darstellung der Planbegründung im LEP FS 2003 in den 

Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. März 200623 auszugsweise wiedergegeben:  

 

„Die Plangeber begründen ausführlich, dass parallele Kapazitätserweiterungen innerhalb 

des bestehenden Flughafensystems hinsichtlich ´der Flugverkehrsabwicklung und Integration 

der Verkehrsträger, Lärmbelastungen und Raumverträglichkeit sowie der Nutzung 

wirtschaftlicher und raumstruktureller Entwicklungspotentiale als ungünstigste Lösung` zu 

beurteilen sei. Auf den vorhandenen Start- und Landebahnen sei kein dem Stand der Technik 

entsprechender unabhängiger Parallelbetrieb möglich. Das bestehende Flughafensystem mit 

sechs Start- und Landebahnen erreiche auch in der Summe nicht die Qualität eines modernen 

Zwei-Bahnensystems (Nr. 5.4.1 zu Z 1 des LEP FS < 2003> ). Die prognostizierte Steigerung 

der Flugbewegungen erfordere den Ausbau der Abfertigungskapazitäten im Terminalbereich. 

Das sei jedoch angesichts der hohen Zahl Lärmbetroffener weder in Tempelhof noch in Tegel 

vertretbar. Eine direkte Einbindung Tempelhofs in das Fernverkehrsnetz der Bahn sei nicht 

möglich; das Stadtstraßennetz könne die prognostizierte Zahl an Passagieren nicht 

bewältigen. Vergleichbare Standortnachteile bestünden für den Flughafen Tegel, der nur 

mangelhaft an Schiene und U-Bahn-Netz angebunden sei. 

 

Die Vorteile einer Konzentration des Luftverkehrs auf den Flughafen Schönefeld sehen die 

Plangeber zunächst darin, dass nur an diesem Standort die Errichtung eines Zwei-Bahnen-

Systems mit ausreichendem Achsabstand für einen unabhängigen Parallelbetrieb möglich sei, 

ferner in der hochwertigen Einbindung des Standorts in das örtliche, regionale und 

überörtliche Schienen- und Straßennetz, in der Möglichkeit eines effektiven 

Flughafenbetriebes (auch für Umsteiger), wirtschaftlicher Betriebskonzepte und optimierter 

Betriebsabläufe (gebündelte An- und Abflugrouten, Vereinfachung der Navigationsverfahren, 

Reduzierung des Bedarfs an technischer Infrastruktur für die Flugsicherung und den 

Flughafenbetreiber) sowie in der zahlenmäßigen Verringerung der bisher im Umfeld von drei 

Standorten lärmbetroffenen Anwohner. Die Konzentration auf einen Flughafenstandort führe 

schließlich zu einem höheren Maß an Sicherheit des Flugbetriebes und des 

Flughafenbetriebes insgesamt (vgl. Nr. 4.2, 5.4.1 und 5.4.4.1 zu Z 1 des LEP FS < 2003> ). „ 

                                                 
23 Z. B. BVerwGE 125, 116 (147 ff.) Rn. 100 ff. („Schönefeld“) 
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Das Bundesverwaltungsgericht a.a.O. fährt fort: „Mit dem [prognostizierten]  Anstieg der 

Flugbewegungen würden sich die Fluglärmimmissionen in den dicht bebauten, an die 

Flughäfen Tempelhof und Tegel angrenzenden innerstädtischen Wohngebieten noch erheblich 

erhöhen.“ Die Fassung 2006 des LEP FS vertieft diese Argumente für die Schließung von 

Tegel (und Tempelhof) zugunsten einer Konzentration auf den Ausbau des Flughafens 

Schönefeld und hebt nochmals die Nachteile hervor, die ein innerstädtischer Flughafen – 

neben Luftverunreinigung und Havarierisiko - insbesondere wegen der Lärmbelastung der 

Bewohner in den dicht bebauten Siedlungsgebieten zur Folge hat. Dem Belang einer 

deutlichen Verringerung der Zahl der Lärmbetroffenen durch die Konzentration auf einen 

außerhalb Berlins liegenden Flughafen wird „ein ganz besonders hohes objektives Gewicht 

für die zu treffende Standortentscheidung“ zugemessen.24 In dem abschließenden Vergleich 

„Ausbau Berlin-Schönefeld gegenüber Weiterbetrieb der bestehenden Flughäfen“ heißt es in 

der Begründung:25 

 

„Bei einem Ausbau des Flughafens Berlin-Schönefeld werden die ganz besonders hoch zu 

gewichtende Anforderung zur Vermeidung von Lärmbetroffenheit, die besonders hoch zu 

gewichtenden Anforderungen zum Arbeitsmarkt und zu den Wirtschaftsimpulsen sowie die 

Anforderungen zur Konzentration auf einen Standort, zur Verknüpfung mit anderen 

Verkehrsträgern, zur Verlagerung von Kurzstreckenluftverkehr, zum raumordnerischen 

Leitbild, zur Trennung von Raumnutzungen, zum Havarierisiko, zur Erholung, zu natürlichen 

Lebensgrundlagen und zu Entwicklungspotenzialen besser erfüllt als beim Weiterbetrieb der 

bestehenden Flughäfen. Nur die Anforderung zur Nachnutzung bestehender Infrastrukturen 

wird beim Weiterbetrieb der bestehenden Flughäfen besser erfüllt als beim Ausbau des 

Flughafens Schönefeld. ….Wegen der deutlich besseren Erfüllung der raumordnerischen 

Anforderungen ist der Ausbau des Flughafens Berlin-Schönefeld deutlich raumverträglicher 

als der Weiterbetrieb der bestehenden Flughäfen.“ 

 

 

e)  Anderes Abwägungsergebnis aufgrund veränderter Umstände rechtlich möglich? 

 

Das Abwägungsergebnis des LEP FS 2003/2006 und die dazu angeführten Begründungen 

könnten grundsätzlich im Rahmen eines Planänderungsverfahrens durch neue Erwägungen 
                                                 
24 Begründung zu Ziel Z 1 Nr. 5.3 S. 47 des LEP FS 2006 
25 A.a.O. S. 47/48; ebenso Nr. 5.5 „Zusammenfassung“ a.a.O. S. 49  
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zugunsten eines anderen Abwägungsergebnisses überwunden werden. Das setzt 

abwägungserhebliche Belange voraus, die entweder aufgrund inzwischen veränderter 

Umstände (z. B. neue Sach- oder Rechtslage) oder infolge einer abweichenden Bewertung 

von „alten“ abwägungserheblichen Belangen die Planungsträger Berlin und Brandenburg 

veranlassen, im Rahmen ihrer planerischen Gestaltungsfreiheit eine andere landesplanerische 

Lösung, nämlich die Offenhaltung des Flughafens Tegel zu bevorzugen. Gibt es solche 

Belange, insbesondere also die vermeintlichen Kapazitätsengpässe des BER, bleibt zu 

untersuchen, ob nach Inkrafttreten des LEP FS 2003/2006 neue abwägungserhebliche Belange 

aufgetaucht sind, die trotz der Kapazitätsproblematik gegen einen Weiterbetrieb des 

Flughafens Tegel sprechen könnten. In einem dritten Schritt ist zu untersuchen, unter welchen 

Voraussetzungen eine Abwägungsentscheidung zugunsten der Offenhaltung des Flughafens 

Tegel rechtsfehlerfrei sein könnte. 

 

aa) Die Kapazitätsfrage 

 

Das bei weitem wichtigste und auch beim Volksentscheid im Mittelpunkt stehende Argument 

ist die Behauptung, die Kapazität des BER reiche schon bei seiner Eröffnung angesichts der 

gegenwärtigen Passagierzahlen nicht aus. Erst recht gelte dies mit Blick auf die für die 

nächsten Jahre und Jahrzehnte prognostizierten Passagierzahlen. Etwaige kapazitätssteigernde 

Erweiterungsmaßnahmen am BER seien zeitlich und finanziell in ihrer Realisierung ungewiss 

und überdies auch nicht ausreichend, um die Probleme dauerhaft zu beseitigen. 

 

Generell lässt sich sagen, dass diese Argumente, sollten sie sachlich zutreffen, gewichtige 

abwägungserhebliche Belange wären, die auf einem Sachverhalt beruhen würden, der in der 

ursprünglichen Abwägung be 

i Beschlussfassung über den LEP FS 2003/2006 noch keine Rolle spielte. Im Gegenteil geht 

dieser Plan davon aus, dass der zu erwartende Luftverkehrsbedarf von seinerzeit für das Jahr 

2023 angenommenen ca. 30 Millionen PAX/a am auszubauenden Einzelstandort Schönefeld 

gedeckt werden könne.26 Ebenso ging der Planfeststellungsbeschluss für den BER vom 13. 

August 2004 aufgrund der damaligen Prognosen für 2015 von ca. 23 Millionen PAX/a und für 

2023 von ca. 30 Millionen PAX/a aus.27 Diese Annahmen sind bekanntlich durch die 

Wirklichkeit längst überholt – TXL und SXF haben 2016 zusammen ca. 33 Millionen 

Passagiere abgefertigt. Je umfangreicher und je länger andauernd Kapazitätsengpässe am 
                                                 
26 So Begründung zu Z 1 Nr. 3.2 S. 16 f. 
27 Planfeststellungsbeschluss S. 355 ff. 
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BER wären, desto objektiv gewichtiger müssten sie in die Abwägung eingestellt werden und 

desto stärker könnten sie ein Abwägungsergebnis in Richtung Offenhaltung von Tegel 

begründen.  

 

Allerdings weist die „Zusammenfassung der Folgeabschätzungen aller Senatsverwaltungen 

bei Umsetzung des Volksentscheids“ vom 6. November 201728 zutreffend darauf hin, dass bei 

der gebotenen Alternativenprüfung zur Behebung der Kapazitätsprobleme auch andere 

Standorte und Lösungen im gemeinsamen Planungsraum Berlin-Brandenburg  untersucht 

werden müssten. Zwar stünde kurz- und mittelfristig nur der vorhandene Standort Tegel zur 

Verfügung. Da der Volksentscheid aber eine  unbefristete Aufrechterhaltung Tegels verlangt, 

müsste notwendig geprüft werden, ob auf lange Sicht an anderen (nicht innerstädtischen) 

Standorten ebenfalls eine Lösung etwaiger Kapazitätsengpässe möglich wäre. Mit diesem 

Hinweis soll gesagt sein, dass eine mit Kapazitätsengpässen begründete neue Abwägung nicht 

eindimensional sondern deutlich komplexer und damit auch aufwendiger angelegt wäre. Die 

Abwägung würde also nicht zwangsläufig auf Tegel zulaufen müssen, auch wenn dies 

natürlich eine nahe liegende Lösung wäre.  

 

An dieser Stelle des Gutachtens muss der Verfasser betonen, dass es nicht Aufgabe der 

geforderten „juristischen Begutachtung“ – zumal im Stadium von hilfsgutachterlichen 

Ausführungen - sein kann, die umstrittene Frage zu klären, ob oder ob nicht von einem zu 

klein dimensionierten Flughafen BER auszugehen ist. Es ist allgemein bekannt, dass sehr 

unterschiedliche Annahmen pro und contra auf dem Tisch liegen. Maßgebend für die 

Kapazitätsproblematik sind insbesondere zwei Größen, einerseits die Luftverkehrsprognose 

zur Zahl der zu erwartenden Passagiere und der Flugbewegungen und andererseits die 

Leistungsfähigkeit des Flughafens BER bei Eröffnung und nach Erweiterungsmaßnahmen. 

Dabei geht das vorliegende Gutachten davon aus, dass etwaige Kapazitätsengpässe vorrangig 

auf ungenügende Abfertigungsanlagen (einschließlich Gepäckbeförderung u. ä.) 

zurückzuführen wären und nicht auf die Leistungsfähigkeit des zweibahnigen Start- und 

Landebahnsystems mit Parallelbetrieb. Das zeigt auch das Beispiel des Londoner Flughafens 

Heathrow, auf dem auf den vorhandenen zwei Start- und Landebahnen (3660 m und 3902 m) 

im Jahr 2016  - bei rund 500.000 Flugbewegungen - rund 75 Millionen Passagiere gestartet 

oder gelandet sind.29 

 
                                                 
28 Seite 3 
29 Quelle: Wikipedia zum Flughafen London Heathrow 
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Dem Planfeststellungsbeschluss vom 13. August 2004 liegt im Übrigen die Annahme 

zugrunde, dass die „theoretische Leistungsfähigkeit für den ausgebauten Flughafen“ ca. 

450.000 Flugbewegungen im Jahr beträgt.30 Dies hat seinerzeit die Planfeststellungsbehörde 

im gerichtlichen Verfahren erklärt, nachdem ein von den damaligen Klägern beauftragter 

Sachverständiger behauptet hatte, die praktische Jahreskapazität liege sogar bei ca. 560.000 

Flugbewegungen. Im Übrigen geht der Planfeststellungsbeschluss vom 13. August 2004 von 

einer „planerischen Endkapazität“ von 360.000 bzw. 371.000 Flugbewegungen bei 30 Mio. 

Passagieren aus.31 Diese Zahlen beziehen sich allerdings auf die Berechnung des für 

erforderlich gehaltenen Lärmschutzes und stellen nicht etwa eine Kapazitätsobergrenze in 

dem Sinne dar, dass eine höhere Ausnutzung des BER rechtlich unzulässig sein sollte. Eine 

derartige Kapazitätsobergrenze, wie sie die Kläger in einem Hilfsantrag gefordert hatten, 

enthält der Planfeststellungsbeschluss nicht und brauchte dies von Rechts wegen auch nicht.32 

Vielmehr seien, so das Bundesverwaltungsgericht, bei einem Übersteigen der genannten 

Zahlen erforderlichenfalls weitere  Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen.33 

 

Mit Blick auf die möglichen Engpässe im Terminalbereich  ist deshalb von besonderer 

Bedeutung die Einschätzung, wie realistisch die Herstellung von Erweiterungsmaßnahmen im 

Terminalbereich ist und innerhalb welchen Zeitrahmens diese verwirklicht werden könnten. 

Das können im Zweifelsfall nur Fachgutachter bewerten. Sollte es darauf ankommen, müssten 

die Flughafengesellschaft oder die Anteilseigner solche Begutachtungen in Auftrag geben 

oder sich auf andere Weise kundig machen, sofern die vorhandenen Gutachten für eine 

Meinungsbildung nicht ausreichen sollten. Was ein juristisches Rechtsgutachten allerdings – 

jedenfalls bis zu einem gewissen Grad - leisten kann, ist mit unterstellten Szenarien zu 

arbeiten und das jeweils betrachtete Szenario auf die Bedeutung für die Abwägung und auf 

mögliche rechtliche Grenzen zu untersuchen, die eine Abwägung zugunsten eines bestimmten 

Ergebnisses nicht überschreiten dürfte. 

 

Im Folgenden werden deshalb in der gebotenen Kürze zwei sehr gegensätzliche Szenarien 

vorgestellt, die die Spannweite der möglichen Antworten auf die Kapazitätsfrage 

verdeutlichen. Eine besonders kritische Einschätzung findet sich in dem von der 

Anwaltskanzlei CMS Hasche Sigle und dem ökonomischen Beratungsunternehmen „frontier 

                                                 
30 BVerwGE 125, 116 (239 f.) Rn. 353 
31 Planfeststellungsbeschluss S. 389, 408, 604 
32 So ausdrücklich BVerwGE 125, 116 (240) Rn. 355 „Schönefeld“ 
33 BVerwGE 125, 116 (238 ff.) Rn. 349 ff., Rn. 356 „Schönefeld“ 
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economics“ im Juni 2017 erstellten Gutachten „Tegel offen halten. Eine Analyse juristischer 

und ökonomischer Aspekte im Auftrag von Ryanair“. Eine „optimistische“ Betrachtung liegt 

der Masterplanung 2040 der FBB vom 15. September 2017 zugrunde. Damit ist eine 

Grundlage für die rechtliche Bewertung möglicher Abwägungsergebnisse geschaffen.  

Zwischen diesen beiden „Grundpositionen“ gibt es eine gleitende Skala von Einschätzungen, 

die mehr in die eine oder mehr in die andere Richtung tendieren und die entsprechend ihrer 

Nähe zu den Grundpositionen rechtlich zu prüfen wären.  

 

An dieser Stelle ist noch einmal zu wiederholen, dass das vorliegende Gutachten sich 

auftragsgemäß nur mit der vom Volksentscheid geforderten unbefristeten Offenhaltung des 

Flughafens Tegel befasst. Falls mögliche Kapazitätsengpässe einen befristeten Weiterbetrieb 

nahe legen könnten, wäre dies an Hand eigenständiger rechtlicher Voraussetzungen zu prüfen, 

die nicht Gegenstand dieses Gutachtens sind.    

 

bb) Erstes Szenario: Unzureichende Kapazität 

 

Das genannte Gutachten im Auftrag von Ryanair geht von den folgenden Annahmen aus.34 

Der BER verfüge bestenfalls über eine jährliche Kapazität von 28 Millionen Passagieren – 

dabei ist die Kapazität des zunächst weiter betriebenen SXF offenbar nicht einbezogen. Die 

Kapazität liege damit unter den Fluggastzahlen des Jahres 2016 von 33 Millionen. Mit Hilfe 

zweier möglicher Erweiterungsmodule sei eine Steigerung auf bis zu 45 Millionen Passagiere 

denkbar. Die Kapazität der beiden Rollfelder betrage bei Eröffnung des BER in den 

Spitzenstunden 62 Starts und Landungen; Tegel und Schönefeld bewältigten derzeit bis zu 68 

Starts und Landungen pro Stunde. Für die Prognose der künftigen Passagierzahlen 

differenziert das Gutachten zwischen einem Minimalszenario und einem wahrscheinlichen 

Szenario. In letzterem werden – bei kontinuierlichem jährlichen Anstieg – für das Jahr 2025 

50 Millionen, für das Jahr 2030 56 Millionen und für das Jahr 2050 90 Millionen Passagiere 

vorhergesagt. In dem Minimalszenario liegen die Zahlen etwa 15 – 20 % niedriger. 

Werde die Gesamtnachfrage auf BER und auf (einen weiterbetriebenen) TXL verteilt, ergebe 

sich eine Kapazität von bis zu 114 Flugbewegungen pro Stunde (62 am BER und 52 in 

Tegel).  

 

                                                 
34 Vgl. die „Kernergebnisse“ S. 4 und die „Zusammenfassung“ S. 6 ff., ferner S. 86 ff. 
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Das Gutachten kommt also zu dem Schluss, dass der BER bei weitem zu gering dimensioniert 

sei, um die zu erwartende Nachfrage auch nur annähernd zu befriedigen. Schon diese 

Tatsache mache einen Weiterbetrieb von TXL unerlässlich. Im Übrigen stützt das Gutachten 

„Tegel offen halten“ auch die weiteren Argumente der Träger des Volksentscheides35, wie: 

Tegel erwirtschaftet Gewinn; Erhalt vorhandener und Entstehung neuer Arbeitsplätze in 

Tegel; Vermeidung eines Verkehrskollapses Richtung Schönefeld durch Verteilung  des 

Verkehrs auf zwei Standorte; Notwendigkeit eines Ausweichflughafens. 

 

 

cc) Zweites Szenario: Ausreichende Kapazität 

 

Die – vom Aufsichtsrat der FBB  als „Strategisches Leitbild“ gebilligte36 - Masterplanung 

2040 der FBB vom 15. September 2017 stützt sich hinsichtlich der Kapazitätsfrage einerseits 

auf die von den Gutachtern „steer davies gleeve“ (SDG) vom Juli 2017 erarbeitete 

Verkehrsprognose37 und auf die von Beckers, Gizzi und Malina angefertigte Studie vom 13. 

September 2017 „Ökonomische Analysen zum Weiterbetrieb des Flughafens TXL nach 

Eröffnung des Flughafens BER“,38 die sich als „Stellungnahme unter Berücksichtigung der 

Nachfrageprognose von SDG, der (Kapazitäts-)Planung der FBB sowie der ökonomischen 

Analysen von ´frontier economics´“ versteht. Die Studie von SDG geht u. a. von folgenden 

Passagierzahlen und Flugbewegungen aus. 2020: 38 Mio und 310.000, 2025: 42 Mio und 

340.000, 2030: 48 Mio und 360.000, 2035: 50 Mio 380.00, 2040: 55 Mio und 406.000. 

Zugrunde gelegt wurden dabei die Angaben der FBB über die möglichen Flugbewegungen 

pro Stunde, nämlich 80 bei Inbetriebnahme im Jahr 2019 und 83 im Jahr 2020.  Die Studie 

von Beckers u. a. hält diese Prognosen für zutreffend erarbeitet.39  

 

Was die geplante Eröffnung des BER im Oktober 2020 angeht, ist darauf hinzuweisen, dass 

das neue Terminal T1-E mit einer Kapazität von 6 Mio PAX/a zu diesem Zeitpunkt fertig 

gestellt sein soll. Die Gesamtkapazität des BER betrüge also 28 Mio PAX/a (Hauptterminal 

und T1-E) und zusätzlich im SXF ca. 12 bis 13 Mio PAX/a. Insgesamt könnten nach dieser 

                                                 
35 Amtliche Information zum Volksentscheid S. 6,8,10,12,14,16 
36 Pressemitteilung der FBB vom 17.11.2017 
37 Abrufbar unter https://roadmap.berlin-airport.de/wp-content/uploads/2017/09/SDG-zur-Entwicklung-des- 
    Luftverkehrs-in Berlin.pdf  
38 Download abrufbar unter 
    https://www.berlin.de/sen/finanzen/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung.630224.php  
39 A.a.O S. iii und S. 6 

https://roadmap.berlin-airport.de/wp-content/uploads/2017/09/SDG-zur-Entwicklung-des-
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Berechnung also bei Eröffnung des BER einschließlich SXF ca. 40 bis 41 Mio PAX/a 

abgefertigt werden.  

 

Im Übrigen geht der Masterplan 2040 der FBB40 für die Erweiterung der Kapazitäten (ohne 

die Kapazität des bis 2025 weiter zu betreibenden SXF) von folgender Entwicklung aus, 

wobei hier auf die Wiedergabe der einzelnen die Kapazität steigernden Maßnahmen verzichtet 

wird. Im Zeitraum 2018 bis 2021 erfolge eine Erhöhung von 22  auf 33 Mio PAX/a, im 

Zeitraum 2022 bis 2025 von 33 auf 43 bis 45 Mio PAX/a, im Zeitraum 2026 bis 2030 von 43 

bis 45 auf 48 Mio PAX/a, im Zeitraum 2031 bis 2035 von 48 auf 55 Mio PAX/a. Die Studie 

von Beckers u. a. hält - bei unterstellter Eröffnung des BER 2019/2020 -  die von der FBB 

geplante Kapazitätsentwicklung für plausibel. Sie kommt zu dem Schluss, dass angesichts der 

prognostizierten Passagierzahlen - bei Einbeziehung der bis 2025 zur Verfügung stehenden 

Kapazität eines ertüchtigten SXF – keine Kapazitätslücken auftreten werden; in 

Spitzenlastzeiten existierten aber nur geringe Kapazitätsreserven.41 Auch könnten sich 

unerhebliche, weil kurzzeitige und geringfügige Kapazitätslücken ergeben.42  

 

Bei der ökonomischen Gesamtbewertung eines Weiterbetriebs von TXL kommen Beckers u. 

a. zu einer deutlich anderen Beurteilung als das Gutachten von „frontier economics“. Sie 

halten die Schließung von Tegel für vorzugswürdig.43 

 

 
f) Unter welchen Voraussetzungen wäre die Offenhaltung von Tegel rechtsfehlerhaft? 

 

Sollten sich die Annahmen des Masterplans 2040 und der Studien von SDG und Beckers u. a. 

als im Wesentlichen zutreffend erweisen, entfiele das zentrale Argument für eine Änderung 

des LEP FS. Denn dann wäre allenfalls von kurzfristigen geringfügigen Kapazitätsengpässen 

auszugehen. Etwaige Probleme dieser Art dürften mit temporären Maßnahmen bewältigt 

werden können. Abgesehen davon würden kurzzeitige und behebbare Kapazitätsprobleme die 

– vom Volksentscheid geforderte – unbefristete, also auf Jahrzehnte angelegte Offenhaltung 

von Tegel keinesfalls rechtfertigen können.  

 

                                                 
40 Download abrufbar unter www.berlin-airport.de/de/presse/presseinformationen/mitteilungen-hten  
41 A.a.O  S. 10 f. 
42 A.a.O. S. iii 
43 A.a.O 13 ff. 

http://www.berlin-airport.de/de/presse/presseinformationen/mitteilungen-hten
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Eine Entscheidung, den LEP FS zu ändern, wäre also in dem oben unterstellten Fall 

abwägungsfehlerhaft und deshalb rechtswidrig, Indes kann man angesichts der Erfahrungen 

der vergangenen Jahre nicht ausschließen, dass sich die geplanten Erweiterungsmaßnahmen – 

aus welchen Gründen auch immer - nicht in dem erhofften Zeitrahmen verwirklichen lassen. 

Derartige Verzögerungen und die daraus folgenden möglichen Engpässe wirken sich 

naturgemäß auf die Gewichtung der abwägungserheblichen, zugunsten eines Weiterbetriebs 

von Tegel sprechenden Belange aus. Eine genauere Quantifizierung, welches Ausmaß 

derartige Engpässe erreichen würden, kann das vorliegende Rechtsgutachten nicht leisten. 

Unterstellt man, dass etwaige Kapazitätsprobleme nur einige Jahre dauern würden und durch 

provisorische Maßnahmen (z. B. Aufrüstung der Kapazität von SXF, temporäre Bauten o. ä.) 

überbrückt werden könnten, müssten die Planungsträger Berlin und Brandenburg zwar eine 

vertiefte Abwägung vornehmen. Aus den folgenden Gründen dürfte aber auch in einem 

solchen Fall eine Änderung des LEP FS zugunsten der unbefristeten Offenhaltung von Tegel 

abwägungsfehlerhaft und damit rechtswidrig sein.  

 

Zu den für das Single-Airport-Konzept und die Schließung des Flughafens Tegel in der 

Begründung des LEP FS 2003/2006 angeführten Erwägungen kämen nämlich weitere gegen 

eine Offenhaltung sprechende abwägungserhebliche Belange hinzu, die seinerzeit noch nicht 

entstanden waren. Wie in der Zusammenfassung der Folgeabschätzungen aller 

Senatsverwaltungen44 dargelegt ist, würde ein Weiterbetrieb Tegels umfangreiche Sanierungs- 

und Umbauarbeiten an Gebäuden, Verkehrswegen und infrastrukturellen Anlagen erfordern. 

Etwa 51 % der Kosten sollen auf die grundhafte Sanierung der 38 Betriebsgebäude, 29 % auf 

den Außenbereich, insbesondere die Flugbetriebsflächen, und 20 % auf die mediale 

Infrastruktursanierung (Wasser, Abwasser, Wärme, Strom, Telekommunikation) entfallen. Ob 

dafür die Summe von 1.100 Mio. Euro realistisch oder – wie von anderer Seite behauptet – zu 

hoch angesetzt ist, mag dahinstehen. Jedenfalls wären die Kosten beträchtlich.  

 

Hinzukämen nach dem Ende der Privilegierung des Flughafens Tegel durch § 4 Abs. 7 des 

Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm ab dem 1. Januar 2020 erhebliche Kosten für den vom 

Gesetz verlangten verbesserten Lärmschutz. In der Zusammenfassung der 

Folgeabschätzungen aller Senatsverwaltungen45 ist im Einzelnen aufgeführt, welche 

umfangreichen Maßnahmen zu ergreifen wären. Zeitlich vorrangig wäre naturgemäß die 

Festlegung des neuen Lärmschutzbereiches durch Rechtsverordnung, die bis Ende 2019 
                                                 
44 A.a.O. S. 8 
45 A.a.O. S. 16 f. 
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vorliegen müsste. Im Anschluss daran würde ab dem 1. Januar 2020 Schritt für Schritt das 

Verfahren zur Erstattung von Aufwendungen für Schallschutzmaßnahmen einzuleiten sein, 

beginnend mit dem inneren Bereich der Schutzzonen. Nach einer Schätzung der FBB würden 

sich die Kosten für Schallschutzmaßnahmen – verteilt auf mehrere Jahre -  auf ca. 400 Mio. 

Euro belaufen.46 Falls die Einschätzung der Landesregierung von Brandenburg47 über die 

zusätzlich entstehenden Kosten des Betriebs von zwei Flughäfen zutreffen sollte, wäre dies 

ein weiterer Grund zu Lasten einer Offenhaltung. 

 

Allerdings muss einschränkend hinzugefügt werden, dass jedenfalls ein Teil dieser Kosten 

ohnehin anfiele, wenn die Schließung von Tegel – wie jetzt abzusehen ist - nicht rechtzeitig 

vor Ende des Jahres 2019 stattfindet. Würde der BER wie geplant im Oktober 2020 in Betrieb 

gehen und TXL geschlossen werden, wären die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Kosten 

freilich sehr viel  geringer, weil mit der Erstattung der Kosten für Schallschutzmaßnahmen 

gerade erst begonnen worden wäre. 

 

Ein weiterer wichtiger gegen einen Weiterbetrieb sprechender Belang ist die geplante 

Nachnutzung des Tegeler Flughafengeländes. Dieser Gesichtspunkt hatte für die Begründung 

des LEP FS 2003/2006 noch keine besondere Bedeutung. Dessen Gewicht hat sich indes in 

den letzten Jahren deutlich erhöht. Es ist allgemein bekannt, dass es in der wachsenden Stadt 

Berlin eine große Knappheit an Flächen für Wohnungsbau, Gewerbe und sonstige Nutzungen 

gibt. In der Zusammenfassung der Folgeabschätzungen aller Senatsverwaltungen48 wird 

plausibel und nachvollziehbar im Einzelnen dargelegt, welche umfangreichen Möglichkeiten 

sich an diesem günstig innenstadtnah gelegenen Standort für Forschungs- und 

Wissenschaftseinrichtungen, für den Wohnungsbau und die Schaffung von gewerblich 

nutzbaren Grundstücken, aber auch für Kultur- und Freizeitnutzung bieten. Diese große 

Chance für eine innerstädtische Entwicklung, die es in anderen Metropolen so kaum noch 

geben dürfte, wäre vertan. Was den Wohnungsbau betrifft, kommt hinzu, dass auch in der 

näheren Umgebung des Flughafengeländes aus Lärmschutzgründen Einschränkungen für die 

weitere bauliche Entwicklung zu erwarten wären. Schließlich darf nicht vernachlässigt 

werden, dass erhebliche Mittel verloren wären, die für planerische Leistungen, insbesondere 

                                                 
46 Vgl. die Besprechungsunterlage der Senatsverwaltung für Finanzen vom 09.10.2017 
47 Nach Finanzminister Görke sollen dies in den kommenden Jahren  Zuschüsse zwischen 500 und 700 Mio. 
    Euro sein, vgl. Berliner Zeitung vom 27.10. 2017 
48 A.a.O. S. 6 ff, 10 ff. ,19, 22 f., 25 f. 
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durch die Tegel Projekt GmbH, im Hinblick auf die vorgesehene Nachnutzung bereits 

erbracht wurden.49 

 

Auf einen ebenfalls bedeutsamen abwägungserheblichen Belang weist Kipp in seinem 

Gutachten50 hin, nämlich die Enttäuschung von Vertrauen. Hunderttausende Anwohner des 

Flughafens Tegel haben – zum Wohl der gesamten Stadt und der Region - seit 1990 eine 

starke Ausweitung des Fluglärms hinnehmen müssen, obwohl TXL niemals ordnungsgemäß 

(nach deutschem Recht) planfestgestellt und genehmigt worden ist. Die 1990 gesetzlich 

angeordnete Fiktion einer Planfeststellung und Genehmigung war zweifellos eine der 

seinerzeitigen Situation geschuldete notwendige Regelung. Auch die starke Ausweitung des 

Flugbetriebes mussten die Anwohner nicht zuletzt infolge der – ebenfalls nachvollziehbaren – 

großzügigen Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg51 zur 

Abfertigungskapazität des TXL hinnehmen, ohne dass ein Planfeststellungs- und 

Genehmigungsverfahren nachgeholt worden wäre. Dieses Opfer, das die Anwohner im 

Interesse der Stadt und der Region jahrzehntelang gebracht haben, würde auf unabsehbare 

Zeit perpetuiert, selbst wenn bei einem Weiterbetrieb des TXL ein besserer passiver 

Lärmschutz hergestellt würde und möglicherweise sogar aktive Schutzmaßnahmen wie 

einschränkende Betriebsregelungen ergriffen würden. Das würde zu einem massiven 

Vertrauensverlust führen, nachdem die von Fluglärm Betroffenen seit dem Jahr 1996 

(Konsensbeschluss) mit einer Schließung von Tegel rechnen konnten. Auch vielen privaten 

und geschäftlichen Entscheidungen, die im Vertrauen auf die bevorstehende Schließung 

getätigt wurden (z. B. Kauf oder Miete von Häusern und Wohnungen), wäre die Grundlage 

entzogen. 

 

Schließlich wären bei der Abwägung die Risiken zu berücksichtigen, die sich bei den zu 

erwartenden Klagen gegen einen geänderten LEP FS – und in einem späteren 

Verfahrensstadium bei Klagen gegen eine etwaige Aufhebung der Schließungsverfügungen 

2004 und 2006 – als Rechts- und damit auch Investitionsunsicherheit auswirken würden (zum 

Rechtsschutz gegen den LEP FS siehe unten Teil B Abschnitt II. 4.).  

 

                                                 
49 Dazu näher die Zusammenfassung der Folgeabschätzungen aller Senatsverwaltungen S. 8 ff. 
50 Stellungnahme zu den verfahrensrechtlichen Möglichkeiten und Risiken einer über die bisherige Festsetzung 
    hinausgehenden Offenhaltung des Verkehrsflughafens Berlin Tegel, September 2017, S. 5 f. 
51 Dazu Kipp a.a.O. S. 4 f. 
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Wägt man alle gegen eine Offenhaltung des Flughafens Tegel sprechenden Belange, die 

bereits für den LEP FS 2003/2006 maßgebend waren und die in der Zwischenzeit 

hinzugekommen sind, gegen die nicht sehr gravierenden und behebbaren Kapazitätsprobleme 

ab, wie sie im unterstellten Fall zugrunde gelegt wurden, dann müsste auch insoweit eine 

Entscheidung zugunsten des Weiterbetriebs als rechtsfehlerhaft angesehen werden. Dies gilt 

umso mehr, als im Bereich der Start- und Landebahnen auf lange Sicht keine ernstlichen 

Kapazitätsprobleme zu erwarten sind, deren Behebung (z. B. durch eine dritten Bahn) sehr 

viel aufwendiger wäre und erheblich länger dauern würde. Wie bereits dargelegt, liegt ein 

rechtserheblicher Abwägungsfehler u. a. dann vor, wenn der Ausgleich zwischen den 

betroffenen Belangen in einer Weise vorgenommen wird, der zur objektiven Gewichtigkeit 

einzelner Belange außer Verhältnis steht.52 Eine derartige Unverhältnismäßigkeit wäre hier 

nicht zuletzt wegen der hohen Bedeutung des Schutzes vor einer erheblichen Lärmbelastung 

für geschätzt etwa 300.000 Bewohner anzunehmen. Den Planungsträgern Berlin und 

Brandenburg ist also anzuraten, unter den genannten Voraussetzungen keine Änderung des 

LEP FS in Angriff zu nehmen. 

 

 

Zwischenergebnis: 

 

Bestehen nach Eröffnung des BER keine oder nicht sehr gravierende und kurzfristig 

behebbare Kapazitätsengpässe, wäre eine Änderung des LEP FS zugunsten eines 

Weiterbetriebes des Flughafens Tegel abwägungsfehlerhaft und somit rechtswidrig. 

 

 

g) Unter welchen Voraussetzungen wäre eine Offenhaltung von Tegel rechtlich möglich? 

 

Eine andere Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer Änderung des LEP FS wäre dann geboten, 

wenn sich herausstellen sollte, dass die Kapazitätsengpässe am BER einschließlich des SXF 

(bis 2025) wesentlich gravierender sind als bei der soeben unterstellten Fallgestaltung. Je 

unwahrscheinlicher es ist, dass die Flughafengesellschaft die Probleme durch eine 

ausreichende und zeitgerechte Erweiterung in den Griff bekommt, desto dringlicher stellt sich 

die Frage eines unbefristeten Weiterbetriebs des Flughafens Tegel. Dann müssen die 

Planungsträger Berlin und Brandenburg eine Änderung des LEP FS in Betracht ziehen, um 

                                                 
52 Vgl. die Zusammenfassung der st. Rspr. des BVerwG in BVerwGE 100, 370 (383 f.)  
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Schaden vom Luftverkehrsstandort Berlin abzuwenden. Im Rahmen der erforderlichen 

Alternativenprüfung bei der Abwägung müsste dann untersucht werden, ob es zur Lösung der 

Kapazitätsprobleme eine ernstliche Alternative zum unbefristeten Weiterbetrieb von TXL 

gäbe. Zumindest kurz- und mittelfristig dürfte dies nicht der Fall sein, wenn man nicht eine 

Einbeziehung etwa des (dann landseitig wohl auch erweiterungsbedürftigen) Flughafens 

Leipzig als gewissermaßen zweiten Berliner Flughafenstandort in Betracht ziehen wollte. Auf 

zeitlich lange Sicht kämen natürlich auch andere zu prüfende Alternativen in Betracht, 

nämlich eine „große Lösung“ wie die Errichtung eines weiteren (stadtfernen) 

Verkehrsflughafens (Stichwort Sperenberg).  

 

Ein weiterer Gesichtspunkt ist zu bedenken. Sollte sich die Eröffnung des BER über das  Jahr 

2020 hinaus um mehrere Jahre verschieben, muss, wie ausgeführt,  nach dem 31. Dezember 

2019 ein aufwendiger und teurer verbesserter Lärmschutz am Flughafen Tegel hergestellt 

werden. In der Zusammenfassung der Folgeabschätzungen aller Senatsverwaltungen53 ist 

ausführlich dargelegt, welche Maßnahmen hierfür erforderlich wären. Ferner ist 

wahrscheinlich, dass im Falle einer mehrjährigen Verzögerung der Eröffnung die Anlagen 

und Einrichtungen des jetzt schon überlasteten TXL weiter nachgerüstet werden müssten. 

Müsste also insgesamt viel Geld in die Hand genommen werden, so stellt sich verstärkt die 

Frage, ob dann nicht gute Gründe dafür sprechen, den Flughafen Tegel auf Dauer – z. B. mit 

einer gewissen Reduzierung der Flugbewegungen – offen zu halten. Alternativ käme natürlich 

die – im vorliegenden Gutachten nicht näher zu untersuchende – Möglichkeit einer befristeten 

Offenhaltung in Betracht, was gleichfalls eine Änderung des LEP FS (oder zumindest ein 

Zielabweichungsverfahren im Sinne von § 6 Absatz 2 ROG, Art. 10 Landesplanungsvertrag) 

voraussetzte. 

 

In der hier angenommenen Fallgestaltung gravierender langjähriger Kapazitätsmängel ist es 

also durchaus möglich, dass eine landesplanerische Regelung zur Offenhaltung von Tegel 

abwägungsfehlerfrei und damit rechtmäßig wäre. Die Kapazitätsproblematik könnte dann die 

oben dargestellten gewichtigen Gründe gegen einen Weiterbetrieb im Rahmen der Abwägung 

zurückdrängen. Bei welchem Szenario eine Entscheidung zugunsten des unbefristeten 

Weiterbetriebs von TXL nicht mehr unverhältnismäßig wäre, kann das vorliegende Gutachten 

naturgemäß nicht genau benennen. Diese Frage müssen zunächst die Planungsträger Berlin 

und Brandenburg je nach der dann zu beurteilenden Sach- und Rechtslage im Rahmen ihrer 

                                                 
53 S. 16 ff. 
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Planungskompetenz beantworten. Das verlangt eine ständige Beobachtung der baulichen 

Entwicklung am Standort BER. Dabei wäre sorgfältig zu prüfen, ob es tatsächlich keine 

Erfolg versprechenden anderen Lösungen zur dauerhaften Behebung der (unterstellt 

gravierenden) Kapazitätsprobleme gibt. Ist das nicht der Fall, liegt es nahe, den Standort 

Tegel beizubehalten. 

 

Gleich welche Entscheidung getroffen würde, wird es zu langwierigen Rechtsstreitigkeiten 

kommen (dazu näher im folgenden Abschnitt). 

 

 

Je unwahrscheinlicher es ist, dass etwaige gravierende Kapazitätsengpässe des BER 

durch ausreichende und zeitgerechte Erweiterungsmaßnahmen beseitigt werden 

können, desto eher könnte der LEP FS rechtsfehlerfrei zugunsten eines unbefristeten 

Weiterbetriebs von TXL geändert werden. 

 

 

3. Rechtsschutz gegen einen geänderten LEP FS 

 

Sollte es unter den oben genannten Voraussetzungen zu einer Änderung des LEP FS 

zugunsten einer Offenhaltung von Tegel kommen, wird es mit Sicherheit 

Normenkontrollklagen gegen die betreffende Rechtsverordnung geben. Gegenstand einer 

Normenkontrolle sind nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) u. a. 

Rechtsvorschriften im Range unter dem Landesgesetz, sofern – was sowohl in Brandenburg 

wie in Berlin der Fall ist – das Landesrecht dies bestimmt. Die Befugnis, gegen eine solche 

Rechtsvorschrift einen Normenkontrollantrag bei dem zuständigen Oberverwaltungsgericht zu 

stellen, richtet sich nach § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO. Danach kann jede natürliche oder 

juristische Person, die durch die Rechtsvorschrift oder deren Anwendung einen Nachteil 

erlitten oder in absehbarer Zeit zu erwarten hat, sowie jede Behörde einen Antrag auf 

Überprüfung der Gültigkeit der Rechtsvorschrift stellen. 

 

Antragsbefugt sind zum einen Gemeinden, die infolge der Lage in einem Lärmkorridor des 

Flughafens Tegel in ihrer Planungshoheit beeinträchtigt werden könnten. Zu denken ist an 

eine stadtnahe Gemeinde wie etwa Falkensee. 

 



 43 

Insbesondere aber ist mit der Normenkontrollklage einer anerkannten Umweltvereinigung zu 

rechnen. Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG)54 ist 

dieses Gesetz anwendbar u. a. auf Pläne und Programme im Sinne von § 2 Abs. 7 des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), für die nach Anlage 5 zum UVPG 

eine Pflicht zur Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung bestehen kann. Das ist 

beim LEP FS der Fall, wie bereits dargelegt. Ein derartiger Normenkontrollantrag hätte 

Erfolg, wenn die Änderung des LEP FS gegen umweltbezogene Rechtsvorschriften verstieße, 

die für die Änderung von Bedeutung sind (§ 2 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UmwRG). Dass es hier um 

umweltbezogene Rechtsvorschriften wie die Regelungen zum Schutz vor Fluglärm ginge, 

bedarf keiner weiteren Darlegung.  

 

Die Erfolgsaussichten eines Normenkontrollantrags können naturgemäß aus heutiger Sicht 

nicht verlässlich beurteilt werden. Auf jeden Fall müsste man sich auf ein langwieriges und 

aufwendiges Gerichtsverfahren einstellen, das zu einer erheblichen Zeitverzögerung beitragen 

kann. Die Erhebung einer Normenkontrollklage hätte allerdings keine aufschiebende 

Wirkung. Der geänderte LEP FS bliebe also rechtswirksam, Berlin könnte z. B. die 

Aufhebung der Schließungsverfügungen 2004 und 2006 in Angriff nehmen. Dies geschähe 

freilich auf das Risiko hin, dass bei einer späteren Gerichtsentscheidung, die den geänderten 

LEP FS für nichtig erklärt, dem Verwaltungsverfahren zur Aufhebung der 

Schließungsverfügungen der rechtliche Boden entzogen wäre. Zu empfehlen wäre ein solches 

Vorgehen deshalb nicht unbedingt. Im Übrigen hätte die Umweltvereinigung die Möglichkeit, 

nach § 47 Abs. 6 VwGO den Erlass einer einstweiligen Anordnung mit dem Ziel zu 

beantragen, die Vollziehung des LEP FS bis zur Entscheidung in der Hauptsache auszusetzen. 

 

Private Betroffene, etwa Anwohner des Flughafens Tegel, besitzen nach der bisherigen 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts55 keine Antragsbefugnis für eine 

Normenkontrollklage. Der wesentliche Grund hierfür liegt darin, dass zielförmige 

Standortausweisungen in einem Raumordnungsplan keine das Eigentum Privater unmittelbar 

bestimmenden Regelungen der Bodennutzung enthalten, also insoweit keine Außenwirkung 

entfalten. Deshalb sind private Betroffene darauf verwiesen, in einem anhängigen 

Gerichtsverfahren inzident die Überprüfung einer solchen Zielbestimmung zu verlangen. 

Allerdings ist nicht auszuschließen, dass diese Rechtsprechung nicht mehr aufrechterhalten 

wird, weil sich inzwischen die Gesetzeslage zugunsten privater Betroffener geändert hat. 
                                                 
54 Jetzt geltend in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.08.2017 BGBl. I S. 3290 
55 BVerwGE 125, 116 (142) Rn. 82 ff. „Schönefeld“ 
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Nunmehr unterliegen Raumordnungspläne einer Pflicht zur Strategischen Umweltprüfung, die 

mit einer Öffentlichkeitsbeteiligung und damit unter Beteiligung privater Betroffener 

durchzuführen ist. Diese haben das Recht zur Stellungnahme zum Entwurf des Planes und 

seiner Begründung (§ 10 Abs. 1 ROG). Entscheidend ist vor allem, dass der Planungsträger 

verpflichtet ist, bei der Abwägung die privaten Belange zu berücksichtigen, soweit sie auf der 

betreffenden Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. 

 

Ob die Rechtsprechung eine Antragsbefugnis Privater anerkennen wird, bleibt abzuwarten. 

Versuche, ob solche Normenkontrollanträge von den Gerichten nunmehr als zulässig 

anerkannt werden, dürfte es geben. Dann wäre der Kreis der zu erwartenden Klagen 

wiederum erweitert. 

 

4. Änderung des LEP BB 
 

Die Zielfestlegung Z 6.6 im gemeinsamen Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg teilt 

das Schicksal der Zielfestlegung Z 1 im LEP FS. Kommt es nicht zu einer Änderung des LEP 

FS, kann auch die Regelung im LEP BB aufrecht erhalten bleiben. Würde der LEP FS 

zugunsten der Offenhaltung von Tegel geändert, müsste auch Z 6.6 des LEP BB aufgehoben 

bzw. angepasst werden. 

  

 

 

                                                             Teil C   

 

                  Aufhebung der Schließungsbeschlüsse 2004 und 2006 

 

In den folgenden Ausführungen wird eine rechtswirksame Änderung des LEP FS zugunsten 

einer Offenhaltung des Flughafens Tegel unterstellt. Wie mehrfach ausgeführt, wäre dies eine 

unabdingbare Voraussetzung dafür, dass eine Aufhebung des Widerrufsbescheids vom 29. 

Juli 2004  betreffend die Betriebsgenehmigung und eine Aufhebung des Bescheides vom 2. 

Februar 2006, mit dem die fiktive Planfeststellung einschließlich der Zweckbestimmung als 

Flughafengelände aufgehoben wurde, in Angriff genommen werden könnte. Von großer 

Bedeutung ist ferner, ob die Änderung des LEP FS vor oder erst nach dem Zeitpunkt des 

Bedingungseintritts (spätestens sechs Monate nach Eröffnung des BER) in Kraft tritt.  
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I. Aufhebung des Bescheides vom 2. Februar 2006 (Planfeststellung) 

 

Logisch vorrangig ist die Aufhebung des Bescheides vom 2. Februar 2006. Denn erst wenn 

das Gelände des TXL wieder die uneingeschränkte, nicht vom Erlöschen bedrohte 

Zweckbestimmung als Verkehrsflughafen durch eine Planfeststellung besitzt, wäre eine 

Wiederherstellung der Betriebsgenehmigung (ohne die aufschiebende Bedingung eines 

Erlöschens) zulässig. Davon abgesehen kann ein Planfeststellungsverfahren auch ohne 

Vorliegen einer Genehmigung betrieben werden (§ 8 Abs. 6 LuftVG). Das schließt natürlich 

nicht aus, dass die beiden Verwaltungsverfahren parallel betrieben werden und die 

Entscheidungen gleichzeitig ergehen. 

 

Vorweg ist zu betonen, dass der Erlass und insbesondere die mögliche Aufhebung der 

Schließungsverfügungen 2004 und 2006 in rechtlicher Hinsicht kein Vorbild in ähnlichen 

Verfahren haben und auch nicht immer auf „genau passende“ gesetzliche Grundlagen gestützt 

werden können. Das wird im Zuge der folgenden Untersuchungen manche noch nicht 

abschließend geklärte Rechtsfrage aufwerfen. Eine erste grundlegende Frage besteht darin, in 

welcher rechtlichen Form die (bedingungsfreie) Planfeststellung wiederhergestellt werden 

müsste. Hier gibt es zwei Alternativen. Denkbar ist einerseits die Wiederherstellung der 

bisherigen fiktiven Planfeststellung, also des alten Rechtszustandes. Das ist die nahe liegende 

Möglichkeit, die zunächst betrachtet werden soll (im Folgenden unter 1.). Nicht 

auszuschließen ist freilich auch die Alternative, dass die mit der fiktiven Planfeststellung 

verbundenen Wirkungen aus Rechtsgründen nicht wieder aufleben können mit der Folge, dass 

(erstmalig) ein ordnungsgemäßes Planfeststellungsverfahren durchzuführen wäre (dazu unter 

2.). In jedem Fall müsste ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden, wenn die 

Änderung des LEP FS erst nach dem endgültigen Erlöschen der fiktiven Planfeststellung in 

Kraft treten würde (dazu unter 3.). 

 

1.  Wiederherstellung der (bedingungsfreien) fiktiven Planfeststellung 

 

Der Bescheid vom 2. Februar 2006 ist ein Verwaltungsakt, dessen Aufhebung einer 

Rechtsgrundlage bedarf. Das gilt auch, wenn die FBB, deren Tochter BFG seinerzeit den 

Antrag auf Entlassung aus der luftverkehrsrechtlichen Zweckbestimmung gestellt hat, 

nunmehr – gewissermaßen unter Rücknahme des damaligen Antrags - die Aufhebung des 
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Bescheides vom 2. Februar 2006 beantragen würde. Denn mit dessen Aufhebung würde der 

Weiterbetrieb des Flughafens Tegel durch Wiederherstellung des früheren Rechtszustandes 

ermöglicht, mit der Folge, dass u. a. die Anwohner des Flughafens nachteilig betroffen wären. 

Damit hätte die Aufhebung des Bescheids vom 2. Februar 2006 eine belastende Drittwirkung, 

insoweit vergleichbar mit den Wirkungen eines erstmals erlassenen 

Planfeststellungsbeschlusses. 

  

Der Bescheid vom 2. Februar 2006 ist mangels einer unmittelbar einschlägigen Rechtsnorm 

auf eine entsprechende Anwendung von § 8 LuftVG, §§ 77, 72, 49 VwVfG (in Verbindung 

mit § 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung) gestützt. Es fragt sich, ob 

in diesen Vorschriften gleichzeitig die Ermächtigung enthalten ist, im Falle einer Änderung 

der Sach- oder Rechtslage (hier Änderung des LEP FS) den Bescheid wieder aufzuheben. § 8 

Abs. 1 Satz 1 LuftVG schreibt u. a. vor, dass die Änderung eines Flughafens einer vorherigen 

Planfeststellung nach § 10 LuftVG bedarf. Als Änderung in diesem Sinn wird man auch die 

gänzliche Aufhebung der (fiktiven) Planfeststellung durch den Bescheid vom 2. Februar 2006 

anzusehen haben.56 Für den Fall des Widerrufs der Betriebsgenehmigung für den Flughafen 

Tempelhof hat das Bundesverwaltungsgericht57 entschieden, dass die Einstellung des 

Flugbetriebes eine Änderung der Genehmigung im Sinne von § 6 Abs. 4 Satz 2 LuftVG ist, 

der Widerruf der Genehmigung also auf dieser Rechtsgrundlage beruht. Dieselbe 

Rechtsauffassung vertritt das OVG Berlin-Brandenburg58 zum Widerruf der 

Betriebsgenehmigung für den Flughafen Tegel. Diese Rechtsprechung lässt sich auf die 

Rechtsgrundlage für die Aufhebung der Planfeststellung übertragen. Sie ist als Änderung der 

Planfeststellung im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 1 LuftVG zu qualifizieren, zumindest in 

entsprechender Anwendung dieser Vorschrift. Insofern war die (entsprechende) Heranziehung 

des § 8 LuftVG als Rechtsgrundlage für den Bescheid vom 2. Februar 2006 zutreffend.  

 

Auch § 77 VwVfG enthält einen ähnlichen Rechtsgedanken. Nach Satz 1 dieser Bestimmung 

ist der Planfeststellungsbeschluss aufzuheben, wenn ein Vorhaben, mit dessen Durchführung 

begonnen worden ist, endgültig aufgegeben wird. Schließlich liegt auch die entsprechende 

Anwendung des § 49 VwVfG als Rechtsgrundlage für den Bescheid vom 2. Februar 2006 

nahe. Diese Bestimmung regelt die Tatbestandsvoraussetzungen, unter denen der Widerruf 

                                                 
56 Vgl. auch Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 71 Rn. 12 
57 Beschluss vom 29.11. 2007 – 4 B 22.07 – UPR 2008, 114 ff. 
58 Urteil vom 24.11.2007 - OVG 12 A 3.05 – UA. S. 25 f. 
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eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes zulässig ist. Da der Widerruf eine 

Ermessensentscheidung ist, bestünde auch Raum für planerische Erwägungen. 

 

Es bestehen keine durchgreifenden Bedenken, in den genannten Vorschriften auch die 

Rechtsgrundlage für die Aufhebung des Bescheides vom 2. Februar 2006 zu sehen. Das gilt 

jedenfalls für die Fallgestaltung, dass die (fiktive) Planfeststellung – wie hier - noch 

Rechtswirkungen entfaltet, nämlich solange die aufschiebende Bedingung (Eröffnung des 

BER) nicht eingetreten ist. Die Aufhebung der Aufhebung der fiktiven Planfeststellung ist 

ebenfalls eine Änderung im Sinne von § 8 Abs. 1 Satz 1 LuftVG, nämlich die 

Wiederherstellung des ursprünglichen planfeststellungsrechtlichen Zustandes. Ergänzend 

hierzu kann die allgemeine Vorschrift des § 49 VwVfG über den Widerruf rechtmäßiger 

Verwaltungsakte herangezogen werden. Zumindest ist wegen des gleich gelagerten 

Regelungsgegenstandes eine analoge Anwendung der angeführten Vorschriften geboten. 

 

Die entscheidende Frage ist, welche verfahrens- und materiellrechtlichen Voraussetzungen 

erfüllt sein müssen, um den Bescheid vom 2. Februar 2006 aufheben zu können. Gelegentlich 

wird die Ansicht vertreten, die Aufhebung sei als bloßer „actus contrarius“ zum Bescheid 

vom 2. Februar 2006 ohne besondere Voraussetzungen zulässig.59 Dieser Auffassung kann 

nicht gefolgt werden. Das ergibt sich schon aus der Rechtsnatur der beiden 

Schließungsverfügungen von 2004 und 2006. Diese sind wegen ihrer untrennbaren 

Verbindung mit der Zielfestlegung Z 1 im LEP FS 2003/2006 Entscheidungen 

planungsrechtlichen Charakters, wie das Bundesverwaltungsgericht60 ausgeführt hat. Das 

hat auch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung so gesehen, indem sie eine planerische 

Gesamtabwägung der öffentlichen und privaten Interessen vorgenommen hat.61 

Dementsprechend ist die Aufhebung des Bescheides vom 2. Februar 2006 ebenfalls eine 

planerisch-gestaltende Maßnahme.62 Zwar ist richtig, dass die Aufhebung einer Abwägungs- 

und Planungsentscheidung nicht notwendig eine erneute Abwägungs- und 

Planungsentscheidung sein muss.63 Hier stellt sich indes die Aufhebung des Bescheides vom 

2. Februar 2006 als die – zeitlich unbeschränkte - Wiederherstellung der (fiktiven) 

Planfeststellung als notwendige rechtliche Grundlage für die unbefristete weitere Nutzung 

und den Betrieb als Verkehrsflughafen dar. Die Rechtswirkungen sind auf die unbefristete 

                                                 
59 So z. B. Kluckert, DÖV 2013, 874 (879) 
60 BVerwGE 125, 116 (180) Rn. 193; vgl. auch Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 6 Rn. 87 
61 Bescheid vom 2. Februar 2006, S. 78 ff. 
62 So auch das Gutachten von CMS Hasche Sigle S. 57 ff., 65 f. 
63 Darauf weist Kluckert a.a.O. S. 881 unter Bezugnahme auf BVerwGE 144, 44 (51) Rn. 23 hin 
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(Wieder-)Zulassung des Vorhabens TXL gerichtet, insoweit vergleichbar einem „echten“ 

Planfeststellungsbeschluss. Das ergibt sich aus den folgenden Erwägungen. 

 

Wie mehrfach dargelegt, erfolgt die planerische Zulassung eines internationalen 

Verkehrsflughafens im Regelfall in zwei arbeitsteiligen Schritten. Auf der Stufe der 

Raumordnung wird der Standort (meist zielförmig) festgelegt, während auf der nachfolgenden 

Stufe die Planfeststellungs- oder sonst zuständige Behörde überprüfen muss, ob die 

Voraussetzungen für eine Zulassung des konkreten Vorhabens gegeben sind. Das ist hier nicht 

anders. Denn der zugunsten der Offenhaltung von Tegel geänderte LEP FS muss mit seinen 

Vorgaben noch umgesetzt werden. Diese Umsetzung kann hier nur in dem Verfahren zur 

Aufhebung des Bescheides vom 2. Februar 2006 (u. U. in Verbindung mit der Aufhebung des 

Schließungsbeschlusses vom 29. Juli 2004) erfolgen. 

 

Als planungsrechtliche Entscheidung eigener Art muss das Verfahren zur Aufhebung des 

Bescheides vom 2. Februar 2006 bestimmte Anforderungen einhalten.64 Dabei wird man sich 

orientieren können an einem Planfeststellungsverfahren, ohne dass dessen spezielle 

Förmlichkeiten eingehalten werden müssten. Mit Blick auf das Abwägungsgebot muss im 

Verfahren eine umfassende Ermittlung aller von dem unbefristeten Weiterbetrieb des 

Flughafens berührten öffentlichen und privaten Belange erfolgen, soweit dies nicht bereits auf 

der landesplanerischen Ebene im Verfahren zur Änderung des LEP FS abschichtend 

geschehen ist. Dazu gehören Selbstverständlichkeiten wie die Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange, das Einholen von Gutachten usw. Insbesondere ist im Hinblick auf die 

Belastungen von Mensch und Umwelt durch Fluglärm und Luftverunreinigung eine 

umfassende Aufbereitung der Umweltauswirkungen zu erarbeiten, ähnlich einem UVP-

Bericht (§ 16 UVPG) und einer zusammenfassenden Darstellung (§ 24 UVPG). In diesem 

Zusammenhang wird eine bedeutende Rolle die Verkehrsprognose über die zu erwartenden 

bzw. maximal zugelassenen Flugbewegungen spielen. Unerlässlich ist ferner, dass im 

Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eine Anhörung der vom Flugbetrieb betroffenen 

Personen erfolgt. 

 

                                                 
64 Dazu zutreffend auch das Gutachten von Geulen S. 8 und 22 
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In materiellrechtlicher Hinsicht müssen u. a. die Anforderungen an die Planrechtfertigung als 

ungeschriebenem Erfordernis jeder Fachplanung65 erfüllt sein. Dies wird im Hinblick auf die 

– hier unterstellt wirksame – Änderung des LEP FS kaum Schwierigkeiten bereiten. 

 

Von ausschlaggebender Bedeutung wird sein, ob den Anforderungen des Abwägungsgebots 

Rechnung getragen werden kann. Das Abwägungsgebot ergibt sich unabhängig von einer 

gesetzlichen Positivierung aus dem Wesen einer rechtsstaatlichen Planung und gilt 

dementsprechend allgemein.66 Davon abgesehen ist die Einhaltung des Abwägungsgebots hier 

auch einfachgesetzlich vorgeschrieben, wie überhaupt die wesentlichen materiellrechtlichen 

Anforderungen an eine Aufhebung des Bescheides vom 2. Februar 2006 sich aus der 

gebotenen entsprechenden Anwendung der Regelungen in § 8 Abs. 1 LuftVG ergeben. So 

sind die von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange einschließlich der 

Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen (§ 8 Abs. 1 Satz 2 

LuftVG). Hierbei sind zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Fluglärm die jeweils anwendbaren Werte des § 2 Abs. 2 des 

Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm zu beachten (§ 8 Abs. 1 Satz 3 LuftVG) – angesichts 

der dichten Besiedelung im Umkreis des Flughafens Tegel eine besonders wichtige Aufgabe, 

zumal infolge des Auslaufens der sog. Lex Tegel (§ 4 Abs. 7 des Gesetzes zum Schutz gegen 

Fluglärm) neue und anspruchsvollere Lärmschutzbereiche festgesetzt werden müssen. Die 

Prüfung der Umweltverträglichkeit muss sich räumlich auf den gesamten Einwirkungsbereich 

des Vorhabens erstrecken, in dem entscheidungserhebliche Auswirkungen möglich sind (§ 8 

Abs. 1 Satz 4 LuftVG). Hierbei sind in der Umgebung des Flugplatzes alle die Bereiche zu 

berücksichtigen, in denen An- und Abflugverkehr weder aus tatsächlichen noch aus 

rechtlichen Gründen ausgeschlossen werden kann (§ 8 Abs. 1 Satz 5 LuftVG). Dies wird auch 

bei der erforderlichen Neufestlegung der Flugrouten zu beachten sein. 

 

Alles in allem ist aus heutiger Sicht nicht ohne weiteres zu prognostizieren, ob am Ende eine 

rechtmäßige Entscheidung über die Aufhebung des Bescheids vom 2. Februar 2006 vorliegen 

könnte. Dabei ist auf die Ausführungen zur Rechtmäßigkeit einer Änderung des LEP FS 

zurückzukommen, die (nur) gegeben sein kann, wenn gravierende und lang andauernde 

Kapazitätsengpässe des BER bestehen sollten (siehe Teil B Abschnitt 2 g). Da die 

Rechtmäßigkeit eines geänderten LEP FS Voraussetzung dafür ist, dass es überhaupt zu einer 

Aufhebung des Bescheids vom 2. Februar 2006 kommen kann, muss auch hier dieses 
                                                 
65 Vgl. BVerwGE 125, 116 (177) Rn. 182 „Schönefeld“ 
66 St. Rspr., vgl. z. B. BVerwGE 56, 110 (122) 
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Szenario zugrunde gelegt werden. Je größer und dauerhafter also der Flughafen BER an 

Kapazitätsengpässen leidet desto eher könnten sich auch auf der hier in Rede stehenden 

Planungs- und Entscheidungsstufe die Gründe für einen Weiterbetrieb des Flughafens Tegel 

gegen entgegenstehende Belange durchsetzen.  

 

 

Zwischenergebnis 

 

Die Aufhebung des Bescheides vom 2. Februar 2006 ist ein planerisch-gestaltender 

Verwaltungsakt, der insbesondere den Anforderungen des planungsrechtlichen 

Abwägungsgebots unterliegt. Bei gravierenden und dauerhaften Kapazitätsengpässen 

am BER könnten die Aufhebung dieses Bescheids und damit die Wiederherstellung der 

(bedingungsfreien) fiktiven Planfeststellung rechtmäßig sein. 

 

 

2.  Erstmalige „echte“ Planfeststellung erforderlich?  

 

Der Flughafen Tegel gilt, wie mehrfach dargelegt, kraft gesetzlicher Fiktion als genehmigt 

und im Plan rechtskräftig festgestellt. Die einschlägige Vorschrift des § 2 Abs. 5 des Gesetzes 

zur Überleitung von Bundesrecht nach Berlin (West) vom 25. September 1990 (BGBl. I S. 

2106) sollte die (lediglich) nach alliiertem Recht zugelassenen drei in Berlin (West) 

gelegenen Flughäfen im Zuge der Wiedervereinigung in vollem Umfang in das 

bundesdeutsche Rechtssystem eingliedern und dadurch – wie bei zahlreichen weiteren 

(West)Berliner Sonderregelungen auch -  Rechts- und Planungssicherheit herstellen. Derartige 

fiktive Genehmigungen und Planfeststellungen kennt das Luftverkehrsrecht in § 71 LuftVG 

auch für andere Bereiche, nämlich für bestimmte in der früheren DDR angelegte Flugplätze 

(z. B. SXF) und für bestimmte in der alten Bundesrepublik angelegte Flugplätze. 

 

Solche fiktiven Zulassungsentscheidungen sind nicht etwa von minderer Qualität67, sondern 

verschaffen der betreffenden Anlage denselben Rechtsstatus wie ihn die Anlage auf Grund 

einer „echten“ Genehmigung oder Planfeststellung hätte.68 Sie gelten grundsätzlich auch 

unbefristet, müssen also nicht durch nachfolgende ordnungsgemäße 

                                                 
67 So BVerwGE 105, 6 (10) zu § 57a AtG; vgl. auch BVerwGE 90, 255 (259) 
68 Vgl. etwa BVerwGE 126, 340 (344) Rn. 23; BVerwGE 127, 208 (224) Rn. 38 f. 



 51 

Zulassungsentscheidungen ersetzt werden.69 Dementsprechend hat die Rechtsprechung des 

OVG Berlin-Brandenburg den Rechtsstatus des Flughafens Tegel ausschließlich auf der 

Grundlage der genannten Fiktionen bestimmt.70 Auch die seit dem Jahr 1990 bis heute 

erfolgten erheblichen baulichen Erweiterungen und das massive Ansteigen der 

Passagierzahlen und Flugbewegungen sieht das Gericht als von den Fiktionen gedeckt an, 

solange das vorhandene System mit zwei Start- und Landebahnen nicht angetastet wird.71 So 

gesehen würde eine Rückkehr zum bisherigen Rechtszustand durch Aufhebung des Bescheids 

vom 2. Februar 2006 keine Probleme aufwerfen. 

 

Gleichwohl muss gefragt werden, ob die angeführten Wirkungen der fiktiven Planfeststellung 

angesichts der in der Zwischenzeit eingetretenen rechtlichen und tatsächlichen Entwicklungen 

weiterhin Geltung beanspruchen können.72 Gegenüber dem Jahr 1990 ist das Berliner 

Flughafensystem grundlegend verändert worden. Zwei der drei Berliner Flughäfen sind schon 

endgültig geschlossen worden. Auch dem Flughafen Tegel ist durch die unanfechtbar 

gewordenen Bescheide vom 29. Juli 2004 und 2. Februar 2006 die rechtliche Grundlage 

entzogen worden, wenn auch derzeit die aufschiebende Bedingung (Eröffnung des BER) noch 

nicht eingetreten ist. Stattdessen ist durch den Planfeststellungsbeschluss vom 13. August 

2004 entsprechend dem Single-Airport-Konzept ein einziger großer Verkehrsflughafen für die 

gesamte Region geplant und im Bau befindlich. Soll infolge einer Änderung des Single-

Airport-Konzepts Tegel als zweiter Flughafen neben dem BER unbefristet weiterbetrieben 

werden, wäre dies eine erneute grundlegende Änderung des Flughafensystems.  

 

Diese Rechtstatsachen legen es nahe, die inhaltliche und zeitliche Reichweite der in § 2 Abs. 

5 des Sechsten Überleitungsgesetzes angeordneten Fiktionswirkungen im Wege der 

Gesetzesinterpretation zu begrenzen. Die Fiktion hatte unter den gänzlich anderen, durch die 

Erfordernisse der Wiedervereinigung im Jahr 1990 geprägten Rahmenbedingungen ihren 

einleuchtenden Zweck. Dieser Gesetzeszweck lässt sich kaum noch auf eine 

luftverkehrsrechtliche Situation erstrecken, wie sie nach einer zweimaligen grundlegenden 

Änderung bestünde. Ein ähnlicher Rechtsgedanke liegt der Vorschrift des § 71 Abs. 1 Satz 2 

LuftVG zugrunde.73 Die für Flughäfen im Beitrittsgebiet angeordnete Genehmigungsfiktion 

(§ 71 Abs. Satz 1 LuftVG) gilt nämlich nicht, wenn seit dem 3. Oktober 1990 für den 

                                                 
69 Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 71 Rn. 11; Giemulla/Schmid, LuftVG, § 71 Rn. 13a 
70 Vgl. etwa OVGE 22, 66; dazu auch BVerwG, B. vom 19.08.1997 – 11 B 2/97 
71 B. vom 29.01.2007 – 10 S 1.07 – Rn. 26 
72 So auch Kipp a.a.O S. 19  
73 Siehe auch Kipp a.a.O. S. 16 
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Flugplatz eine Genehmigung oder eine Änderungsgenehmigung nach § 6 LuftVG erteilt oder 

eine erteilte Genehmigung oder Änderungsgenehmigung bestandskräftig zurückgenommen 

oder widerrufen worden ist. Anders ausgedrückt: Die Genehmigungsfiktion entsteht nicht, 

wenn bereits eine Genehmigung erteilt worden ist bzw. eine einmal entstandene Fiktion  lebt 

nicht wieder auf, wenn sie durch nachfolgende „echte“ Genehmigungsentscheidungen schon 

beseitigt worden war.74 Übertragen auf den vorliegenden Fall würde dies bedeuten, dass durch 

den bestandskräftigen Bescheid vom 2. Februar 2006, mit dem die fiktive Planfeststellung 

aufgehoben wurde, diese Fiktion endgültig erloschen ist, also mit Aufhebung des genannten 

Bescheides nicht wieder Geltung erlangen kann. 

 

Die aufgeworfene Frage ist schwierig zu beantworten. Der Verfasser dieses Gutachtens neigt 

aus den angeführten Gründen zu der Ansicht, dass die (Genehmigungs- und) 

Planfeststellungsfiktion nicht wieder aufleben würde(n), wenn die Schließungsverfügungen 

2004 und 2006 aufgehoben würden. Letztlich kann die Problematik nur durch die Gerichte 

verbindlich geklärt werden. Deshalb wäre die zuständige Behörde, wenn es überhaupt je zu 

dieser Situation kommen sollte, auf der sicheren Seite, wenn sie ein (erstmaliges) 

Planfeststellungsverfahren für den unbefristeten Weiterbetrieb des Flughafens Tegel 

durchführen und sich nicht mit dem als erste Alternative dargestellten Verfahren zur 

Aufhebung des Bescheids vom 2. Februar 2006 begnügen würde. Allerdings darf die 

Bedeutung der Frage auch nicht überschätzt werden. Insbesondere in verfahrensrechtlicher 

Hinsicht wäre eine Planfeststellung wegen der besonderen Anforderungen einschließlich der 

förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung75 zwar aufwendiger. Andererseits ist das 

materielle Entscheidungsprogramm bei beiden Alternativen sehr ähnlich und vom Aufwand 

her kaum zu unterscheiden. In beiden Fällen käme es letztlich zu demselben rechtlichen 

Ergebnis, nämlich einer entweder fiktiven oder „echten“ Planfeststellung. 

 

 

Zwischenergebnis 

 

Legt man die Rechtsauffassung zugrunde, dass die durch den Bescheid vom 2. Februar 

2006 aufgehobene fiktive Planfeststellung wegen der seit dem Jahr 1990 eingetretenen 

grundlegenden rechtlichen Änderungen des Berliner Flughafensystems nicht wieder 

aufleben kann, könnte ein unbefristeter Weiterbetrieb des Flughafens Tegel nur durch 
                                                 
74 Vgl. auch Grabherr/Reidt/Wysk, LuftVG, § 71 Rn. 19 f.; Giemulla/Schmid, LuftVG, § 71 Rn. 4 
75 § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG i. V. mit Nr. 14.12.1 der Anlage 1 zum UVPG 
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einen förmlichen Planfeststellungsbeschluss zugelassen werden. Im Falle gravierender 

und dauerhafter Kapazitätsengpässen am BER könnte ein solcher 

Planfeststellungsbeschluss rechtmäßig sein. 

 

 

3.  Rechtslage nach dem endgültigen Erlöschen der fiktiven Planfeststellung 

 

Falls die Änderung des LEP FS erst zu einem Zeitpunkt rechtswirksam würde, zu dem die 

fiktive Planfeststellung wegen des Bedingungseintritts (Schließung von TXL spätestens sechs 

Monate nach Eröffnung des BER) endgültig erloschen ist, ist die Rechtslage klar. Das 

Gelände des (ehemaligen) Flughafens Tegel ist rechtlich kein Verkehrsflughafen mehr. Es 

müsste ein vollständig neues Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren durchgeführt 

werden, damit der stillgelegte Flughafen wieder in Betrieb genommen werden könnte. 

 

Abgesehen davon, dass diese Verfahren Jahre dauern würden, wäre es rechtlich deutlich 

schwieriger, einen Planfeststellungsbeschluss zu erwirken als im Fall einer „rechtzeitigen“ 

Änderung des LEP FS. Es ginge nicht mehr um die Weiternutzung eines vorhandenen und 

noch betriebenen Flughafens, sondern um einen vollständigen Neuanfang. Das heißt u. a., 

dass die Belange, die für die Wiederherstellung einer Nutzung als Flughafen sprechen, ein 

noch stärkeres Gewicht als sonst haben müssten. Von Bedeutung wäre ferner, wie viel Zeit 

bis zum Wirksamwerden eines Planfeststellungsbeschlusses verstreichen würde. Je länger der 

Zeitraum ohne Flughafenbetrieb ist, desto schwächer wird der Gesichtspunkt der 

„planerischen Vorbelastung“ des Geländes, der ansonsten zugunsten einer Wiederaufnahme 

des Flugbetriebes ins Feld geführt werden könnte. In diesem Zusammenhang käme es 

insbesondere darauf an, inwieweit die rechtlich vorgeschriebene und planerisch seit langem 

vorbereitete Nachnutzung bereits in Angriff genommen wurde, d. h. in welchem Ausmaß 

überhaupt noch ein „intaktes“ Flughafengelände vorhanden wäre. 

 

Alles in allem erscheint bei der hier angenommenen Fallgestaltung der Erlass einer 

rechtmäßigen Planfeststellung wenig aussichtsreich. Will man Tegel weiter betreiben, müsste 

alles daran gesetzt werden, die Änderung des LEP FS noch vor Erlöschen der fiktiven 

Planfeststellung in Kraft zu setzen. 
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Zwischenergebnis 

 

Tritt die Änderung des LEP FS erst nach der Schließung von TXL in Kraft, erlischt die 

fiktive Planfeststellung endgültig. Das dann für eine Wiederinbetriebnahme erforderlich 

werdende Planfeststellungsverfahren würde voraussichtlich Jahre dauern und dürfte 

nur schwerlich mit einem rechtmäßigen Planfeststellungsbeschluss enden können. 

 

 

II.  Aufhebung des Bescheids vom 29. Juli 2004 (Widerruf der Betriebsgenehmigung) 

 

In der Rechtsprechung ist geklärt, dass die zutreffende Rechtsgrundlage für den (aufschiebend 

bedingten) Widerruf der Betriebsgenehmigung im Bescheid vom 29. Juli 2004 die Vorschrift 

des § 6 Abs. 4 Satz 2 LuftVG war.76 Die endgültige Stilllegung eines Flugplatzes ist eine 

Änderung der Genehmigung im Sinne dieser Bestimmung. Soll der Widerrufsbescheid 

aufgehoben werden, bedarf dies ebenfalls einer Rechtsgrundlage. Ähnlich wie im Fall der 

Aufhebung des Bescheides vom 2. Februar 2006 – dort § 8 Abs. 1 Satz 1 LuftVG - bestehen 

keine Bedenken, dafür ebenfalls § 6 Abs. 4 Satz 2 LuftVG heranzuziehen. Auch die 

Aufhebung des Widerrufs der Betriebsgenehmigung ist eine Änderung im Sinne dieser 

Vorschrift, nämlich die Wiederherstellung des ursprünglichen Genehmigungszustandes. 

 

Aus den gleichen Gründen wie bei der Aufhebung des Bescheides vom 2. Februar 2006 ist die 

Aufhebung des Widerrufsbescheides vom 29. Juli 2004 eine planerisch-gestaltende 

Maßnahme, bezogen auf den Regelungsgegenstand einer Betriebsgenehmigung.77 Zur 

Begründung kann weitgehend auf die entsprechenden Ausführungen zur fiktiven 

Planfeststellung im vorangegangenen Abschnitt verwiesen werden. Auch die 

Voraussetzungen, unter denen die Aufhebung des Widerrufsbescheides rechtmäßig erfolgen 

könnte, sind ähnlich wie im Fall der Aufhebung des Bescheides vom 2. Februar 2006. Die 

Wiederherstellung der (fiktiven) Planfeststellung ist die vorrangige Maßnahme. Gelingt die 

Aufhebung dieses Bescheides wegen gravierender und dauerhafter Kapazitätsengpässen am 

BER (siehe den vorangehenden Abschnitt), so bestehen auch keine Bedenken gegen die 

                                                 
76 BVerwG, B. vom 29.11.2007 – 4 B 22.07 – UPR 2008, 1147; BVerwG, B. vom 21.06.2006 – 4 B 18.06; OVG 
    Berlin-Brandenburg, Urteile vom 24.11.2005 – 12 A 2.05 – und – 12 A 3.05 - 
77 So auch das Gutachten von CMS Hasche und Sigle, S. 57 ff. und das Gutachten von Geulen S. S. 17 f.; siehe 
    auch Kluckert a.a.O. S. 881 
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Wiederherstellung der Betriebsgenehmigung. Dasselbe gilt im Fall des Erlasses eines 

wirksamen Planfeststellungsbeschlusses. 

 

 

Zwischenergebnis 

 

Auch die Aufhebung des Widerrufsbescheides vom 29. Juli 2004 ist ein planerisch-

gestaltender Verwaltungsakt. Falls die (fiktive) Planfeststellung wegen gravierender und 

dauerhafter Kapazitätsengpässen am BER rechtmäßig wiederhergestellt werden könnte 

oder ein wirksamer Planfeststellungsbeschluss ergeht, bestehen auch keine rechtlichen 

Bedenken gegen die Aufhebung des Bescheides vom 29. Juli 2004. 

 

III. Rechtsschutzmöglichkeiten 

 

Die Aufhebung der Bescheide vom 2. Februar 2006 und vom 29. Juli 2004 wären für 

betroffene Anwohner des Flughafens belastende Verwaltungsakte, die mit einer 

Anfechtungsklage angegriffen werden könnten. Das gleiche gälte für einen förmlichen 

Planfeststellungsbeschluss, mit dem der unbefristete Weiterbetrieb des Flughafens zugelassen 

würde. Im zuletzt genannten Fall hätten solche Klagen keine aufschiebende Wirkung (§ 10 

Abs. 4 Satz 1 LuftVG). Der Planfeststellungsbeschluss könnte also ungeachtet der Klagen 

vollzogen werden, solange nicht auf Antrag das Gericht die aufschiebende Wirkung der 

Klagen anordnet (§ 10 Abs. 4 Satz 2 LuftVG).  Klagen gegen die nicht in Form eines 

Planfeststellungsbeschlusses erfolgten Aufhebungen der beiden Beschlüsse hätten nach der 

allgemeinen Regel des § 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO aufschiebende Wirkung, es sei denn die 

Behörde oder das Gericht würden die sofortige Vollziehung der Bescheide anordnen bzw. 

wiederherstellen (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 bzw. Abs. 5 Satz 1 VwGO). Erstinstanzlich ist das 

OVG Berlin-Brandenburg zuständig (§ 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 VwGO). 

 

In allen denkbaren Fällen ist mit Klagen der betroffenen Anwohner zu rechnen. Angesichts 

der komplexen tatsächlichen  und rechtlichen Fragen, wird es langwierige Gerichtsverfahren 

mit ungewissem Ausgang geben. 

 

 

Zwischenergebnis 
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Gegen eine Aufhebung der Schließungsverfügungen 2004 und 2006 bzw. gegen einen 

Planfeststellungsbeschluss wird es mit Sicherheit zahlreiche Anfechtungsklagen geben, 

über die in voraussichtlich langwierigen Gerichtsverfahren zu entscheiden sein wird. 

 

 

 

                                                           Teil D   

 

 

          Gefährdung des Planfeststellungsbeschlusses für den BER? 

 

I. Nachträglicher Wegfall der Planrechtfertigung 

 

Sollte es zum Erlass eines rechtswirksamen, die Offenhaltung des Flughafens Tegel 

vorsehenden LEP FS kommen, ist zu untersuchen, welche Auswirkungen diese 

Rechtstatsache auf die Geltung des Planfeststellungsbeschlusses für den BER vom 13. August 

2004 hätte. Verschärft würde sich diese Frage stellen, wenn es im Anschluss an den 

geänderten LEP FS zu einer Aufhebung der Schließungsverfügungen von 2004 und 2006 

käme (siehe dazu Teil C) 

 

Wie schon dargelegt, bezeichnet der Planfeststellungsbeschluss die Schließung der Flughäfen 

Tempelhof und Tegel als „tragenden Bestandteil der Planrechtfertigung des 

Ausbauvorhabens“ (Entscheidungsgründe S. 336). Dementsprechend ist dort auf Seite 328 

formuliert: „Der Planfeststellungsbeschluss steht unter dem Vorbehalt der endgültigen 

Schließung der Flughäfen Berlin-Tegel und Berlin-Tempelhof spätestens nach einer 

Übergangszeit von sechs Monaten nach Inbetriebnahme der ausgebauten Südbahn.“  Das 

Bundesverwaltungsgericht78 hat diese Ausführungen des Planfeststellungsbeschlusses 

bestätigt, betrachtet also die Schließung der beiden Flughäfen in Konsequenz des Single-

Airport-Konzeptes als den maßgebenden Grund für die Planrechtfertigung. 

 

                                                 
78 BVerwGE 125, 116 (178 f.) Rn. 186 bis 189 „Schönefeld“ 
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Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts79 ist die Planrechtfertigung 

ein ungeschriebenes Erfordernis jeder Fachplanung und eine Ausprägung des Prinzips der 

Verhältnismäßigkeit staatlichen Handelns, das mit Eingriffen in private Rechte verbunden ist. 

Das Erfordernis ist erfüllt, wenn für das beabsichtigte Vorhaben ein Bedarf besteht, die 

geplante Maßnahme also erforderlich ist. Das ist nicht erst bei Unausweichlichkeit des 

Vorhabens der Fall, sondern wenn es vernünftigerweise geboten ist. Mit anderen Worten: Die 

Planrechtfertigung ist die zentrale Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit einer 

fachplanerischen Entscheidung, etwa eines Planfeststellungsbeschlusses. Fehlt die 

Planrechtfertigung, müsste im Falle einer Anfechtungsklage der Planfeststellungsbeschluss 

vom Gericht als rechtswidrig aufgehoben werden. 

 

Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass mit dem Inkrafttreten eines geänderten, das 

Single-Airport-Konzept aufgebenden LEP FS die Planrechtfertigung für den 

Planfeststellungsbeschluss BER entfallen würde. Der Beschluss verlöre nachträglich eine 

zentrale Rechtmäßigkeitsvoraussetzung. Das bedeutet freilich nicht, dass nunmehr die 

Rechtswirksamkeit des Beschlusses beseitigt wäre. Denn für die planerische Rechtfertigung 

eines luftverkehrsrechtlichen Vorhabens (ebenso für die Abwägung und sonstige 

Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen) kommt es auf die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung über den Plan an.80 Der Planfeststellungsbeschluss vom 13. August 2004 

(in der Fassung des zum nachgebesserten Lärmschutz ergangenen Planergänzungsbeschlusses 

vom 20. Oktober 2009) wäre also weiterhin als rechtmäßig zu behandeln, bliebe 

bestandskräftig und wäre unverändert eine wirksame Rechtsgrundlage für den Ausbau und 

den späteren Betrieb des BER. Für Planfeststellungsbeschlüsse ergibt sich dies zusätzlich aus 

§ 1 Abs. 1 VwVfGBbg in Verbindung mit § 75 Abs. 2 Satz 1 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) des Bundes. Nach der letztgenannten Vorschrift 

sind nämlich nach Unanfechtbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses Ansprüche auf 

Unterlassung des Vorhabens, auf Beseitigung oder Änderung der Anlagen oder auf 

Unterlassung ihrer Benutzung ausgeschlossen. 

 

Allerdings könnte der unbefristete Fortbetrieb des TXL rechtliche Auswirkungen auf die 

Regelungen über den Nachtflugbetrieb am BER haben. Denn der BER hätte nun nicht mehr 

die Funktion als einziger internationaler Verkehrsflughafen in der Region 

Berlin/Brandenburg, der das gesamte Luftverkehrsaufkommen bewältigen müsste. Das wirft 
                                                 
79 BVerwGE 56, 110 (118 f.); 75, 214 (232 f.); 107, 142 (145) 
80 Vgl. z. B. BVerwGE 130, 83 (109); BVerwGE 155, 81 (86 f.) 
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die Frage auf, ob es immer noch erforderlich ist, das absolute Nachtflugverbot auf den 

Zeitraum zwischen 0.00 und 5.00 Uhr zu begrenzen oder ob nicht eine gewisse Ausweitung in 

die Nachtrandstunden hinein (22.00 bis 24.00 Uhr und 5.00 und 6.00 Uhr) ein ausgewogener 

Kompromiss zwischen flugbetrieblichen Notwendigkeiten und dem gebotenen Schutz der 

Anwohner vor nächtlichem Fluglärm wäre. Klagen, die auf eine Ausdehnung der 

Nachtflugbeschränkungen gerichtet sind, wären mit Sicherheit zu erwarten und wären nicht 

ohne Erfolgsaussichten.                    

 

 

Zwischenergebnis 

 

Durch eine (rechtswirksam erfolgte) Änderung des LEP FS und die dadurch 

ermöglichte unbefristete Offenhaltung des Flughafens Tegel würde der 

Planfeststellungsbeschluss für den BER vom 13. August 2004 nicht ernstlich gefährdet 

und bliebe eine bestandskräftige Grundlage für die Inbetriebnahme und den weiteren 

Ausbau des BER. Allerdings könnte es nach dem Wegfall der Funktion als Single-

Airport rechtlich geboten sein, die bisher vorgesehenen Nachtflugbeschränkungen am 

BER zum Schutz der Anwohner auszuweiten. 

 

 

II. Anträge und Klagen auf Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses 

 

Allerdings ist ein Planfeststellungsbeschluss trotz seiner erhöhten Bestandskraft nicht vor 

Anträgen und Klagen auf nachträgliche Aufhebung des Beschlusses geschützt. Sowohl die 

Vorschrift des § 48 VwVfG über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte als auch die 

Vorschrift des § 49 VwVfG über den Widerruf rechtmäßiger Verwaltungsakte finden auf 

Planfeststellungsbeschlüsse Anwendung, ermöglichen also eine Durchbrechung der 

Bestandskraft.81 Unter bestimmten Voraussetzungen haben Dritte einen Anspruch auf 

Aufhebung (Rücknahme oder Widerruf) eines Planfeststellungsbeschlusses oder jedenfalls 

einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über die Aufhebung. Lehnt die 

zuständige Behörde einen Antrag auf Aufhebung ab, steht dem Antragsteller der Klageweg 

offen. Hingegen hätten Anträge und Klagen, die auf ein Wiederaufgreifen des 

                                                 
81 BVerwGE 105, 6 (10 ff.); BVerwGE 144, 44 (51); BVerwGE 155, 81 (87) Rn. 31 
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Planfeststellungsverfahrens gerichtet sind, nach den §§ 72 Abs. 1, 51 VwVfG von vornherein 

keine Aussicht auf Erfolg.82 

 

Es steht zu erwarten, dass Anwohner des BER Anträge auf Aufhebung des 

Planfeststellungsbeschlusses vom 13. August 2004 stellen und im Falle ihrer Ablehnung den 

Klageweg beschreiten werden. In der Vergangenheit sind derartige Klagen bereits (erfolglos) 

erhoben worden.83 Das dürfte sich wiederholen. Zwar würden sich bei einem Weiterbetrieb 

des Flughafens Tegel die mit dem Betrieb des BER verbundenen Lärmbelastungen (jedenfalls 

zunächst) vermindern. Das ändert aber nichts daran, dass betroffene Anwohner angesichts des 

immer noch vorhandenen hohen Konfliktpotentials geltend machen können und werden, dass 

der Ausbau des Flughafens Schönefeld zu einem großen internationalen Verkehrsflughafen 

überhaupt nur wegen dessen Funktion als Single-Flughafen planerisch gerechtfertigt war. 

Falle diese Funktion weg, dann hätte der Ausbau des Flughafens Schönefeld – so die zu 

erwartende Argumentation – gar nicht oder nur in einer „abgespeckten“ Version geplant 

werden dürfen. 

 

Eine so begründete Klage könnte zwar nicht auf die Rücknahmevorschrift des § 48 VwVfG 

gestützt werden. Denn diese Bestimmung setzt die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes 

voraus. Daran fehlt es, weil der Planfeststellungsbeschluss vom 13. August 2004 zum 

maßgebenden Zeitpunkt seines Erlasses rechtmäßig war84, wie das Bundesverwaltungsgericht 

in seinen Urteilen vom 16. März 2006 entschieden hat. Wie oben dargelegt, ist der Beschluss 

auch nicht nachträglich rechtswidrig geworden. 

 

Anwendung könnte indes die Bestimmung des § 49 VwVfG über den Widerruf rechtmäßiger 

Verwaltungsakte finden. Diese Vorschrift ist allerdings bei Planfeststellungsbeschlüssen nur 

ultima ratio. Dritte können einen Widerruf nur verlangen, wenn Schutzauflagen nach § 75 

Abs. 2 Satz 2 VwVfG nicht als Abhilfe ausreichen.85 Schutzauflagen könnten hier der 

behaupteten Beschwer der Kläger (Planung eines überdimensionierten Flughafens) nicht ohne 

weiteres abhelfen, so dass einer Heranziehung von § 49 VwVfG grundsätzlich nichts im 

Wege stünde. 

 

                                                 
82 Vgl. BVerwGE 80, 7 (9) 
83 Vgl. BVerwGE 144, 1; BVerwGE 144, 44 
84 Ausgenommen hier nicht interessierende Regelungen zum Lärmschutz 
85 BVerwGE 155, 81 (87) Rn. 31 
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Bei der Untersuchung, ob ein Widerruf nach § 49 VwVfG möglich wäre, sind zwei 

Fallgestaltungen zu unterscheiden. Bei der einen Konstellation ist zu unterstellen, dass die 

Änderung des LEP FS sich als rechtswidrig und nichtig erwiese, sei es aufgrund eines 

entsprechenden Normenkontrollurteils, sei es aufgrund einer Inzidentüberprüfung in einem 

Gerichtsurteil (zum Rechtsschutz gegen einen geänderten LEP FS siehe Teil B Abschnitt II. 

3.). Dann entfiele die behauptete Beschwer (überdimensionierter Ausbau), weil es beim 

Single-Airport-Konzept bleibt. Ein Antrag auf Widerruf ginge ins Leere. 

 

Anders sähe es im Falle der rechtsfehlerfreien Änderung des LEP FS aus. Der mögliche 

Widerrufsgrund wäre die Änderung der durch eine Rechtsverordnung geregelten 

landesplanerischen Gesetzeslage (Weiterbetrieb von TXL neben BER). Ein derartiger 

Sachverhalt wird von der Bestimmung des § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwVfG erfasst. Ein 

Widerruf ist danach möglich, „wenn die Behörde auf Grund einer geänderten Rechtsvorschrift 

berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, soweit der Begünstigte von der 

Begünstigung noch keinen Gebrauch gemacht oder auf Grund des Verwaltungsaktes noch 

keine Leistungen empfangen hat, und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse 

gefährdet würde“. Dieser Widerrufstatbestand ist schon deshalb nicht erfüllt, weil durch die 

Planung und den Ausbau des BER von dem Planfeststellungsbeschluss vom 13. August 2004 

bereits Gebrauch gemacht worden ist. 

 

Ebenso wenig dürfte der sonst allein noch in Betracht kommende Widerrufstatbestand des § 

49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 VwVfG erfüllt sein. Denn diese Vorschrift setzt voraus, dass durch den  

Widerruf schwere Nachteile für das Gemeinwohl verhütet oder beseitigt werden. Eine solche 

gravierende Situation träte sicherlich nicht ein, wenn der BER trotz einer (behaupteten) 

Überdimensionierung in Betrieb ginge.  

 

Trotz dieser sehr fraglichen Erfolgsaussichten muss mit derartigen Anträgen und Klagen auf  

Widerruf des Planfeststellungsbeschlusses gerechnet werden. Damit wird der ohnehin schon 

große Kreis der Klagemöglichkeiten nochmals erweitert, mit allen Folgen, die sich aus einer 

Situation der Rechtsunsicherheit ergeben können. 

 

Weitere Klagemöglichkeiten könnten sich daraus ergeben, dass als Folge des geänderten LEP 

FS (oder spätesten nach einer etwaigen Aufhebung des Schließungsverfügungen von 2004 

und 2006) der Planfeststellungsbeschluss für den BER an die neue Rechtslage angepasst 
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werden müsste. Welche Regelungen hierfür geändert bzw. ergänzt werden müssten, kann im 

Rahmen dieses Gutachtens nicht im Einzelnen untersucht werden und lässt sich aus heutiger 

Sicht angesichts des hypothetischen Charakters dieser Untersuchung ohnehin nur 

eingeschränkt beurteilen. Soweit Änderungen im verfügenden Teil des 

Planfeststellungsbeschlusses erforderlich sind, wären sie im Rahmen eines 

Planänderungsverfahrens (§ 76 VwVfG) durchzuführen. Im vorliegenden Fall könnten 

beispielsweise die Lärmschutzauflagen und auch die Regelungen zum Bauschutzbereich (vgl. 

den verfügenden Teil Nr. 4 und Nr. 5, Planfeststellungsbeschluss Seite 105 ff.) teilweise neu 

zu fassen sein.  Ein solcher Planänderungsbeschluss geht in den ursprünglichen 

Planfeststellungsbeschluss ein. Es entsteht also ein einziger Plan, so dass nunmehr maßgebend 

der ursprüngliche Plan in der Gestalt des betreffenden Änderungsplanfeststellungsbeschlusses 

wäre.86 

 

Nur soweit der Gegenstand des Planänderungsbeschlusses reicht, können Betroffene in 

diesem Umfang Klage erheben.87 Ein Beispiel für solche eingeschränkten, nur die 

Planänderung betreffenden Klagen sind die Klagen gegen den Planergänzungsanspruch vom 

20. Oktober 2009, mit dem das Lärmschutzkonzept des BER geändert wurde.88 Entscheidend 

ist also, inwieweit der unanfechtbar gewordene ursprüngliche Planfeststellungsbeschluss von 

den Planänderungen in seinem rechtlichen Bestand unberührt und damit weiterhin 

unanfechtbar bleibt. Das ist hier vor allem dafür von Bedeutung, ob die Frage der nachträglich 

entfallenen bisherigen Planrechtfertigung und deren Verknüpfung mit der Schließung der 

Flughäfen Tegel und Tempelhof Gegenstand einer Klage auf Aufhebung des 

Planfeststellungsbeschlusses vom 13. August 2004 werden könnte. Wenn dem so wäre, ließe 

sich die Gefahr nicht ausschließen, dass der gesamte Planfeststellungsbeschluss BER 

aufgehoben werden könnte. 

 

Aus den folgenden Gründen kann es aber nicht zu einem derartigen Szenario kommen. Wie 

mehrfach dargelegt, wäre die erste rechtliche Voraussetzung für einen Weiterbetrieb des 

Flughafens Tegel die entsprechende Änderung des LEP FS. Auch hier sind wieder zwei 

Fallgestaltungen zu unterscheiden. Im ersten Fall ist zu unterstellen, dass die Änderung des 

LEP FS rechtmäßig erfolgt ist, der Plan also wirksam ist. Dann ist die Standortfrage in dem 

Sinn, dass beide Flughäfen betrieben werden dürfen, landesplanerisch endgültig geklärt und 

                                                 
86 Vgl. BVerwGE 61, 307 (309); BVerwGE 75, 214 (223) 
87 BVerwGE 131, 316 (322) Rn. 23 
88 BVerwGE 141, 1 
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kann in einem nachfolgenden Planänderungsverfahren nicht mehr in Frage gestellt werden. 

Entsprechend würde im Zuge der Änderung des Planfeststellungsbeschlusses zwecks 

Anpassung an die geänderte Rechtslage die Planrechtfertigung für den BER (Aufgabe des 

Single-Airport-Konzeptes)  neu begründet werden können. Die ursprüngliche 

Planrechtfertigung wäre durch eine neue, mit der geänderten Landesplanung 

übereinstimmende Planrechtfertigung ersetzt. Die ursprüngliche Planrechtfertigung könnte 

nicht mehr Angriffspunkt einer Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss in Gestalt des 

Planänderungsbeschlusses sein. Abgesehen davon ist der Ansicht zuzustimmen, dass 

Aussagen zur Planrechtfertigung in einem Planfeststellungsbeschluss keinen eigenständigen 

Regelungscharakter haben, also nicht gesondert angegriffen werden können.89 Diese 

Erwägungen zeigen wiederum, wie entscheidend es darauf ankommt, dass Rechtsschutz 

bereits auf der Stufe der Landesplanung und nicht erst auf der Stufe der konkreten 

Zulassungsentscheidung gesucht wird. 

 

Letzteres zeigt sich auch für den Fall, dass Rechtsschutzverfahren gegen den geänderten LEP 

FS, sei es aufgrund eines Normenkontrollurteils oder einer gerichtlichen Inzidentprüfung, 

Erfolg hätten und der LEP FS als nichtig anzusehen wäre. Denn dann hätten sich Klagen 

gegen den Planfeststellungsbeschluss in Gestalt des Planänderungsbeschlusses mangels 

Beschwer der Kläger erledigt. Es bestünde der alte Rechtszustand weiter, der Flughafen Tegel 

müsste nach Eröffnung des BER geschlossen werden und die Frage einer entfallenen 

Planrechtfertigung stellte sich nicht. 

 

Das Risiko auch solcher Klagen erscheint also gering. Dennoch würde man auch insoweit 

wohl mit Klagen rechnen müssen. 

 

 

Zwischenergebnis 

 

Nach einer Änderung des LEP FS ist zwar mit Klagen auf Widerruf  des 

Planfeststellungsbeschlusses vom 13. August 2004 zu rechnen. Die Erfolgsaussichten 

derartiger Klagen sind gering. Der Planfeststellungsbeschluss für den BER wäre somit 

nicht ernstlich angreifbar, der weitere Ausbau und die Inbetriebnahme des Flughafens 

wären nicht gefährdet. 
                                                 
89 Kopp/Ramsauer, VwVfG, 17. Auflage 2017, § 36 Rn. 5; Kluckert, Rechtliche Perspektiven für den  
    Weiterbetrieb des Verkehrsflughafens Tegel, DÖV 2013, 874 (878) 
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                                                            Teil E 
 
    „Berliner Sonderweg“: Ausstieg aus der gemeinsamen Landesplanung 
 

Von Befürwortern einer Offenhaltung des Flughafens Tegel wird gelegentlich vorgeschlagen, 

Berlin möge für den Fall, dass eine Änderung des LEP FS 2003/2006 mangels 

Einvernehmens der FBB-Gesellschafter nicht in Betracht kommt, die gemeinsame 

Landesplanung mit Brandenburg durch Kündigung des Landesplanungsvertrages (in der 

Fassung vom 1. November 2011)90 beenden und eine eigenständige Landesplanung in Angriff 

nehmen. Dieses Szenario wirft zwei Fragen auf. Zum einen die Frage, welche rechtlichen 

Folgen sich aus einer Kündigung des Landesplanungsvertrages ergäben (dazu unter I. 1.). 

Zum anderen müsste untersucht werden, wer Betreiber des TXL sein könnte, falls Berlin 

seinen eigenen Weg ginge (dazu unter I. 2.). Schließlich ist eine Schlussfolgerung zur 

rechtlichen Durchführbarkeit und zur Sinnhaftigkeit eines Ausstiegs aus der gemeinsamen 

Landesplanung zu ziehen (dazu unten I. 3.).  

 

I. Kündigung des Landesplanungsvertrags  

 

1. Rechtliche Folgen der Kündigung 

 

Nach Artikel 24 Absatz 1 kann der Landesplanungsvertrag von jedem vertragsschließenden 

Land zum Ende des Kalenderjahres schriftlich mit einer Frist von drei Jahren gekündigt 

werden. Würde Berlin im Laufe des Jahres 2018 eine Kündigung aussprechen, würde diese 

mit Ablauf des 31. Dezember 2021 wirksam. Zu diesem Zeitpunkt wäre der Flughafen Tegel 

bereits seit etwa einem Jahr stillgelegt, falls es – wie angekündigt – zu einer Eröffnung des 

BER im Oktober 2020 kommen sollte. Dies schlösse freilich nicht von vornherein aus zu 

versuchen, den Flughafen Tegel durch ein vollständig neues Planfeststellungs- und 

Genehmigungsverfahren wieder in Betrieb zu nehmen, auch wenn dies wenig aussichtsreich 

wäre (vgl. dazu oben Teil C I. 3.). 

 

Nach dem Wirksamwerden einer Kündigung müsste Berlin zunächst ein 

Landesplanungsgesetz schaffen, das an Stelle des Landesplanungsvertrages die Grundlage 

aller raumordnungsrechtlichen Maßnahmen bilden würde. Sodann wäre Berlin nach § 8 Abs. 

                                                 
90 GVBl. Berlin 2012, 3 
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1 Satz 1 Nr. 1 ROG verpflichtet, mindestens einen Raumordnungsplan für das Landesgebiet 

(landesweiter Raumordnungsplan) aufzustellen. In den Stadtstaaten wie Berlin könnte diese 

Funktion (ganz oder teilweise) auch ein Flächennutzungsplan nach § 5 BauGB übernehmen (§ 

8 Abs. 1 Satz 2 ROG). Die für die Flächenstaaten bestehende Verpflichtung, 

Raumordnungspläne auch für Teilräume (Regionalpläne) aufzustellen, gilt nicht für die 

Stadtstaaten.91 Wenn es für zweckmäßig gehalten würde, könnte Berlin freilich auch solche 

Regionalpläne erlassen. 

 

Bei der Schaffung eigener raumordnungsrechtlicher Regelungen ist aber Folgendes zu 

beachten. Wie in der Zusammenfassung der Folgeabschätzungen aller Senatsverwaltungen 

vom 6. November 201792 zutreffend ausgeführt, blieben nach der Kündigung des 

Landesplanungsvertrags das gemeinsame Landesentwicklungsprogramm  und die jeweils als 

Rechtsverordnungen in Berlin und Brandenburg erlassenen gemeinsamen 

Landesentwicklungspläne – also auch der LEP FS 2003/2006 – in Kraft. Bevor Berlin seinen 

eigenen landesweiten Raumordnungsplan in Kraft setzen könnte, müssten der Staatsvertrag 

über das Landesentwicklungsprogramm gekündigt und die Rechtsverordnungen (neben dem 

LEP FS der LEP BB bzw. der künftige LEP HR) aufgehoben werden. Diese Maßnahmen 

müssten gemäß § 7 Absatz 7 ROG nach denselben Vorschriften durchgeführt werden wie bei 

der Aufstellung eines Raumordnungsplans. Welche umfangreichen verfahrensrechtlichen und 

materiellrechtlichen Anforderungen dabei einzuhalten sind, ist oben in Teil B Abschnitt II. 

dargelegt. Insbesondere müsste jeweils eine Strategische Umweltprüfung mit 

Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgen. Als wichtiges Erfordernis (vgl. § 1 Abs. 1 und § 8 Abs. 

3 ROG) käme hinzu die Abstimmung und das Einvernehmen mit dem benachbarten 

Brandenburg, das ja ebenfalls gezwungen wäre, seine eigene Raumordnungsplanung zu 

erstellen. 

 

Alles in allem ist schon die Aufhebung der bisherigen gemeinsamen raumordnerischen 

Bestimmungen ein zeitlich und inhaltlich aufwendiges Unterfangen. Die gleichen 

Anforderungen wären dann einzuhalten bei der Aufstellung der für Berlin allein geltenden 

Regelungen. Ob dann eine landesplanungsrechtliche Standortaussage, etwa eine 

Zielfestlegung zugunsten des Weiterbetriebs von Tegel in rechtmäßiger Weise gelingen kann, 

hängt auch hier von dem Ausmaß der möglichen Kapazitätsengpässe des BER ab. Insoweit 

kann auf die Ausführungen zur Änderung des LEP FS 2003/2006 verwiesen werden (siehe 
                                                 
91 Vgl. § 8 Abs. 1 Satz 3 i. v. m. Abs. 1 Satz Nr. 2 ROG 
92 Seite 2 
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Teil B Abschnitt II. 2.). Nur unter den dort genannten Voraussetzungen wäre es denkbar, dass 

eine wirksame landesplanerische Grundlage für die anschließende Aufhebung der 

Schließungsverfügungen 2004 und 2006 geschaffen werden kann. Diese Aufhebung wäre – 

ebenso wie die Rechtsschutzmöglichkeiten -  nach demselben Muster zu beurteilen wie im 

Fall der Änderung des gemeinsamen LEP FS (dazu ausführlich oben Teil B). Die 

Wiederherstellung der fiktiven Planfeststellung bzw. der Erlass eines 

Planfeststellungsbeschlusses kämen ebenso wie die Aufhebung des Widerrufs der 

Betriebsgenehmigung allenfalls bei gravierenden und lang andauernden Kapazitätsengpässen 

in Betracht. Noch geringere Erfolgsaussichten bestünden für den Fall, dass der Flughafen 

Tegel bereits stillgelegt sein sollte – ein wahrscheinliches Szenario angesichts der langen 

Zeiträume, die eine Umstellung von der gemeinsamen hin zur alleinigen Landesplanung 

erfordern würde. 

 

Nimmt man noch die in jedem Fall zu erwartenden Klagen bzw. Normenkontrollanträge 

hinzu, dürfte – wenn überhaupt - eine neue rechtssichere landesplanerische Grundlage für  

Berlin kaum vor dem Jahr 2025 vorliegen. Sollte Berlin versuchen, den Weiterbetrieb von 

Tegel ohne vorherige landesplanerische Standortaussage in die Wege zu leiten, wäre dies 

erstens ein erhebliches rechtliches Risiko. Zweitens wäre voraussichtlich weder inhaltlich 

noch zeitlich viel gewonnen. Zunächst müsste ohnehin die Aufhebung der alten 

landesplanerischen Regelungen abgeschlossen sein. Sodann müsste ein großer Teil der 

planerischen Arbeit, die sonst im Zuge der neuen Landesplanung zu erfolgen hätte, in den 

Verfahren zur Aufhebung der Schließungsverfügungen 2004 und 2006 bzw. in einem 

Planfeststellungsverfahren (siehe oben Teil C) Teil geleistet werden.  

 

Alles in allem lässt sich der Schluss ziehen, dass der Weg über eine eigene Berliner 

Landesplanung letztlich mit denselben Problemen und Risiken wie bei einer 

gemeinschaftlichen Änderung des LEP FS konfrontiert wäre, aber deutlich mehr Zeit in 

Anspruch nähme.  

 

2. Wer wäre Betreiber des TXL? 

 

Unterstellt der oben beschriebene Weg aus der gemeinsamen Landesplanung würde – wider 

Erwarten – zu einem Weiterbetrieb des Flughafens Tegel führen können, ergibt sich als 

weiteres Problem die Frage, wer überhaupt Betreiber des Flughafens sein könnte. In der 
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Zusammenfassung der Folgeabschätzungen aller Senatsverwaltungen vom 6. November 2017 

(Seite 2) ist hierzu zutreffend bemerkt: 

 

„Sofern der Bund und/oder Brandenburg jedoch an ihrer Ablehnung [sc. der Offenhaltung 

von Tegel]  festhalten, wäre ein Weiterbetrieb von TXL durch das Gemeinschaftsunternehmen 

FBB nicht möglich. Eine Weiterführung des Gedankens einer Offenhaltung TXL ist 

rechtstheoretisch also dann nur noch im Alleingang möglich. Sofern die Mitgesellschafter 

damit einverstanden wären, könnte die Berliner Flughafengesellschaft (BFG) entweder als 

Zweckgesellschaft innerhalb der FBB fortbestehen oder an Berlin veräußert werden und – 

dann aber auf alleinige Rechnung Berlins – TXL weiter betreiben. Alternativ könnte Berlin 

seine Geschäftsanteile an der FBB veräußern, um aus den gesellschaftsvertraglichen 

Regelungen hinsichtlich der Verpflichtung zur Entwicklung des Standorts Schönefeld als 

Single-Airport-Konzept zu `entfliehen` (`Flucht aus Konsensbeschluss`). Dieses Szenario 

würde jedoch bedeuten, dass der Hauptstadtflughafen BER ohne Berlin betrieben werden 

würde. Berlin könnte dann eine neue Flughafenbetriebsgesellschaft für TXL gründen. Die 

aufstehenden Gebäude und Assets der BFG hat Berlin bereits im Rahmen der angestrebten 

Beendigung des Erbbaurechtsvertrages bei Schließung TXL notariell übernommen. Auslöser 

der Beendigung des Erbbaurechtsvertrages ZXL ist der Vollzug der Schließung von TXL 

(Ende der Duldung des Betriebs), die Schließung ist somit Voraussetzung für einen 

rechtlichen Neubeginn eines genehmigten Betriebs in TXL.“ 

 

Diese Ausführungen machen deutlich, mit welchen weiteren Unwägbarkeiten und 

Schwierigkeiten der „Berliner Sonderweg“ verbunden wäre. 

 

3. Schlussfolgerung 

 

Der „Berliner Sonderweg“ eines Ausstiegs aus der gemeinsamen Landesplanung ist 

theoretisch rechtlich möglich, aber in seiner praktischen Durchführbarkeit mit hohen 

inhaltlichen und zeitlichen Risiken behaftet. Eine rechtssichere landesplanerische Grundlage 

könnte frühestens etwa im Jahr 2025 vorliegen. Dem stehen die außerordentlichen Nachteile 

eines Verzichts auf die gemeinsame Landesplanung mit Brandenburg gegenüber. Der gesamte 

verdichtete  Siedlungsraum von Berlin und näherer Umgebung wächst, wie allgemein 

bekannt, immer weiter zusammen, und das bei steigender Bevölkerungszahl. In dieser 

Situation und bei diesen Perspektiven in der Landesplanung künftig getrennte Wege gehen zu 
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wollen, erscheint unvertretbar, wenn man andererseits bedenkt, wie unsicher überhaupt ein 

Gelingen des Ausstiegs ist. 

 

 

Zwischenergebnis 

 

Ein Ausstieg Berlins aus der gemeinsamen Landesplanung mit Brandenburg durch 

Kündigung des Landesplanungsvertrages ist theoretisch möglich, aber inhaltlich mit 

zahlreichen Schwierigkeiten und Risiken verbunden und zeitlich kaum vor dem Jahr 

etwa 2025 – wenn überhaupt – rechtssicher zu verwirklichen. Angesichts dessen ist mit 

Blick auf das immer stärker werdende Zusammenwachsen des Verdichtungsraums 

Berlin/Brandenburg ein Verzicht auf die gemeinsame Landesplanung keine ernst zu 

nehmende Alternative.  

 

 

II. Teilweise Kündigung das Landesplanungsvertrages 

 

In den Diskussionen zum Thema „Weiterbetrieb von Tegel“ war auch die Überlegung zu 

hören, zwar nicht auf die gemeinsame Landesplanung zu verzichten, aber jedenfalls die 

Flughafenplanungen aus dieser Planung herauszunehmen. Das solle durch eine entsprechende 

teilweise Kündigung des Landessplanungsvertrages geschehen. 

 

Zu untersuchen ist, ob eine solche Aufspaltung des Gesamtraums Berlin/Brandenburg in 

einerseits gemeinsame und andererseits für Teilbereiche getrennte Landesplanungen rechtlich 

zulässig wäre. Dabei mag unterstellt werden, dass eine im Landesplanungsvertrag nicht 

erwähnte Teilkündigung überhaupt rechtlich möglich wäre. Eine Aufteilung hätte man sich 

wohl so vorzustellen, dass die von BER und TXL in Anspruch genommenen Flächen 

zunächst räumlich von der gemeinsamen Planung abgetrennt werden. Dies könnte freilich 

nicht nur den eigentlichen Flughafenbereich betreffen, sondern müsste zumindest auch die 

jeweiligen Lärmschutzbereiche erfassen. Da sich die raumordnerischen Auswirkungen von 

großen internationalen Verkehrsflughäfen noch weit darüber hinaus erstrecken (z. B. 

Flugrouten, verkehrliche Anbindung, Siedlungsentwicklung und anderes mehr), wäre ferner 

zu  klären, in welchem Umfang weitere Bereiche aus der gemeinsamen Landesplanung 

herausgenommen werden müssten.  
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Schon diese Hinweise machen deutlich, dass der Idee einer Teilkündigung landesplanerisch 

und rechtlich kein Erfolg beschieden sein kann. Die beiden Flughäfen BER und TXL sind die 

Anlagen, die im gemeinsamen Planungsraum die stärksten und am weitesten reichenden 

raumordnerischen Auswirkungen haben. Raumordnungspläne haben die Aufgabe, den von 

ihnen erfassten Raum durch zusammenfassende (integrierende), überörtliche und 

fachübergreifende Planungen, durch raumordnerische Zusammenarbeit und durch 

Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu 

sichern (§ 1 Abs. 1 Satz 1 ROG; Art. 1 Landesplanungsvertrag). Dabei sind unterschiedliche 

Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen und die auf der jeweiligen 

Planungsebene auftretenden Konflikte auszugleichen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 ROG). Im 

Vordergrund steht also die Koordinierungsfunktion für den jeweiligen planerischen 

Gesamtraum.93 Es muss sich um zusammenfassende Pläne handeln, die in integrierender 

Weise die wichtigsten raumrelevanten Nutzungs- und Schutzfunktionen für ihren 

Geltungsbereich zusammenführen.94 

 

Es liegt auf der Hand, dass die verbleibende gemeinsame Landesplanung nach Herausnahme 

der zwei raumordnerisch bedeutendsten Bereiche mit weit reichenden Auswirkungen auf die 

angrenzenden Flächen ihre Aufgaben nicht oder nur unzulänglich erfüllen könnte. Eine 

integrierende Koordinierung der Ansprüche an den Gesamtraum Berlin/Brandenburg durch 

eine gemeinsame Landesplanung wäre weitgehend obsolet. Es bliebe ein planerischer und 

rechtlicher Torso zurück, der den Anforderungen des Raumordnungsgesetzes und des 

Landesplanungsvertrags nicht genügte und deshalb rechtswidrig wäre. 

 

 

Zwischenergebnis 

 

Eine Teilkündigung des Landesplanungsvertrages im Sinne der Herausnahme der 

Flughafenplanungen für BER und TXL aus der gemeinsamen Landesplanung von 

Berlin und Brandenburg wäre rechtlich unzulässig. 

                        

 

                                                 
93 Spannowsky, in: Bielenberg/Runkel/Spannowsky, Raumordnungs- und  
    Landesplanungsrecht des Bundes und der Länder, § 8 ROG 1998 Rn. 8 
94  Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, § 1 Rn. 60 f. 
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                                                                 Teil F  
 

Zusammenfassung der Ergebnisse (= Kernaussagen zum Umgang mit  

dem Volksentscheid)      

 

                                

A.  Aktuell mögliche Maßnahmen des Senats von Berlin zur Umsetzung des 
Volksentscheids 
 

                                                                      I.     

 

Nach geltender Gesetzeslage in dem gemeinsamen, von Berlin und Brandenburg als 

Rechtsverordnung erlassenen Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung 

(LEP FS) von 2003/2006  muss der Flughafen Tegel (TXL) nach Inbetriebnahme des 

Flughafens Berlin Brandenburg (BER) geschlossen werden. An diese gesetzliche 

Vorgabe sind alle Gesellschafter der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) 

wie auch die FBB selbst gebunden, solange diese Gesetzeslage nicht im Einvernehmen 

aller Gesellschafter geändert worden ist. An diesem Einvernehmen fehlt es derzeit. 

 

Der Senat von Berlin darf deshalb gegenwärtig von Gesetzes wegen keine Maßnahmen 

einleiten, um der Aufforderung des Volksentscheides vom 24. September 2017 

nachzukommen, unter Aufgabe der Schließungsabsicht den unbefristeten Fortbetrieb 

des Flughafens Tegel  zu sichern.  

 

                                                                       II. 

 

Die einzige Maßnahme, die schon jetzt denkbar wäre, um einen Weiterbetrieb des 

Flughafens Tegel wenigstens vorzubereiten, wäre der einseitige Ausstieg Berlins aus der 

gemeinsamen Landesplanung mit Brandenburg. Das erfordert die frühestens zum 1. 

Januar 2022 wirksam werdende Kündigung des Landesplanungsvertrages zwischen 

Berlin und Brandenburg.  
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Die nach der Kündigung notwendig werdenden, nunmehr auf Berlin beschränkten 

neuen landesplanerischen Regelungen  wären inhaltlich schwierig, zeitlich aufwendig 

und rechtlich risikoreich zu realisieren und könnten voraussichtlich nicht vor etwa dem 

Jahr 2025 – wenn überhaupt – wirksam werden.  Erst danach könnte die Aufhebung 

der Beschlüsse in Angriff genommen werden, mit denen die fiktive Planfeststellung und 

die fiktive Betriebsgenehmigung für den Flughafen Tegel aufgehoben bzw. widerrufen 

wurden.   

 

Eine Teilkündigung des Landesplanungsvertrages im Sinne der Herausnahme nur der 

Flughafenplanungen für BER und TXL aus der gemeinsamen Landesplanung wäre 

rechtlich unzulässig. 

 

Abgesehen von der ohnehin eher theoretischen Möglichkeit eines Ausstiegs ist wegen der 

großen Bedeutung einer gemeinsamen Landesplanung für den wachsenden 

Verdichtungsraum Berlin/Brandenburg von einer Kündigung des 

Landesplanungsvertrages abzuraten. 

 

 

                                                                    

B.  Vorsorgliche Prüfung der Rechtslage, falls künftig alle Gesellschafter 
der FBB  den unbefristeten Weiterbetrieb des TXL befürworten würden 
 

                                   

                                                                       I.                                                           

 

Als erste Maßnahme müssten Berlin und Brandenburg den LEP FS unter Aufgabe des 

Single-Airport-Konzepts ändern und den unbefristeten Weiterbetrieb des TXL  

landesplanerisch ermöglichen. Hierfür genügt nicht ein bloßer „politischer Wille“. 

Vielmehr müsste der gesetzlich vorgegebene Rahmen eingehalten werden, nämlich die 

Durchführung eines aufwendigen Verfahrens mit einer Strategischen Umweltprüfung 

(SUP) unter Beteiligung der Öffentlichkeit und insbesondere der Anhörung der 

betroffenen Anwohner. 

 

Eine Aufgabe des Single-Airport-Konzepts könnte rechtlich nur gelingen, wenn eine 

Änderung der tatsächlichen Verhältnisse ein Abrücken von diesem Konzept rechtfertigt. 
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Eine solche Änderung könnte nach Lage der Dinge nur darin bestehen, dass – anders als 

bisher angenommen – der künftige BER bereits bei Inbetriebnahme oder kurze Zeit 

später an Kapazitätsgrenzen stößt. 

 

Bestünden nach Eröffnung des BER und in den darauf folgenden Jahren keine oder 

keine gravierenden Kapazitätsengpässe, wäre eine Änderung des LEP FS zugunsten 

eines unbefristeten Weiterbetriebs des TXL abwägungsfehlerhaft und somit 

rechtswidrig. 

 

Andererseits könnte eine Änderung des LEP FS dann rechtsfehlerfrei gelingen, wenn 

etwaige gravierende Kapazitätsengpässe am BER nicht durch ausreichende und 

zeitgerechte Erweiterungsmaßnahmen beseitigt werden könnten und deshalb der BER 

seine Funktion als einziger internationaler Verkehrsflughafen in der Region 

Berlin/Brandenburg auf Dauer nicht erfüllen könnte. 

 

Dabei ist allerdings davon auszugehen, dass nach derzeitigem Kenntnisstand die 

Konfiguration der Start- und Landebahnen des BER auch für künftige deutliche 

Kapazitätserhöhungen ausreichend ist. Ein Engpass erscheint daher – wenn überhaupt 

– nur für die Abfertigungsanlagen realistisch.  

 

 

                                                                        II. 

 

Unterstellt man eine rechtsfehlerfrei gelingende Änderung des LEP FS, müsste die 

Aufhebung der Beschlüsse vom 29. Juli 2004 und vom 2. Februar 2006, mit denen die 

die fiktive Betriebsgenehmigung und die fiktive Planfeststellung für den Flughafen Tegel 

widerrufen bzw. aufgehoben wurden, in einem planerischen Verfahren in Angriff 

genommen werden. Es spricht viel dafür, dass dies nur in einem förmlichen 

Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren geschehen könnte, weil die bisherige 

Planfeststellungs- und Genehmigungsfiktion des TXL wohl nicht wieder aufleben kann. 

 

In diesen Verfahren könnte die Aufhebung der Beschlüsse vom 29. Juli 2004 und vom 2. 

Februar 2006 nur im Fall gravierender und dauerhafter Kapazitätsengpässe 

rechtsfehlerfrei gelingen. Sehr viel schwieriger wäre dies allerdings, wenn die Änderung 
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des LEP FS erst nach Eröffnung des BER und damit nach der Schließung des 

Flughafens Tegel rechtswirksam würde. 

 

 

                                                                        III. 

 

Durch eine (rechtswirksam erfolgte) Änderung des LEP FS und die dadurch 

ermöglichte unbefristete Offenhaltung des Flughafens Tegel würde der 

Planfeststellungsbeschluss für den BER vom 13. August 2004 nicht ernstlich gefährdet 

und bliebe eine bestandskräftige Grundlage für die Inbetriebnahme und den weiteren 

Ausbau des BER. Allerdings könnte es nach dem Wegfall der Funktion als Single-

Airport rechtlich geboten sein, die bisher vorgesehenen Nachtflugbeschränkungen am 

BER zum Schutz der Anwohner auszuweiten. 

  

                                                                        IV. 

 

Es wäre zu erwarten, dass gegen sämtliche der vielen zu treffenden Entscheidungen 

Klagen von betroffenen Personen, Gemeinden und Umweltvereinen erhoben würden, 

die bei zwei Instanzenzügen (Oberverwaltungsgericht und Bundesverwaltungsgericht) 

jahrelange Verzögerungen mit sich bringen dürften. 
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